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Borbemerkung.

Von den ersten Zeiten des Königtums an war Preußen tatsächlich
eine absolute Monarchie; die alten Landstände hatten jede Bedentung
verloren. Ale Rechte und Pflichten des Staates vereinigten sich in der
Person des Königs (vgl. Allgem. Landrecht, Teil II, Titel 13, § 1).

Nachdem man nach dem Tilsiter Frieden zunächst den schüchternen
Versuch gemacht hatte, Vertreter der Landstände zur Beratung der
Staatsangelegenheiten heranzuziehen und ihnen in den Bezirksregie-
rungen volles Stimmrecht zu verleihen, verhieß zuerst Friedrich
Wilhelm III. in dem Edikte vom 27. Oktober 1810 „der Nation eine
zweckmäßig eingerichtete Repräsentation sowohl in den Provinzen als
für das Ganze“. Diese Verheißung ward, nachdem die interimistische
Repräsentation vom Februar bis September 1811 in Berlin versammelt
gewesen war, in dem Edikte vom 7. September 1811 wiederholt.

Auf dem Wiener Kongreß vertrat die preußische Regierung die
Idee von landständischen, durch den Bundesvertrag gesicherten Ver-
fassungen und stelte wiederholt den Antrag, daß in jedem Bundes-
staate eine landständische Verfassung eingeflihrt werden sole, unter
Festlegung des Minimums der den Landständen einzuräumenden Rechte.
In einen im Mai 1815 eingereichten Entwurf einer Bundesverfassung
war folgende Bestimmung aufgenommen: „In allen deutschen Staaten
wird die bestehende landständische Verfassung erhalten, oder eine neue,
dergestalt zu organisierende, daß ale Klassen der Staatsbürger daran
teilnehmen, eingeführt, damit den Landständen das Recht der Be-
wiligung neuer Steuern, der Beratung Über Landesgeseze . .. zu-

stehe. Die einmal verfassungsmäßig bestimmten Rechte der Landstände
werden unter den Schutz und die Garantie des deutschen Bundes gestelt.“

Im Anschluß an diese Anträge erließ der König unter dem 22. Mai
1815 eine Verordnung, in welcher bestimmt wurde:

1. es sol eine Repräsentation des Volkes gebildet werden;
2. zu diesem Zwecke sind die noch vorhandenen Provinzialstände dem

Bedürfnisse der Zeit gemäß einzurichten und, wo keine vorhanden
sind, anzuordnen;

3. aus den Provinztalständen wird die Versammlung der Landes-
repräsentanten gewählt;
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4. die Wirksamkeit der Landesrepräsentanten erstreckt sich auf alle
Gegenstände der Gesetzgebung, welche die persönlichen und Eigen-
tumsrechte der Staatsbürger, mit Einschluß der Besteuerung,
betreffen;

5. es sol eine Kommission zusammentreten, welche sich mit der
Organisation der Provinzialstände, der Organisatton der Landes-
repräsentation und der Ausarbeitung einer Verfassungsurkunde
beschäftigen soll.
Die Kommission trat nie zusammen und die Nationalrepräsentation

wurde nicht eingeführt. Wohl aber wurde durch die Kabinettsorder
vom 17. Januar 1820 über die Verwaltung der Staatsschulden die
Hauptverwaltung der Staatsschulden verpflichtet, der künftigen ständischen
Versammlung jährlich Rechnung zu legen. Dabei wurde gleichzeitig
bestimmt, daß neue Anleihen nicht ohne Zuziehung der Stände gemacht
werden sollten.— Damit war den Ständen eine entscheidende Stimme,
wenn auch in einem sehr eng begrenzten Umfange, eingeräumt.

Eine besondere Vertretung für die einzelnen Provinzen wurde
durch das Gesetz wegen Anordnung der Provinzialstände vom 5. Juni
1823 angeordnet und durch die Gesetze vom 1. Juli 1823 (für Branden-
burg, Niederlausitz, Preußen, Pommern und Rügen) und vom 27. März
1824 (für Schlesien, Sachsen, Rheinprovinz, Westfalen und Posen)
eingeführt.

Diese aus den mediatisierten Fürsten und Standesherrn und aus
den Abgeordneten der Ritterschaft, der Städte und der Landgemeinden
zusammengesetzten Provinzialstände waren berufen, Entwürfe von die
Provinzen angehenden Gesetzen zu beraten, das spezielle Interesse und
Wohl der Provinz betreffende Bitten und Beschwerden an den König
gelangen zu lassen und die Kommnnalangelegenheiten der Provinz zu
regeln.

Das Volk stand der Tätigkeit dieser Provinzialstände gleichgültig
gegenüber.

Nach dem Regierungsantritt Friedrich Wilhelms IV. wurde
den Ständen ein größerer Wirkungskreis eröffnet. Die zur Huldigung
des neuen Königs in Königsberg versammelten Stände von Ost= und
Westpreußen baten in der berühmten Denkschrift vom 7. September
1840 nicht um Bestätigung ihrer besonderen Privilegien, sondern um
Einführung einer allgemeinen Landesvertretung, wie sie in der Ver-
ordnung vom 22. Mat 1815 zugesagt war. Der König versprach im
Landtagsabschiede nur, die verliehene Provinzial= und kreisständische
Verfassung zu pflegen, und trat in der Kabinettsorder vom 4. Oktober
1840 der irrigen Auffassung entgegen, als ob er damit für die Be-
willigung einer Landesverfassung im Sinne der Denkschrift sich aus-
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gesprochen hätte. Diese Zurückweisung rief in weiten Kreisen des
Volkes Mißbehagen hervor und bewirkte, daß man nun anfing, den
Beratungen der Provinzialstände regere Teilnahme entgegenzubringen.
Dies wurde dadurch erleichtert, daß vom Jahre 1841 ab den Provinzial-
ständen die Veröffentlichung ihrer Verhandlungen gestattet war.

Am 12. Oktober 1842 wurden zum erstenmal die ständischen Aus-
schüsse sämtlicher Provinzen nach Berlin berufen, um über allgemeine
Staatsangelegenheiten betreffende Regierungsvorlagen ihre beratende
Stimme abzugeben. Welche Bedeutung der König selbst dieser ständischen
Versammlung beilegte, geht daraus hervor, daß er nach Schluß der
Sitzungen den Mitgliedern der vereinigten Ausschüsse am 11. November
1842 erklärte, sie selen nur Vertreter ihrer eigenen Rechte und der
Rechte der Stände, von denen sie abgeordnet, nicht aber Repräsentanten
„oberflächlicher Meinungen und der Tageslehren“.

Zu einer festeren Organisatlon der landständischen Gesamtver-
tretung kam es erst durch das Patent vom 3. Februar 1847, die stän-
dischen Einrichtungen betreffend. Das Patent enthielt eine Weiter-
entwicklung der in der Kabinettsorder vom 17. Januar 1820 (oben
S. 4) und dem Gesetze vom 5. Juni 1823 (oben S. 4) getroffenen Be-
stimmungen und verordnete folgendes:

1. So oft die Bedürfnisse des Staates entweder neue Anleihen, oder
die Einführung neuer, oder eine Erhöhung der bestehenden Steuern
erfordern möchten, werden Wir die Provinzialstände der Mon-
archle zu einen Vereinigten Landtage um Uns versammeln,
um für erstere die durch die Verordnung über das Staatsschuld-
wesen vorgesehene ständische Mitwirkung in Anspruch zu nehmen
und zu letzterer Uns ihrer Zustimmung zu versichern.

2. Den Vereinigten ständischen Ausschuß werden Wir fortan
periodisch zusammenberufen.

3. Dem Vereinigten Landtage und in dessen Vertretung dem Ver-
eintgten ständischen Ausschusse übertragen Wir:

a) in Beziehung auf den ständischen Beirat diejenige Mitwirkung,
welche den Provinzialständen durch das Gesetz vom 5. Juni 1823
§+l III Nr. 2, so lange keine allgemeine ständische Versammlungen
stattfinden, beigelegt war;

b) die durch das Gesetz vom 17. Januar 1820 vorgesehene ständische
Mitwirkung bei der Verzinsung und Tilgung der Staatsschulden,
soweit solche nicht der ständischen Deputation für das Staats-
schuldenwesen übertragen wird;

J) das Petitionsrecht über innere, nicht bloß provinzielle Angelegen-
heiten.
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Die dem Patente beigegebene Verordnung über die Bildung des
vereinigten Landtages vom 3. Februar 1847 verordnete, daß die acht
Provinziallandtage zu einem Landtage vereinigt werden sollten, so oft
dazu nach dem Patente Veranlassung gegeben sei oder der König es
fitr angemessen erachte. Der vereinigte Landtag war in zwei Kurien
geteilt, die Herrenkurie (Fürsten, Grafen und Herren) und die
Kurie der drei Stände (Ritterschaft, Städte, Landgemeinden).
Jede Kurie sollte in getrennter Versammlung beraten und eine ge-
meinschaftliche Beratung nur bei Vorlagen über Staatsanleihen und
Steuerveränderungen stattfinden.

Durch weitere Verordnung wurden die Einrichtung des vereinigten
ständischen Ausschusses und der ständischen Depntation für das Staats-
schuldenwesen geregelt; der Ausschuß sollte spätestens alle vier Jahre,
die Deputation jährlich zusammentreten.

Man sieht, es waren von der Verordnung Friedrich Wilhelms III.
vom 22. Mai 1815 bis zur Einführung von Provinzialständen acht
Jahre, vom Provinztalständegesetz bis zum Patente vom 3. Februar
1847 gar vierundzwanzig Jahre ins Land gegangen.

Wie wenig das Patent vom 3. Februar 1847 befriedigte, geht
daraus hervor, daß der am 11. April 1847 in Berlin zusammengetretene
und vom Könige selbst mit einer längeren Rede eröffnete vereinigte
Landtag in einer bald nach der Eröffnung an den König gerichteten
Adresse um Vermehrung seiner Rechte und namentlich um Verleihung
der Periodizität vorstellig wurde. Der König verhielt sich auf diese
Anforderungen ablehnend. Der Landtag antwortete mit der Ableh-
nung einer zur Erbauung der Eisenbahnlinien Berlin-Königsberg er-
betenen Anleihe von zweiunddreißig Millionen Talern und der König
verabschiedete darauf den Landtag (26. Juni 1847).

Gedrängt durch die immer stärker anwachsende Opposition und
unter dem Eindrucke der inzwischen eingetroffenen Nachrichten von der
französischen Februarrevolution, versprach ein Königliches Patent vom
6. März 1848 den zur Begutachtung eines Strafgesetzentwurfes ver-
sammelten ständischen Ausschüssen, daß die in dem Patent vom 3. Februar
1847 den vereinigten Ausschüssen gewährte Periodizität auf den ver-
einigten Landtag Üübertragen werden solle.

Die Februar= und März-Ereignisse in Paris und Wien entfachten
den auch in der preußischen Monarchie angesammelten Zündstoff zu
hellen Flammen. Die Königliche Proklamation vom 18. März 1848,
in welcher eine Reorganisation der Bundesverfassung für notwendig
erachtet und anerkannt wurde, daß eine solche Umgestaltung „eine
konstitutionelle Verfassung aller deutschen Länder notwendig erheische“,
konnte den Ausbruch der Revolution nicht mehr hindern. Am Nach-
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mittage des 18. März wogte in den Straßen Berlins der Kampf um
die Barrikaden.

Gleichzettig hatte die Proklamation die Berufung des vereinigten
Landtags schon für den 2. April verkündet, damit derselbe desto eher
die Vorschläge für eine Verfassung des Staates beraten könne.

Am 2. April 1848 trat der vereinigte Landtag zusammen. Unter
den Vorlagen, welche zur Beratung gebracht wurden, befand sich eine
Verordnung über einige Grundlagen der künftigen Ver-
fassung und das Wahlgesetz vom 8. April 1848. Die wesentlichste
Bestimmung der Verordnung war die des §#6

„Den künftigen Vertretern des Volks soll jedenfalls die Zustim-
mung zu allen Gesetzen, sowie zur Festsetzung des Staatshaushalts-
etats und das Steuerbewilligungsrecht zustehen.“

Das Wahlgesetz verordnete allgemeine Wahlen durch Wahlmänner
und verlieh jedem ansässigen preußischen Untertan, welcher das vier-
undzwanzigste Lebensjahr vollendet hat, das Recht als Urwähler, und
bestimmte, daß jeder Preuße von über dreißig Jahren als Abgeordneter
wählbar sei, verordnete auch, daß die auf Grund des Wahlgesetzes zu-
sammentretende Versammlung dazu berufen sei, „die künftige Staats-
verfassung durch Vereinbarung mit der Krone festzustellen.“ — Beide
Vorlagen fanden die Billigung des Landtags, welcher bereits am 10. April
wieder geschlossen wurde.

Die auf Grund des Wahlgesetzes zu bildende Versammlung war
die Nationalversammlung. Diese aus 402 Mitgliedern bestehende
Versammlung wurde am 22. Mai 1848 vom Könige selbst im weißen
Saale des Königlichen Schlosses zu Berlin eröffnet. An demselben
Tage noch ging der Nationalversammlung mit der Botschaft vom 20. Mai
1848 ein Verfassungsentwurf zu. Der Gang der Verhandlungen der
Nationalversammlung war ein so schleppender, daß die Beratungen
noch nicht zu Ende geführt waren, als am 9. November aus Anlaß
der Unruhen vor dem Schauspielhause die Versammlung „wegen der
Unfreihett ihrer Beratungen“ nach Brandenburg verlegt und bis
zum 27. November vertagt wurde. Die Mehrheit der Versammlung
protestierte gegen diese Maßregel und versuchte in der in den Belage-
rungszustand erklärten Hauptstadt ihre Sitzungen fortzusetzen, wurde
aber mit Waffengewalt auseinander getrieben.

Am 27. November wurde die Nationalversammlung wirklich in
Brandenburg eröffnet, aber die Opposition machte die Wahl eines
Präsidiums und die Wiederaufnahme der Verhandlungen dadurch un-
möglich, daß sie am 1. Dezember die Sitzung verließ.

Nunmehr löste der König die Versammlung durch Verordnung vom
5. Dezember 1848 auf, indem er gleichzeitig aus eigener Machtvoll-
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kommenheit der Monarchie eine Verfassung mit zwei Kammern verlieh,
Neuwahlen anordnete und die Eröffnung der neuen Kammern auf den
26. Februar 1849 festsetzte. Diese Verfassung ist als Verfassungs=
urkunde vom 5. Dezember 1848 in der Gesetzsammlung publiziert
und wird die oktroyiterte genannt, weil sie ohne Mitwirkung der
Nationalversammlung zustande gekommen ist. Sie fußt auf den wich-
tigsten Beschlüssen und Entwürfen der Nationalversammlung und den
Vorschlägen des Frankfurter Parlaments und sollte durch die nächsten
Kammern einer Revision unterzogen werden.

In Ausführung der Verfassungsbestimmungen wurden am 6. De-
zember 1849 die Wahlgesetze für die beiden Kammern veröffentlicht.
Hinsichtlich der Wahlen zur zweiten Kammer waren die Bestimmungen
des Wahlgesetzes vom 8. April 1848 im wesentlichen aufrecht erhalten,
für die erste Kammer knüpfte sich die Berechtigung eines Urwählers
an ein Alter von dreißig Jahren und an einen gewissen Grundbesitz
oder ein bestimmtes Einkommen oder einen festen Betrag der direkten
Steuern. Zur ersten Kammer waren wählbar Personen, welche das
vierzigste Lebensjahr üÜberschritten hatten.

Die oktroyierte Verfassung war der Gegenstand vielfacher Anfein-
dungen und nicht geeignet, die Opposition zum Schweigen zu bringen.
Die Beratungen des am 26. Februar 1849 zusammengetretenen Land-
tags hatten keinen Erfolg: die zweite Kammer wurde am 27. April
1849 vom König aufgelöst, die erste aber vertagt. Ohne Mitwirkung
der Kammern erschien am 30. Mat 1849 ein neues Wahlgesetz, die
heute noch gültige, unter Nr. 3 des Anhangs abgedruckte Verordnung
über die Ausführung der Wahl zur zweiten Kammer.

Eine Verordnung vom gleichen Tage rief die Kammern zur Re-
vision der Verfassung vom 5. Dezember 1848 auf den 7. August 1849
nach Berlin zusammen. Die erste Kammer begann ihre Beratungen
über die Verfassung am 8., die zweite Kammer am 19. September 1849.
Unter dem 31. Januar 1850 erklärte eine Königliche Botschaft die
Verfassungsrevision für beendet und ordnete die Publikation der Ver-
fassung an, welche als Verfassungsurkunde für den preußi-
schen Staat vom 31. Januar 1850 in der Gesetzsammlung er-
schien. — Die Allerhöchste Botschaft vom 31. Januar 1850 lautet
wörtlich:

„Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 2c. haben aus den Uns vorgelegten letzten Beschlüssen
der Kammern mit Befriedigung ersehen, daß dieselben der großen
Mehrzahl Unserer auf die Verfassungsrevision bezüglichen Propo-
sitionen vom 7. d. M. beigetreten sind. In Ansehung der die Auf-
hebung der Familienfideikommisse betreffenden Vorlage ist zu Unserem
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Bedauern eine gleiche Übereinstimmung nicht zu erreichen gewesen;
Wir werden daher, im Sinne dieser Vorlage, dem in der Verfassungs-
urkunde verheißenen Gesetze über die Familienfideikommisse sowohl
die Wahrung der erworbenen Rechte der Anwärter, als auch die
Erhaltung einer der verfassungmäßig gesicherten künftigen Bildung
der ersten Kammer entsprechenden Grundlage vorbehalten.

Die in der Verfassungsurkunde vom 5. Dezember 1848 vorbehaltene
Revision derselben sehen Wir jetzt als beendigt an, haben die Ver-
fassung mit sämtlichen von den Kammern übereinstimmend beschlossenen
Zusätzen und Abänderungen vollzogen und deren Publikation durch
die Gesetzsammlung angeordnet. Der Schlußbestimmung der Ver-
fassung gemäß, werden Wir nunmehr das in derselben vorgeschriebene
eidliche Gelöbnis in Gegenwart der vereinigten Kammern ablegen
und zugleich den Eid Unserer Minister und der Mitglieder beider
Kammern entgegennehmen. Zu dieser feierlichen Handlung haben
Wir den nächsten Mittwoch, den 6. Februar d. J., bestimmt und for-
dern die Kammern auf, an diesem Tage um 11 Uhr vormittags zu
dem angegebenen Zwecke in Unserem Residenzschlosse zu Berlin zu-
sammenzutreten.

Gegeben Charlottenburg, den 31. Januar 1850.“
Am 6. Febrnar 1850 leistete der König Friedrich Wilhelm 1V. im

Rittersaale des Königlichen Schlosses den Eid auf die Verfassung, in-
dem er nach einer längeren Ansprache gelobte, die Verfassung seines
Landes und Reiches fest und unverbrüchlich zu halten und in Über-
einstimmung mit ihr und den Gesetzen regieren zu wollen.

Die Verfassung ist im Laufe der Jahre verschiedenen Abänderungen
unterworfen worden:

1. durch Gesetz vom 21. Mai 1852, Art. 2 und 3 haben die Art. 94
und 95,

2. durch Gesetz vom 5. Juni 1852, Art. 2 und 3 haben die Art. 40
und 41

eine andere Fassung erhalten;
.lp durch Artikel2des Gesetzes, betr. die Bildung der ersten Kammer,

vom 7. Mai 1853 sind die früheren Artikel 65—68 aufgehoben
und au ihre Stelle der Wortlaut des Artikel 1 des Gesetzes getreten;

4. durch Gesetz vom 24. Mai 1853, welches dem Artikel 105 eine
neue Fassung gab;

5. durch Gesetz, betr. die Abänderung der Verfassungsurkunde in
Ansehung der Benennung der ersten Kammer 2c., vom 30. Mai
1855, welches im § 1 bestimmte:

„Die erste Kammer wird fortan das Herrenhaus, die zweite
das Haus der Abgeordueten genannt,“

2
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in § 2 bestimmte, daß der Artikel 80 der Verfassungsurkunde
anfgehoben sei, insoweit er diesem Gesetze zuwiderlaufe, und dem
Artikel 80 den Absatz 2 hinzufügte;

. durch Gesetz vom 14. April 1856, welches den Artikel 114 aufhob
und dem Artikel 42 eine neue Fassung gab;

.#durch Gesetz vom 30. April 1856, welches den Artikel 88 außer
Kraft setzte;

.#durch Gesetz vom 18. Mai 1857, welches dem Artikel 76 seine
jetzige Fassung gab;

. durch Gesetz vom 27. März 1872, welches dem Artikel 74 den
Absatz 2 beifügte;
durch Gesetz vom 5. April 1873 wurden die Artikel 15 und 18
abgeändert und dann
durch Gesetz vom 18. Juni 1875 die Artikel 15, 16 und 18 auf-
gehoben,
durch Gesetz vom 15. Februar 1879 der Artikel 87 a eingefügt,
durch Gesetz vom 27. Mai 1888 die Legislaturperiode auf fünf
Jahre festgesetzt (Art. 73) und endlich erhielt
durch Gesetz vom 10. Juli 1906 der Artikel 26 eine neue Fassung
und wurde der Art. 112 aufgehoben.
Wegen der auf die Mitgliederzahl des Abgeordnetenhauses sich be-

ziehenden Anderungen ist die Anmerkung des Artikel 69 zu vergleichen.
Wesentliche Anderungen der preußischen Verfassung ergaben sich

durch die Emanation der Reichsverfassung und die Gesetzgebung des
neuen Deutschen Reiches. Dieselbe hat auf den Wortlaut der preußischen
Verfassung nicht eingewirkt, tatsächlich aber, wie durch die Verweisungen
in den Anmerkungen gezeigt ist, eine ganze Reihe von Verfassungs-
bestimmungen außer Kraft gesetzt.

Der vorliegenden Ausgabe sind die gesetzlichen Bestimmungen über
die Bildung des Herren= und Abgeordnetenhauses, sowie
die Verordnung über das Versammlungs= und Vereinigungs-
recht und das Gesetz über den Belagerungszustand beigegeben.

Dessau, im Dezember 1906.

K. Hannier.



Verfassungsurkunde für den preußischen Staat
vom 31. Januar 1850.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König
von Preußen 2c. 2c. tun kund undfügen zu wissen, daß Wir,nachdem die von Uns unterm 5. Dezember 1848 vorbehaltlich derRevisionim ordentlichen Wege der Gesetzgebung harbehallt und
von beiden Kammern Unseres Königreichs anerkannte Verfassung
des Preußischen Staats der darin angeordneten Revision unter-
worfen ist, die Verfassung in Übereinstinumigg mit beiden Kam-
mern endgültig festgestellt haben.

Wir verkünden demnach dieselbe als Staatsgrundgesetz, wie
folgt:

Titel I.
Vom Staatsgebiete.

Artikel 1.
Alle Landesteile der Monarchie in ihrem gegenwärtigen

Umfange bilden das Preußische Staatsgebiet.
Artikel 2.

Die Grenzen dieses Staatsgebiets können nur durch ein
Gesetz verändert werden.

Seit dem Inkrafttreten der Verfassung sind folgende Gebietsteile
einverleibt:

.die Fürstentümer Hohenzollern=HechingenundHohen-
zollern=Sigmaringen:Gesetzvom12.März1850;
das Jadegebiet: Patent vom 5. November 1854;

. das Königreich Hannover, das Kurfürstentum Hessen, das
Herzogtum Nassau und die freie Stadt Frankfurt a. M.:
Gesetz vom 20. September 1866;

. die Herzogtümer Holstein und Schleswig: Gesetz vom 24. De-
zember 1866;

—

R

#



12 Die Verfassungsurkunde für den preußtschen Staat.

5. die ehemallgen bayrischen Gebietsteile:
a) das Bezirksamt Gersfeld,
b) der Landgerichtsbezirk Orb, ohne Aura,
) die zwischen Saalfeld und dem preußischen Landkreis Ziegen-

rück gelegene Enklave Kaulsdorf:
Gesetz vom 24. Dezember 1866;

die ehemallgen großherzoglich hefsischen Gebietsteile:
a) die Landgrafschaft Hessen-Homburg, einschließlich des

Oberamtsbezirks Meisenheim, jedoch ausschließlich der
Domanialgüter Hötensleben und Oebisfelde,

b) der Kreis Biedenkopf,
Jc) der Kreis Vöhl, einschließlich der Enklaven Eimekrrod und

Hörunghausen,
ch der nordwestliche Teil des Kreises Gießen, welcher die

Orte Franken bach, Krumbach, Königsberg, Fel-
lingshausen, Bieber, Haina, Rodheim, Waldgir-
mes, Naunheim und Hermannstein mit ihren Ge-
markungen umfaßt,

e) der Ortsbezirk Rödelheim,
1) der bisher unter großherzoglch hessischer Sonveränität stehende

Teil des Ortsbezirks Nieder-Ursel:
Gesetz vom 24. Dezember 1866;

. das Herzogtum Lauenburg: Gesetz vom 23. Juni 1876;

. die Insel Helgoland: Reichsgesetz vom 15. Dezember 1890,
preuß. Gesetz vom 18. Februar 1891.

Titel II.
Von den Rechten der Preußen.

Artikel 3.

Die Bersassung und das Gesetz bestimmen, unter welchenBedingungen die Eigenschaft eines Preußen und die staats-
bürgerlichen Rechte erworben, ausgeübt und verloren werden.

Agl. R. V. Art. 4 Z. 1 und Bundesgesetz über die Erwerbung
und den Verlust der Bundes= und Staatsangehö rigkeit vom
1. Juni 1870.

Artikel 4.

Alle Preußen sind vor dem Gesetze gleich. Standesvor-
rechte finden nicht statt. Die öffentlichen Amter sind, unter
Einhaltung der von den Gesetzen festgestellten Bedingungen,
für alle dazu Befähigten gleich zugänglich.

Standesvorrechte: Vgl. Gesetz, betr. die Deklaration der
Verf.-Urk. vom 31. Junuar 1850 in bezug auf die Rechte
der mittelbar gewordenen Deutschen Reichsfürsten
und Grafen, vom 10. Juni 1854, welcheslautet:

—
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„Die Bestimmungen der Verfassungsurkunde vom 31. Januar 1850
stehen einer Wiederherstellung derjenigen durch Gesetzgebung seit
dem 1. Januar 1848 verletzten Rechte und Vorzüge nicht ent-
gegen, welche den mittelbar gewordenen deutschen Reichsfürsten
und Grafen, deren Besitzungen in den Jahren 1815 und 1850
der preußischen Monarchie einverleibt oder wieder einverleibt
worden, auf Grund ihrer früheren staatsrechtlichen Stellung im
Reiche und der von ihnen besessenen Landeshoheit zustehen, und
namentlich durch den Artikel XIV der deutschen Bundesakte vom
8. Juni 1815 und durch die Artikel 23 und 43 der Wiener Kon-
greßakte vom 9. Juni 1815, sowie durch die spätere Bundes-
gesetzgebung zugesichert worden sind, sofern die Beteiligten sie
nicht ausdrücklich durch rechtsbeständige Verträge aufgegeben
haben. Diese Wiederherstellung erfolgt durch königliche Ver-
ordnung.“

Auf Grund des Gesetzes vom 10. Juni 1854 sind ergangen:
) die Verordnung, betr. die Ausführung der noch erforderlichen

Maßregel zur Herstellung des bundesrechtlich gewährleisteten
Rechtszustandes der vormals nicht unmittelbaren Fürsten und
Grafen, vom 12. November 1855,

b) die Verordnung, betr. die Wiederherstellung des privilegierten
Gerichtsstandes für die mittelbar gewordenen deutschen Reichs-
fürsten eind Grafen, vom 12. November 1855 (vgl. E. G. zumV. G. 8§ 7).

Vgl. auch Gesetz, betr. die Ordnung der Rechtsverhältuisse der
mittelbar gewordenen deutschen Reichsfürsten und Grafen, vom
15. März 1869.

Artikel 5.

Die persönliche Freiheit ist gewährleistet. Die Bedingungen
und Formen, unter welchem eine Beschränkung derselben, ins-
besondere eine Verhaftung zulässig ist, werden durch das Gesetz
bestimmt.

Vgl. Gesetz zum Schutz der perfönlichen Freiheit vom 12. Februar
1850, von dem nur noch (infolge des Inkrafttretens der Reichs-
strafprozeßordnung) die §§ 6—10 Geltung haben. — Ugl.
St. P. O. J§ 112 ff.

Wegen des Belagerungszustandes dgl. Art. 111. — Vgl.
Art. 39.

Artikel 6.
Die Wohnung ist unverletzlich. Das Eindringen in die-

selbe und Haussuchungen, sowie die Beschlagnahme von Briefen
und Papieren, sind nur in den gesetzlich bestimmten Fällen
und Formen gestattet.

Wegen des Belagerungszustandes pgl. Art. 111. — Vgl.
Art. 39.
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Haussuchungen, vgl. St. P. O. 88 102—110, C. P. O. § 758,
sowie E. G. zur St. P. O. § 6. — Beschlagnahme von
Briefen, vgl. St. P. O. §#§# 99—111, K. O. § 121; vgl. auch
Reichsgesetz über das Postwesen vom 28. Oktober 1871, § 5.

Artikel 7.

Niemand darf seinem gesetzlichen Nichter entzogen werden.
Ausnahmegerichte und außerordentliche Kommissionen sind un-
stat thaft.

Vgl. jetzt G. V. G. § 16. — Vg#l. Art. 111 und N. V. Art. 68.

Artikel 8.
Strafen können nur in Gemäßheit des Gesetzes angedroht

oder verhängt werden.
Vgl. St. G. B. 5 2.

Artikel 9.
Das Eigentum ist unverletzlich. Es kann nur aus Grün-

den des öffentlichen Wohles gegen vorgängige, in dringenden
Fällen wenigstens vorläufig festzustellende Entschädigung nachMaßgabe des Gesetzes entzogen oder beschränkt werden.

Vgl. besonders das Reichsgesetz, betr. die Beschränkung des Grund-
eigen tums in der Umgebung von Festungen, vom 21. Dezember
1871.

Artikel 10.
Der bürgerliche Tod und die Strafe der Vermögensein-

ziehung finden nicht statt.
Vermögenseinziehung, pgl. St. G. B. ö#§ 93 und 140 und

wegen des Verfahrens, St. P. O. 8§ 325, 326, 480.

Artikel 11.
Die Freiheit der Auswanderung kann von Staats wegen

nur in bezug auf die Wehrpflicht beschränkt werden.
Abzugsgelder dürfen nicht erhoben werden.
Vgl. jetzt Bundesgesetz über die Erwerbung und den Verlust der

Bundes= und Staatsangehörigkeit vom 1. Junt 1870, 58 15
und 17 und St. G. B. 8§ 140, 360 Z. 3, sowie Reichsmilitär-
gesetz vom 2. Mai 1874, § 69 Z. 8.

Artikel 12.

Die Freiheit des religiösen Bekennt nisses, der Vereinigung
zu Religionsgesellschaften (Art. 30 und 31) und der gemein-
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samen häuslichen und öffentlichen Religionsübung wird ge-
währleistet. Der Genuß der bürgerlichen und staatcbürger-
lichen Nechte ist unabhängig von dem religiösen Bekenntnisse.Den bürgerlichen und staatsbürgerlichen Küücheen darf durch
die Ansübung der Religionsfreiheit kein Abbruch geschehen.

Vgl. jetzt Bundesgesetz, betr. die Gleichberechtigung der Konfes-
sionen in bürgerlicher und staatsbürgerlicher Beziehung, vom
3. Juli 1869.

Artikel 13.

Die Religionsgesellschaften, sowie die geistlichen Gesell-
schaften, welche keine Korporationsrechte haben, können diese
Rechte nur durch besondere Gesetze erlangen.

Vgl. E. G. zum B. G. B. Art. 84.

Artikel 14.
Die christliche Religion wird bei denjenigen Einrichtungen

des Staats, welche mit der Religionslibung im Zusammen-
hange stehen, unbeschadet der im Artikel 12 gewährleisteten
Religionsfreiheit, zum Grunde gelegt.

Artikel 15 und 16,
welche lauteten:

Artikel 15.

Die evangelische und die römisch-katholische Kirche, sowie jede
andere Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegen-
heiten selbständig und bleibt im Besitz und Genuß der für ihre
Kultus-, Unterrichts= und Wohltätigkeitszwecke bestimmten An-
stalten, Stiftungen und Fonds.

Artikel 16.

Der Verkehr der Religionsgeselsschaften mit ihren Oberen ist
ungehindert. Die Bekanntmachung kirchlicher Anordnungen ist nur
denjenigen Beschränkungen unterworfen, welchen alle übrigen Ver-
öffentlichungen unterliegen.

sind durch Gesetz vom 18. Junt 1875 aufgehoben.
Vor der Aufhebung hatte das Gesetz vom 5. April 1873 dem

Artikel 15 folgende Fassung gegeben:

Arttikel 15.

Die evangelische und die römisch -katholische Kirche, sowie jede
andere Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegen-
heiten selbständig, bleibt aber den Staatsgesetzen und der gesetz-
lich geordneten Aufsicht des Staates unterworfen. Mit der gleichen
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Maßnahme bleibt jede Religionsgesellschaft im Besitz und Genuß
der für ihre Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke be-
stimmten Anstalten, Stiftungen und Fonds.

Artikel 17.
Uber das Kirchenpatronat und die Bedingungen, unter

welchen dasselbe aufgehoben werden kann, wird ein besonderes
Gesetz ergehen.

Dieses Gesetz ist noch nicht ergangen. Vgl. A. L. R. Tl. II. Titel 11,
Abschn. 8.

Artikel 18.
ist durch Gesetz vom 18. Juni 1875 aufgehoben. Er lantete:

Artikel 18.

Das Ernennungs-, Vorschlags-, Wahl= und Bestätigungsrecht
bei Besetzung kirchlicher Stellen ist, soweit es dem Staate zusteht
und nicht auf dem Patronat oder besonderen Rechtstiteln beruht,
aufgehoben.

Auf die Anstellung von Geistlichen beim Militär und an öffent-
lichen Anstalten findet die Bestimmung keine Anwendung.
Vor der Aufhebung hatte das Gesetz vom 5. April 1873 dem

Artikel 18 folgende Fassung gegeben:
Artikel 18.

Das Ernennungs-, Vorschlags-, Wahl= und Bestätigungsrecht
bei Besetzung kirchlicher Stellen ist, sowett es dem Staate zusteht
und nicht auf dem Patronat oder besonderen Rechtstiteln beruht,
aufgehoben.

Auf— Anstellung von Geistlichen beim Milttär und an öffentlichenAnstalten sindet diese Bestimmung keine Anwendung.
Im übrigen regelt das Gesetz die Befugnisse des Staates hin-

sichtlich der Vorbildung, Anstellung und Entlassung der Geist-
lichen und Religionsdiener und stellt die Grenzen der kirchlichen
Disziplinargewalt fest.

Artikel 19.

Die Einführung der Zivilehe erfolgt nach Maßhshe einesbesonderen Gesetzes, was auch die Führumng der Zivilstands-
register regelt.

Vgl. jetzt Reichsgesetz über die Beurkundung des Personenstandes
und die Eheschließung vom 6. Februar 1875, E. G. zum B. G. B.
Art. 46, B. G. B. 8§ 1317 ff.

Artikel 20.
Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei.
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Artikel 21.

Für die Bildung der Ingend soll durch öffemliche Schulen
genügend gesorgt werden.

ltern und deren Stellvertreter dicsen ihre Kinder oderPflegebefohlenen nicht ohne den Unterrricht lassen, welcher für
die öffentlichen Volksschulen vorgeschrieben ist.

Vgal. Art. 26.
Artikel 22.

Unterricht zu erteilen und Unterrichtsanstalten zu gründen
und zu leiten, steht jedem frei, wenn er seine sittliche, wissen-
schaftliche und technische Befähigung den betreffenden Staats-
behörden nachgewiesen hat.

Vgl. G. O. 88 6, 35.

Artikel 23.
Alle öffentlichen und Privatunterrichts= und Erziehungs-

mstalten stehen unter der Aufsicht vom Staate ernannter Be-hörden.
Die öffentlichen Lehrer haben die Rechte und Pflichten der

Staatsd iener.
Vgl. das Gesetz, betr. die Beaufsichtigung des Unterrichts= und

Erziehungswesens, vom 11. März 1872.

Artikel 24.
Bei der Einrichtung der öffentlichen Volksschulen sind die

konfessionellen Verhältnisse möglichst zu berücksichtigen.
Den religiösen Unterricht in der Volksschule leiten die be-

treffenden Religionsgesellschaften.
Die Leitung der äußeren Angelegenheiten der Volksschule

steht der Gemeinde zu. Der Staat stellt, unter gesetzlich ge-
ordneter Beteiligung der Gemeinden, aus der Zahl der Be-
fähigten die Lehrer der öffent lichen Volksschulen an.

Artikel 25.
Die Mittel zur Errichtung, Unterhaltung und Erweiterung

der öffentlichen Volksschule werden von den Gemeinden und,
im Falle des nachgewiesenen Unvermögens, ergänzungsweise
vom Staate aufgebracht. Die auf besonderen Rechtstiteln be-
ruhenden Verpflichtungen Dritter bleiben bestehen.
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Der Staat gewährleistet demnach den Volksschullehrern einfestes, den Lokalberhörmissen angemessenes Einkommen.
In der öffentlichen Volksschule wird der Unterricht un ut-

geltlich erteilt.
Absatz 3. Vgl. Gesetz, betr. die Erleichterung der Volksschul-

lasten, vom 14. Juni 1888, besonders § 4.

Artikel 26.
Das Schul= und Unterrichtswesen ist durch Gesetz zu regeln.

Bis zu anderveiter gesetzlicher Regelung verbleibt es hinsichtlich
des Schul= und Unterrichtswesens bei dem geltenden Rechte.

Fassung des Gesetzes vom 10. Juli 1906. — gl. Gesetz, betr. die
Unterhaltung der öffentlichen Volksschulen, vom 28. Juli 1906.

Artikel 27.

Jeder Praße hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druckund bildliche Darstellung seine Meinung frei zu äußern.Die Zenfur darf nich eingeführt werden; jede andere Be-
schränkung der Prehfreiheit nur im Wege der Gesetzgebung.

Agl. jetzt Reichsgesetz über die Presse vom 7. Mai 1874. —
Wegen des Belagerungszustandes vgl. Art. 111.

Artikel 28.
Vergehen, welche durch Wort, Schrift, Druck oder bildliche

Darstellung begangen werden, sind nach den allgemeinen Straf-
gesetzen zu bestrafen.

Vgl. Reichspreßgesetz 9§ 20. — Wegen des Belagerungs-
zustandes vgl. Artikel 111.

Artikel 29.

Alle Preußen sind berechtigt, sih ohne vorgängige obrig-keitliche Erlaubnis friedlich und ohne Waffen in geschlossenen
Räumen zu versammeln.

Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf Versammlungen
unter freiem Himmel, welche auch in bezug auf vorgängige
obrigkeitliche Erlanbnis der Verfügung des Gesetzes unter-
worfen sind.

Wegen des Belagerungszustandes pgl. Art. 111. — VBgl.
Verordnung über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit
und Ordnung gefährdenden Mißbra uchs des Versammlungs= und
Vereinigungsrechtes vom 11. März 1850 (Anhang Nr. 7). —
Vgl. Art. 39.
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Artikel 30.

Alle Preußen haben das Recht, sich zu solchen Zwecken,
welche den Strafgesetzen nicht zuwderlaufen, in Gesellschaften
zu vereinigen.

Das Gesetz regelt, insbesondere zur Aufrechterhaltung der
öffentlichen Serhe, die Ausübung des in diesem und in
dem vorstehenden Artikel (29) gFwährleisteen Rechts.Politische Vereine können eschränkungen und vorüber-
gehenden Verboten im Wege der Gesetzgebung unterworfenwerden

Wegen des Belagerungszustandes vgl. Art. 111. — Aus-
nahme in Art. 38, 39. — Vgl. Art. 12.

Absatz 2. Vgl. die Verordnung über die Verhütung eines die
gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden Mißbrauchs des
Versammlungs= und Vereinsrechtes vom 11. März 1850 (unten
im Anhang unter Nr. 7 abgedruckt).

Absatz 3. Vgl. R. V. Art. 4 Z. 16.

Artikel 31.

Die Bedingungen, unter welchen Korporationsrechte erteilt
oder verweigert werden, bestimmt das Gesetz.

Vgl. Art. 12. — Vgl. B. G. B. 88 21—89.

Artikel 32.

Das Petitionsrecht steht allen Preußen zu. Petitionen
unter einem Gesamtnamen sind nur Behörden und Korpo-
rationen gestattet.

Vgl. Art. 81 A. 2. — Vgl. auch Art. 39.

Artikel 33.

Das Briefgeheimnis ist unverletzlich. Die bei strafgericht-
lichen Untersuchungen und in Kriegsfällen notwendigen Be—
schränkungen sind durch die Gesetzgebung festzustellen.

Vgl. Reichsgesetz über das Postwesen vom 28. Oktober 187186,
St. G. B. § 299 (Straföestimmnung= — Vgl. Art. 6 undSt. P. O. 9§ 99, 100, 110, K. O. § 121.- 34.

Alle Preußen sind wehrpflichtig. Den Umfang und die
Art dieser Pflicht bestimmt das Gesetz.

Vgl. jetzt R. V. Art. 57 ff. — Es greift jetzt Überall die Reichs-
gesetzgebung Platz.
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Artikel 35.
Das Heer begreift alle Abteilungen des stehenden Heeres

und der Landwehr.
Im Falle des Krieges kann der König nach Maßgabe des

Gesetzes den Landsturm aufbieten.
Wegen der Marine pgl. R. V. Art. 53.
Absatz 2. Das Aufgebot des Landsturms erfolgt jetzt durch

den Kaiser.

Artikel 36.
Die bewaffnete Macht kann zur Unterdrückung innerer

Unruhen und zur Ausführung der Gesetze nur in den vom
Gesetze bestimmten Fällen und Formen und auf Regquisition
der Zivilbehörde verwendet werden. In letzterer Beziehung
hat das Gesetz die Ausnahmen zu bestimmen.

Wegen des Belagerungszustaudes pgl. Art. 111. — Agl.
C. P. O. § 758 A. 3.

Artikel 37.

Der Militärgerichtsstand des Heeres beschränkt sich auf
Strafsachen und wird durch das Gesetz geregelt. Die Bestim-
mungen über die Militärdisziplin im Heere bleiben Gegen-
stand besonderer Verordnungen.

Vgl. Reichsmilitärgesetz vom 2. Mat 1874, § 39 und E. G. zum
G. V. G. § 7. — Vgl. auch Reichsmilitärstrafgerichtsordnung
vom 1. Dezember 1898.

Artikel 38.
Die bewaffnete Macht darf weder in noch außer dem Dienste

beratschlagen oder sich anders, als auf Befehl, versammeln.
Versammlungen und Vereine der Landwehr zur Beratung
militärischer Einrichtungen, Befehle und Anordnungen sind
auch dann, wenn dieselbe nicht zusammenberufen ist, untersagt.

Val. Militärstrafgesetzbuch 88 101, 113.

Artikel 39.
Auf das Heer finden die in den Artikeln 5, 6, 29, 30

und 32 enthaltenen Bestimmungen nur insoweit Anwendung,
als die militärischen Gesetze und Dissziplinarvorschriften nicht
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Artikel 40.

Die Errichtung von Lehen ist untersagt.Der in bezug auf die vorhandenenSchen noch bestehende
Lehnsverband soll durch gesetzliche Anordnung aufgelöst werden.

Artikel 40, welcher früher lautete:
Die Errichtung von Lehen und die Stiftung von Familien-

fideikommissen ist untersagt. Die bestehenden Lehen und Familien-
fideikommisse sollen durch gesetzliche Anordnung in freies Eigen-
tum umgestaltet werden. Auf Familienstiftungen sinden diese
Bestimmungen keine Anwendung,

hat seinc jetzige Fassung durch das Gesetz vom 5. Junt 1852 Art. 2
erhalten.

Vgl. E. G. zum B. G. B. Art. 59.

Artikel 41.

Die Bestimmungen des Art. 40 finden auf Th wonlehenund auf die außerhalb des Staats liegenden Lehen keine An-
wendung.

Artikel 41 lautete früher:
Vorstehende Bestimmungen finden auf die Thronlehen, das König-

liche Haus= und Prinzliche Fideikommiß, sowie auf die außerhalb
des Staats belegenen Lehen und die ehemals reichsunmittelbaren
Besitzungen und Fideikommisse, insofern letztere durch das dentsche
Bundesrecht gewährletstet sind, zurzett keine Anwendung. Die
Rechtsverhältutsse derselben sollen durch besondere Gesetze geordnet
werden.
Seine jetzige Fassung hat der Artikel 41 durch das Gesetz vom

5. Juni 1852 Art. 3 erhalten.

Artikel 42.
Ohne Entschädigung bleiben aufgehoben, nach Maßgabe

der erangenen besonderen Gesetze:
1) das mit dem Besitze gewisser Grundstücke verbundeneRecht der Ausübung oder Übertragung der richterlichen

Gewalt (Tit. VI) und die aus diesem Rechte fließenden
Exemtionen und Abgaben:

2) die aus dem gerichts= und schutzherrlichen Verbande, der
früheren Erbuntertänigkeit, der früheren Steuer= und

st herstammenden Verpflichtungen.Mit den aufgehobenen Rechten fallen auch die Gegen-
leistungen und Lasten weg, welche den bisher Berechtigten
dafür oblagen.
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Die Fassung des Artikel 42 beruht auf dem Gesetze vom 14. April
1856. — Der Artikel 42 lautete früher:

Das Recht der freien Verfügung über das Grundeigentum unter-
liegt keinen anderen Beschränkungen, als denen der allgemeinen
Gesetzgebung. Die Teilbarkeit des Grundeigentums und die Ab-
lösung der Grundlasten wird gewährleistet.
Für die tote Hand sind Beschränkungen des Rechts, Liegenschaften

zu erwerben und über sie zu verfügen, zulässig
Aufgehoben ohne Entschädigung sind:
1. die Gerichtsherrlichkeit, die gutsherrliche Polizet und obrigkeit-

liche Gewalt, sowie die gewissen Grundstücken zustehenden Hoheits-
rechte und Privilegien;

2. die aus diesen Befugnissen, aus der Schutzherrlichkeit, der früheren
Erbuntertänigkeit, der früheren Steuer= und Gewerbeverfassung
herstammenden Verpflichtungen.

Mit den aufgehobenen Rechten fallen auch die Gegenleistungen
und Lasten weg, welche den bisherigen Berechtigten dafür oblagen.

Bet erblicher Überlassung eines Grundstückes ist nur die lber-
tragung des vollen Eigentums zulässig; jedoch kann auch hier ein fester
ablösbarer Zins vorbehalten werden.

Die weitere Ausführung dieser Bestimmungen bleibt besonderen
Gesetzen vorbehalten.

Titel III.

Vom Könige.
Artikel 43.

Die Person des Königs ist unverletzlich.
Artikel 44.

Die Minister des Königs sind verantwortlich. Alle Re-
gierungsakte desKönigs bedürfen zu ihrer Gültigieit der Gegen-zeichnung eines Ministers, welcher dadurch die Verantwortlich-
keit übernimmt.

Vgl. Art. 63. ##l auch Art. 61. — Wegen der Regentschaftcäohl. Art. 58 A.2

Artikel 45.
Dem Königealleinsteht die vollziehende Gewalt zu. Erernennt und entläßt die Minister. Er befiehlt die WMrüürdi-

#ung der Gesetze *r“ erläßt is zu deren Ausführung nötigen
erordnungen.

Vgl. Art. 106.
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Artikel 46.
Der König führt den Oberbefehl über das Heer.
Ugl. jetzt noch R. V. Art. 63 und 64.

Artikel 47.
Der König besetzt alle Stellen im Heere, sowie in den

übrigen Zweigen des Staatsdienstes, sofern nicht das Gesetz
ein Anderes verordnet.

Vgl. N. V. Art. 18, 64 A. 2.

Artikel 48.
Der König hat das Recht, Krieg zu erklären und Frieden

zu schließen, auch andere Verträge mit fremden Regierungenzu errichten. Letztere bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Au-
stimmung der Kammern, sofern es Handelsverträge sind, oder
wenn dadurch dem Staate Lasten oder einzelnen Staatsbürgern
Verpflichtungen auferlegt werden.

Vgl. jetzt noch R. V. Art. 11.— Die Abschließung der Handels-
verträge. gehört jetzt zur Zuständigkeit des Reichs: R. V.

Artikel 49.

Der König hat das Recht der Begnadigung und Straf-
milderung.

Zugunsten eines wegenFleiner Amtshandlungen verur-teilten Ministers kann deses echt nur auf Antrag derjenigen
Kammer ausgeübt werden, von welcher die Anklage ausge-
gangen ist.

er König kann bereits eingeleitete Untersuchungen nur
auf Grund eines besonderen Gesetzes niederschlagen.

Absatz 1. Vgl. St. P. O. § 484 (G. V. G. § 136) und Rchsges.
über die Konsulargerichtsbarkeit vom 7. April 1900, § 72.

Artikel 50.
Dem Könige steht die Verleihung von Orden und anderen

mit Vorrechten nicht verbundenen Auszeichnungen zu.
Er übt das Münzrecht nach Maßgabe des Gesetzes.
Absatz 2. Ugl. jetzt R. V. Art. 4 Z. 3 und Reichsmünzgesetz vom

9. Juli 1873.
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Artikel 51.
Der König beruft die Kammern und schließt ihre Sitzungen.

Er kann sie entweder beide zugleich oder nur eine auflösen.
Es müssen aber in einem solchen Falle innerhalb eines Zeit-
raums von sechzig Tagen nach der Auflösung die Wähler,
und innerhalb eines Zeitraums von neunzig Tagen nach der
Auflösung die Kammern versammelt werden.

Vgl. R. V. Art. 13 und 25. — Vgl. Art. 56 und 57 und wegen
der Zeit der Berufung Art. 76.

Da die erste Kammer (Herrenhaus) keine Wahlkammer mehr ist
(Art. 65—68), so kann sie nicht mehr aufgelöst werden. — Die
Auflösung des Abgeordnetenhauses bewirkt eine Vertagung
des Herrenhauses: Art. 77 A. 3.

Artikel 52.
Der König kann die Kammern vertagen. Ohne deren Zu-

stimmung darf diese Vertagung die Frist von dreißig Tagen
nicht übersteigen und während derselben Session nicht wieder-
holt werden.

Vgl. Art. 77 und R. V. Art. 26.

Artikel 53.
Die Krone ist, den Königlichen Hausgesetzen gemäß, erblich

in dem Mannesstamme des Königlichen Hauses nach dem Rechte
der Erstgeburt und der agnatischen Linealfolge.

Artikel 54.
Der König wird mit Vollendung des achtzehnten Lebens-

jahres volljährig.
Er leistet in Gegenwart der vereinigten Kammern das eid-

liche Gelöbnis, die Verfassung des Königreichs fest und un-
verbrüchlich zu halten und in Ubereinstimmung mit derselben
und den Gesetzen zu regieren.

Absatz 1. Vgl. dagegen B. G. B. § 2.

Artikel 55.
Ohne Einwilligung beider Kammern kann der König nicht

zugleich Herrscher fremder Reiche sein.
Artikel 56.

Wenn der König minderjährig oder sonst dauernd verhin-
dert ist, selbst zu regieren, so übernimmt derjenige volljährige
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Agnat (Art. 53), welcher der Krone am nächsten steht, die
Regentschaft. Er hat sofort die Kammern zu berufen, die in
vereinigter Sitzung über die Notwendigkeit der Regentschaftbeschlichen.

Minder jährig: Art. 54 A. 1.

Artikel 57.
Ist kein volljähriger Agnat vorhanden und nicht bereits

vorher gesetzliche Fürsorge für diesen Fall getroffen, so hat
das Staatsministerium die Kammern zu berufen, welche in
vereinigter Sitzung einen Regenten erwählen. Bis zum An-
tritt der Regentschaft von seiten desselben führt das Staats-
ministerium die Regierung.

Artikel 58.

Der Regent übt die dem Könige Justehende Gewalt in dessenNamen aus. Derselbe schwört nach Einrichtung der Regent-
schaft vor den vereinigten Kammern einen Eid, die Verfassung
des Königreichs fest und unverbrüchlich zu halten, umd in Über-
einstimmung mit derselben und den Gesetzen zu regieren.

Bis zu dieser Eidesleistung bleibt in jedem Falle das be-
stehende gesamte Staatsministerium für alle Regierungshand-
lungen verantwortlich.

Artikel 59.
Dem Kronfideikommißfonds verbleibt die durch das Gesetz

vom 17. Januar 1820 auf die Einkünfte der Domänen und
Forsten angewiesene Rente.

Die durch Gesetz vom 17. Januar 1820 angewiesene Rente betrug
2573 098½ Taler. Durch Gesetz vom 30. April 1859 wurde
sie um 500 000 Taler jährlich erhöht. Eine weitere Erhöhung
um eine Million Taler trat infolge des Gesetzes vom 27. Januar
1868 ein. Dazu kommt noch eine durch das Gesetz vom

20. Februar 1889 festgesegzte Rente von drei Millionen und
fünfmalhundertausend Mark.

Außerdem sind die in der Nachweisung vom 27. Januar 1868
verzeichneten Schlösser nebst Gärten und Parks, sowie nach dem
Gesetze vom 20. Februar 1889 das Schloß Kiel nebst Gebäuden
und Garten der ausschließlichen Benutzung des Königs, unter

übernahme der Unterhaltungslast auf das Kronsideikommiß, vor-ehalten.
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Titel IV.
Von den Ministern.

Artikel 60.
Die Minister, sowie die zu ihrer Vertretung abgeordneten

Staatsbeamten haben Zutritt zu jeder Kammer und müssen
auf ihr Verlangen zu jeder Zeit gehört werden.

Jede Kammer kann die Gegemwart der Minister verlangen.
Die Minister haben in einer oder der anderen Kammer

nur dann Stimmrecht, wenn sie Mitglieder derselben sind.
Vgl. Art. 57, 58, 63, 111.
Absatz 1. Vgl. R. V. Art. 9.

Artikel 61.
Die Minister können durch Beschluß einer Kammer wegen

des Verbrechens derVersassungsverletzng, der Bestechung unddes Verrates angeklagt werden. Uber solche Anklage entscheidet
der oberste Gerichtshof der Monarchie in vereinigten Senaten.
So lange noch zwei oberste Gerichtshöfe bestehen, treten die-
selbenzuobigemZwecke zusammen.

Die näheren Bestimmungen über die Fälle der Verant-
wortlichkeit, über das Verfahren und über die Strafen werden
einem besonderen Gesetze vorbehalten.

Absatz 1. Die im Abs. 1 gedachten beiden Gerichtshöfe waren
das Obertribunal und der rheinische Revisions= und
Kassationshof, welche durch Gesetz vom 17. März 1832 als
Obertribunal vereinigt sind. Das Obertribnnal ist durch
das Ausführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz vom 24. April
1878, § 12 aufgehoben.

Absatz 2. Das Gesetz ist nicht ergangen.

Titel V.
Von den Kammern.

Artikel 62.
Die gesetzgebende Gewalt wird gemeinschaftlich durch den

König und durch zwei Kammern ausgeibbt.
Die Ubereinstimmung des Königs und beider Kammern

ist zu jedem Gesetze erforderlich.
Finanzgesetzentwürfe und Staatshaushaltsetats werden zu-
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erst der zweiten Kammer vorgelegt; letztere werden von der
ersten Kammer im ganzen angenommen oder abgelehnt.

Absatz 1. Die erste Kammer heißt nach dem Gesetze vom 30. Mai
1855 das Herrenhaus, die zweite das Haus der Ab-
geordneten, beide zusammen „die beiden Häuser des Land-
tages“.

Artikel 63.
Nur in dem Falle, wenn die Aufrechthaltumg der öffent-

lichen Sicherheit, oder die Beseitigung eines ungewöhnlichen
Notstandes es dringend erfordert, konnen, insofern die Kammern
nicht versammelt sind, unter Verantwortlichkeit des gesamten
Staatsministeriums, Verordnungen, die der Verfassung nicht
uwiderlaufen, mit Gesetzeskraft erlassen werden. Dieselbenfind aber den Kammern bei ihrem nächsten Zusammentritt

zur Genehmigung sofort vorzulegen.
Verantwortlichkeit: Art. 44.— Notverordnungen sind

verboten in den Art. 65—68 A. 1, 94, 95, 107.

Artikel 64.
Dem Könige, sowie jeder Kammer steht das Recht zu,

Gesch vorzuschlagen.esetzesvorschläge, welche durch eine der Kammern oder den
König verworfen worden sind, können in derselben Sitzungs-
periode nicht wieder vorgebracht werden.

Absatz 1. Vgl. N. V. Art. 23.

Artikel 65—68.

Diie erste Kammer wird durch Königliche Anordnung ge-
bildet, welche nur durch ein mit Zustimmung der Kammern
zu erlassendes Gesetz abgeändert werden kann.

Die erste Kammer wird zusammengesetzt aus Mitgliedern,
welche der König mit erblicher Berechtigung oder auf Lebens-
zeit beruft.

Art. 65—68 haben ihren jetzigen Wortlaut erhalten durch das
Gesetz, betr. die Bildung der ersten Kammer, vom 7. Mai 1853
Art. 1; der Art. 2 dieses Gesetzes hob die Art. 65—68 der Ver-
fassung auf; dieselben lauteten:

Artikel 65.
Die erste Kammer besteht:
a) aus den großjährigen Königlichen Prinzen;
b) aus den Häuptern der ehemals unmittelbaren reichsständischen
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Häuser in Preußen — und aus den Häuptern derjenigen Fa-
milien, welchen durch Königliche Verordnung das nach der Erst-
geburt und Linealfolge zu vererbende Recht auf Sitz und Stimme
in der ersten Kammer beigelegt wird. In dieser Verordnung
werden zugleich die Bedingungen festgesetzt, durch welche dieses
Recht an einen bestimmten Grundbesitz geknüpft ist. Das Recht
kann durch Stellvertretung nicht ausgeübt werden und ruht
während der Minderjährigkeit oder während eines Dienstver-
hältnisses zu der Regierung eines nichtdeutschen Staats, fernerauch so lange der Berechtigte seinen Wohnsitz außerhalb gerner
ßens hat;
aus solchen Mitgliedern, welche der König auf Lebenszeit er-
nennt. Ihre Zahl darf den zehnten Teil der zu a und bd ge-
nannten Mitglieder nicht übersteigen;

d) aus neunzig Mitgliedern, welche in Wahlbezirken, die das Gesetz
feststellt, durch die dreißigfache Zahl derienigen Urwähler (Art. 70),
welche die höchsten direkten Staatssteuern bezahlen, durch direkte
Wahl nach Maßgabe des Gesetzes gewählt werden;

e) aus dreißig, nach Maßgabe des Gesetzes von den Gemeinderäten
gewählten Mitgliedern aus den größeren Städten des Landes.
Die Gesamtzahl der unter a bis c genannten Mitglteder darf
die Zahl der unter d undebezeichneten nicht übersteigen.
Eine Auflösung der ersten Kammer bezieht sich nur auf die aus

Wahl hervorgegangenen Mitglieder.
Artikel 66.

Die Bildung der ersten Kammer in der Artikel 65 bestimmten
Weise tritt am 7. August des Jahres 1852 ein.

Bis zu diesem Zeitpunkte verbleibt es bei dem Wahlgesetze für
die erste Kammer vom 6. Dezember 1848.

Artikel 67.
Die Legislaturperiode der ersten Kammer wird auf sechs Jahre

festgesetzt.
Artikel 68.

Wählbar zum Mitgliede der ersten Kammer ist jeder Preuße,
der das vierzigste Lebensjahr vollendet, den Vollbesitz der bürger-
lichen Rechte infolge rechtskräftigen richterlichen Erkenntnisses nicht
verloren und bereits fünf Jahre lang dem preußischen Staats-
verbande angehört hat.

Die Mitglieder der ersten Kammer erhalten weder Reisekosten
noch Diäten.
Absatz 1. Vgl. Verordnung wegen Bildung der ersten Kammer

vom 12. Oktober 1854, unten im Anhange unter Nr. 1 abge-
druckt; vgl. auch Anhang Nr. 2.

Artikel 69.
Die zweite Kammer besteht aus vierhundertdreiundvierzig

Mitgliedern. Die Wahlbezirke werden durch das Gesetz fest-

c—
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gestellt. Sie können aus einem oder mehreren Kreisen oder
aus einer oder mehreren der größeren Städte bestehen.

Die zweite Kammer heißt jetzt: Haus der Abgeordueten;
vgl. Art. 65.— Die ursprüngliche Babl bellef sich auf 350 Mit-glieder. Sie erhöhte sich durch Inkorporation der Hohenzollern-
schen Lande (Gesetz vom 30. April 1851 Art. 1) um 2, durch die
Einverleibung der 1866 erworbenen Gebtetsteile (vgl. Anm. zu
Art. 2 Nr. 3—6) um 80 (Gesetz vom 17. Mai 1867 Art. 1) und
durch Einbeziehung von Lauenburg (Gesetz vom 23. Juni 1876
#5l 2) um 1 Mitglied. Durch Gesetz vom 28. Juni 1906, 5 1ist
die Zahl auf 443 festgesetzt.

Vgl. Gesetz, betr. die Feststellung der Wahlbezirke für das Haus
der Abgeordneten, vom 27. Juni 1860 (Anhang Nr. 4) und
Gesetz, betr. Vermehrung der Mitglieder des Hauses der Ab-
geordneten und Anderung der Landtagswahlbezirke und Wahl-
orte, vom 28. Juni 1906.

Artikel 70.

Jeder Preuße, welcher das fünfundzwanzigste Lebensjahr
vollendet hat und in der Gemeinde, in welcher er seinen Wohn-
sitz hat, die Befähigung zu den Gemeindewahlen besitzt, ist
stimmberechtigter Urwähler. · . ·

Wer in mehreren Gemeinden an den Gemeindewahlen teil-
zunehmen berechtigt ist, darf das Recht als Urwähler nur in
einer Gemeinde ausüben.

Die Art. 70, 71, 72 sind gemäß Artikel 115 bis zum Erlasse eines
Wahlgesetzes suspendiert. Es kommt daher die Verordnung vom
30. Mai 1849 (unten im Anhang unter Nr. 3) zur Anwendung.
Der § 8 dieser Verordnung setzt das aktive Wahlrecht auf das
vollendete 24. Lebensjahr herab.

Nach § 49 A. 1 des Reichsmilitärgesetzes vom 2. Mai 1874 ruht
für die zum aktiven Heere gehörigen Militärpersonen (mit Aus-
nahme der Militärbeamten) die Berechtigung zum Wählen.

Artikel 71.
Auf jede Vollzahl von zweihundertundfünfzig Seelen der

Bevölkerung ist ein Wahlmann zu wählen. Die Urwähler
werden nach Maßgabe der von ihnen zu entrichtenden direkten
Staatsstenern in drei Abteilungen geteilt, und zwar in der
Art, daß auf jede Abteilung ein Dritteil der Gesamtsumme
der Steuerbeträge aller Unwähler fällt.

Die Gesamtsumme wird berechnet: Z
a) gemeindeweise, falls die Gemeinde einen Urwahlbezirk für

sich bildet;
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b) bezirksweise, falls der Urwahlbezirk aus mehreren Ge-
meinden zusammengesetzt ist.

Die erste Abteilung besteht aus denfenigen Urwählern, aufwelche die höchsten Steuerbeträge bis zum Belaufe eines Drit-
teils der Gesamtsteuer fallen.

Die zweite Abteilung besteht aus denjenigen Urwählern,
auf welche die nächst niedrigeren Steuerbeträge bis zur Grenze
des zweiten Dritteils fallen.

ie dritte Abteilung besteht aus den am niedrigsten be-
steuerten Urwählern, auf welche das dritte Dritteil fällt.

Jede Abteilung wählt besonders, und zwar ein Dritteil
der zu wählenden Wahlmänner.

ie Abteilungen können in mehrere Wahlverbände ein-
geteilt werden, deren keiner mehr als fünfhundert Urwähler
in sich schließen darf.

Die Wahlmänner werden in jeder Abteilung aus der Zahl
der stimmberechtigten Urwähler des Urwahlbezirks ohne Rück-
sicht auf die Abteilungen gewählt.

Gemäß Art. 115 gilt bis jetzt die Verordnung vom 30. Mai 1849
(unten im Anhang unter Nr. 3); vgl. auch Anhang Nr. 5, 8 7.

Artikel 72.

Die Abgeordneten werden durch die Wahlmänner gewählt.
Das Nähere über die Ausführung der Wahlen bestimmt

das Wahlgesetz, welches auch die Anordnung für diejenigen
Städte zu treffen hat, in denen an Stelle eines Teils der direkten
Steuern die Mahl= und Schlachtsteuer erhoben wird.

Absatz 2. Das Wahlgesetz ist noch nicht ergangen; bis jetzt
gilt die Verordnung vom 30. Mai 1849 (vgl. Art. 115).

Artikel 73.

 Die Legislaturperiode des Hauses der Abgeordneten dauert
fünf Jahre.

Die Legislaturperiode ist durch Gesetz vom 27. Mai 1888 von drei
auf fünf Jahre erhöht wowen. — Vgl. R. V. Art. 24.

Artikel 74.
Zum Abgeordneten der zweiten Kammer ist jeder Preuße

wählbar, der das dreißigste Lebensjahr vollendet, den Vollbesitz
der bürgerlichen Rechte infolge rechtskräftigen richterlichen Er-
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kenntnisses nicht verloren und bereits drei Jahre dem preußischen
Staatsverbande angehört hat.

Der Präsident und die Mitglieder der Oberrechnungs-
kammer können nicht Mitglieder eines der beiden Häuser des
Landtages sein.

Abag 1. Zurzeit gilt noch der § 29 der Verordnung vom30. Mai 1849 (vgl. Art. 115). — Vgl. auch R. V. Art. 3.
Absatz 2 ist hinzugefügt durch Art. I des Gesetzes, betr. eine

Zusatzbestimmung zu Artikel 74 der Verfassungsurkunde, vom
27. März 1872. — Vgl. auch Art. 78 A. 2.

Artikel 75.
Die Kammern werden nach Ablauf ihrer Legislaturperiode

neu gewählt. Ein Gleiches geschieht im Falle der Auflösung. In
beiden Fällen sind die bisherigen Mitglieder wieder wählbar.

Legislaturperiode: Art. 73. — Auflösung: Art. 51.

Artikel 76.
Die beiden Häuser des Landtages der Momrchie werden

durch den König regelmäßig in dem Zeitraum von dem An-
fange des Monats November jeden Jahres bis zur Mitte des
folgenden Januar und außerdem, so oft es die Umstände er-
heischen, einberufen.

Die jetzige Fassung des Art. 76 beruht auf dem Gesetze vom
18. Mai 1857. Der Art. 76 lautete früher:

Die Kammern werden durch den König regelmäßig im Monat
November jeden Jahres, und außerdem, so oft es die Umstände
erheischen, berufen.

Artikel 77.
Die Eröffnung und die Schließung der Kammern geschieht

durch den König in Person oder durch einen dazu von ihm
beauftragten Minister in einer Sitzung der vereinigten Kammern.

Beide Kammern werden gleichzeitig berufen, eröffnet, ver-
tagt und geschlossen.
Wird eine Kammer aufgelöst, so wird die andere gleich-

zeitig vertagt.
Artikel 78.

Jede Kammer prüft die Legitimat ion ihrer Mit glieder und
entscheidet darüber. Sie regelt ihren Geschäftsgang und ihre
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Disziplin durch eine Gclchäftsordnung. und erwählt ihrenPräsidenten, ihre Vizepräsidenten und Schriftführer.
Beamte bedürfen keines Urlaubs zum Eintritt in die

Kanmmner.
Wenn ein Kammermitglied ein besoldetes Staatsamt an-

nimmt, oder im Staatsdienste in ein Amt eintritt, mit welchem
ein höherer Rangoder ein höheres Gehalt verbunden ist, so
verliert es Sitz und Stimme in der Kammer und kann seine
Stelle in derselben nur durch neue Wahl wieder erlangen.

Niemand kann Mitglied beider Kammern sein.
Absatz 1. Vgl. Art. 82. — Ugl. Geschäftsordnung des

Herrenhauses vom 15. Juni 1892, des Abgeordnetenhauses vom
Jahre 1876. — Vgl. R. V. Art. 27. — Vgl. auch Art. 84.

Absatz 2. Vgl. R. V. Art. 21 Abs. 1.
Absatz 3. Vgl. R. V. Art. 21 Abs. 2.

Artikel 79.

Die Sitzungen beider Kammern sind öffentlich. Jede
Kammer tritt auf den Antrag ihres Präsidenten oder von zehn
Mitgliedern zu einer geheimen Sitzung zusammen, in welcher
dann zunächst über diesen Antrag zu beschließen ist.

Vgl. R. V. Art. 22 Abs. 1. — Wahrhettsgetreue Berichte über
Landtagsverhandlungen sind straffrei: St. G. B. 8 12.

Artikel 80.

Keine der beiden Kammern kann einen Beschluß fassen,
wenn nicht die Mehrheit der gesetzlichen Anzahl ihrer Mit-
glieder anwesend ist. Jede Kammer faßt ihre Beschlüsse nach
absoluter Stimmemmehrheit, vorbehaltlich der durch die Ge-
schäftsordnung für Wahlen ctwa zu bestimmenden Ausnahmen.

Das Herrenhaus kann keinen Beschluß fassen, wenn nicht
mindestens sellzig der nach Maßgabe der Verordnung vom
12. Oktober 1854 (Ges.-S. S. 541—544) zu Sitz und Stimme
berufenen Mitglieder anwesend sind.

Der Absatz 2 ist hinzugefügt durch Art. 2 des Gesetzes vom 30. Mai
1855, welcher zugleich bestimmte, daß Art. 80 der Verf.-Urk. auf-
gehoben sei, insoweit er dem Gesetze vom 30. Mai 1855 zuwider-
laufe. Die Anfangsworte des Artikels müßten also lauten:
„Das Haus der Abgeordneten kann keinen Beschluß fassen.“ —
Die Verordnung vom 12. Oktober 1854 ist im Anhang Nr. 1
abgedruckt.
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Artikel 81.
Jede Kammer hat für sich das Recht, Adressen an den

König zu richten.iemand darf den Kammern oder einer derselben in Person
eine Bittschrift oder Adresse überreichen.

Jede Kammer kann die an sie gerichteten Schriften an die
Minister überweisen und von denselben Auskunft über ein—
gehende Beschwerden verlangen.

Artikel 82.
Eine jede Kammer hat die Befugnis, behufs ihrer In—

formation Kommissionen zur Untersuchung von Tatsachen zu
ernennen.

Artikel 83.
Die Mitglieder beider Kammern sind Vertreter des ganzen

Volkes. Sie stimmen nach ihrer freien Uberzeugung und sind
an Aufträge und Instruktionen nicht gebunden.

Vgl. R. V. Art. 29.
Artikel 84.

Sie können für ihre Abstimmungen in der Kammer nie-
mals, für ihre darin ausgesprochenen Meinungen nur inner-halb der Kammer auf den Grund der Geschäftsordnung (Art. 78)
zur Rechenschaft gezogen werden.

Kein Mitglied einer Kammer kann ohne deren Genehmi-
gung während der Sitzungsperiode wegen einer mit Strafe
bedrohten Handlung zur Untersuchung gezogen oder verhaftetwerden, außer wenn es bei Ausübung der Tat oder im Laufe
des nächstfolgenden Tages nach derselben ergriffen wird.

Gleiche Genehmigung ist bei einer Verhaftung wegen Schul-
den notwendig.

Jedes Strafverfahren gegen ein Mitglied der Kammer und
eine jede Untersuchungs= oder Zivilhaft wird für die Dauer
derSißungsperiode aufgehoben, wenn die betreffende Kammeres verlangt.

Absatz 1. Vgl. R. V. Art. 30, St. G. B. § 11.
Absatz 2—4. Vgl. R. V. Art. 31. — Vgl. auch E. G. zur St. P. O.

86 A. 2 Z. 1.
Absatz 3. Die Schuldhaft ist durch das Bundesgesetz, betr. die

Aufhebung der Schuldhaft, vom 29. Mai 1868 aufgehoben; jetzt
gilt § 904 Z. 1 Z. P. O.
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Artikel 85.

Die Mitglieder der zweiten Kammer erhalten aus der
Staatskasse Reisekosten und Diäten nach Maßgabe des Gesetzes.
Ein Verzicht hierauf ist unstatthaft.

Vgl. R. V. Art. 32 und Reichsges. vom 21. Mai 1906.
Vgl. Gesetz vom 30. März 1873, abgeändert durch Gesetz vom

24. Juli 1876, betreffend die Reisekosten und Diäten der
Mitglieder des Hauses der Abgeordneten:

81.
Die den Mitgliedern des Hauses der Abgeordneten zustehenden

Reisekosten und Diäten werden nach den folgenden Säten gewährt:I. Die Reisekosten, einschließlich der Kosten der Gepäckbeförderung,
1) bei Reisen, welche auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen gemacht

werden können, für das Kilometer mit 13 Pf. und für jeden
Zu= und Abgang mit 3 Mark;

2) bei Reisen, welche nicht auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen
zurückgelegt werden können, für das Kilometer mit 60 Pf.

II. Die Diäten mit 15 Mark für den Tag.

g 2.

Hinsichtlich der Berechnung der Reisekosten finden die bezüglich derReisekosten der Staatsbeamten geltenden Vorschriften Anwendung.

Titel VI.
Von der richterlichen Gewalt.

Artikel 86.
Die richterliche Gavalt wird im Namen des Königs durch

unabhängige, keiner anderen Autorität als der des Gesetzes
unterworfene Gerichte ausgeübt.

Die Urteile werden im Namen des Königs ausgefertigt
und vollstreckt.

Absatz 1. Vgl. jetzt G. V. G. 8§ 1.
Absatz 2. Vgl. Art. 87a.

Artikel 87.
Die Richter werden vom Könige oder in dessen Namen

auf ihre Lebenszeit ernannt.
Sie können nur durch Richterspruch aus Gründen, welche

die Gesetze vorgesehen haben, ihre Amtes entsetzt oder zeit-weise enthoben werden. Die vorläufige Amtssuspension, welche
nicht kraft des Gesetzes eintritt, und die unfreiwillige Ver-
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setzung an andere Stelle oder in den Ruhestand können nur
aus den Ursachen und unter den Formen, welche im Gesetze an-
gegeben sind, und nu auf Grund eines richterlichen Beschlusseserfolgen.

uf die Versetzungen, welche durch Veränderungen in der
Organisation der Gerichte oder ürer Bezirke nötig werden,finden diese Bestimmungen keine Anwendung.

Absatz 1. Vgl. G. V. G. § 6 und Ausführungsgesetz dazu vom
24. April 1878, § 7. — Vgl. Art. 87 a.

Absatz 2 und 3. Vgl. G. V. G. 8.

Artikel 87a.
Bei der Bildung gemeinschaftlicher Gerichte für preußische

Gebietsteile und Gebiete anderer Bundesstaaten sind Ab-
weichungen von den Bestimmungen des Artikels 86 und des
ersten Absatzes im Artikel 87 zulässig.

Art. 87 aist eingefügt durch Gesetz, betr. eine Zusatzbestimmung
zu den Art. 86 und 87 der Verf.-Urk., vom 19. Februar 1879.

Artikel 88
ist durch Gesetz vom 30. April 1856 aufgehoben.

Der Artikel 88 lautete:
Den Richtern dürfen andere besoldete Staatsämter fortan nicht

übertragen werden. Ausnahmen sind nur auf Grund eines Ge-
setzes zulässtg.

Artikel 89.
Die Organisation der Gerichte wird durch das Gesetz be-

stimmt.
Vgl. jetzt Gerichtsverfassungsgesetz für das Deutsche Reich vom

27. Januar 1877 und das preußische Ausführungsgesetz vom
24. April 1878.

Artikel 90.
Zu einem Richteramte darf nur der berufen werden, welcher

sich zu demselben nach Vorschrift der Gesetze befähigt hat.
Vgl. G. V. G. ö§ 2 ff.

Artikel 91.
Gerichte für besondere Klassen von Angelegenheiten, ins-

besondere Handels= und Gewerbegerichte, sollen im Wege der
Gesetzgebung an den Orten errichtet werden, wo das Be-
dürfnis solche erfordert.
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Die Organisation und Zuständigkeit solcher Gerichte, das
Verfahren bei denselben, die Ernennung ihrer Mitglieder, die
besonderen Verhältnisse der letzteren und die Dauer ihres Amtes
werden durch das Gesetz festgestellt.

Besondere Gerichte: G. V. G. § 14; Handelsgerichte:
G. V. G. §§ 100 ff.; Gewerbegerichte: Gewerbegerichtsgesetz,
Fassung vom 29. September 1901.

Artikel 92.
Es soll in Preußen nur Ein oberster Gerichtshof bestehen.
Vgl. Art. 116. — Die vormaligen beiden obersten Gerichtshöfe,

das Obertribunal und der Rheinische Revisions= und
Kassationshof wurden zu einem Gerichtshof unter der Be-
zeichnung Obertribunal vereinigt (Ges. vom 17. März 1852).
Ein zweiter oberster Gerichtshof wurde für die 1866 erworbenen
Gebiets teileals Oberappellationsgericht 1867 zu Berlin
errichtet, aber durch Gesetz vom 6. Februar 1874 mit dem Ober-
tribunal vereinigt. Das Obertribunal ist durch das Aus-
führungsgesetz zum G. V. G. vom 24. April 1878, § 12 auf-
gehoben. Hoöchster Gerichtshof ist jetzt das Reichsgericht
(G. V G. 8§§ 12. 125 ff.); vgl. jedoch § 50 des Ausführungsges.
zum G. V. G. (Oberlandesgericht Berlin-Kammergericht:
Erlaß vom 1. September 1879).

Artikel 93.
Die Verhandlungen vor demerkennenden Gerichte in Zivil-

und Strafsachen sollen öffentlich sein. Die Offentlichkeit kann
jedoch durch einen öffentlich zu verkündenden Beschluß des Ge-
richts ausgeschlossen werden, wenn sie der Ordnung oder den
guten Sitten Gefahr droht. “

In anderen Fällen kann die Offentlichkeit nur durch Ge-
setze beschränkt werden.

Absatz 1. Vgl. jetzt G. V. G. ös 170 ff.
Absatz 2. Vgl. G. V. G. 88 171, 172.

Artikel 94.
Bei Verbrechen erfolgt die Entscheidung über die Schuld

des Angeklagten durch Geschworene, insoweit ein mit vorheriger
Zustimmung der Kammern erlassenes Gesetz nicht Ausnahmen

bestinmt. ie Bildung des Geschworenengerichts regelt dasesetz.
% t. 94 hat seine jetzige Fassung durch Art. 2 des Gesetzes vom

21. Mat 1852 erhalten. — Er lautete früher:
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Bei den mit schweren Strafen bedrohten Verbrechen, bei allen
politlschen Verbrechen und bei allen Preßvergehen, welche das Gesetz
nicht ausdrilcklich ausnimmt, erfolgt die Entscheidung Über die
Schuld des Angeklagten durch Geschworene.

Die Bildung des Geschworenengerichts regelt das Gesetz.
gett beliten die Bestimmungen in den 8§ 73 Z. 2—7, 80, 136 Z. 1

des G. V. G.

Artikel 95.
Es kann durch ein mit vorheriger Zustimmung der Kam-

mern zu erlassendes Gesetz ein besonderer Gerichtshof errichtet
werden, dessen Zuständigkeit die Verbrechen des Hochverrats
und diejenigen Verbrechen gegen die innere und äußere Sicher-
heit des Staats, welche ihm durch das Gesetz überwiesen
werden, begreift.

Art. 95 lautete früher:
Es kann durch ein mit vorheriger Zustimmung der Kammern

zu erlassendes Gesetz ein besonderer Schwurgerichtshof errichtet
werden, dessen Zuständigkeit die Verbrechen des Hochverrats und die-
jenigen schweren Verbrechen gegen die innere und äußere Sicherheit
des Staats, welche ihm durch das Gesetz überwiesen werden, begreift.
Die Bildung der Geschworenen bei diesem Gerichte regelt das Gesetz.

Seine jetzige Fassung hat der Art. 95 erhalten durch das Gesetz
vom 21. Mai 1852, Art. 3. — Vgl. St. G. B. §§ 80—93. — Auch
hier kommen jetzt die Bestimmungen der Reichsgesetze bbesonders
G. V. G. §§ 136, 138) zur Anwendung.

Artikel 96.

Die Kompetenz der Gerichte und Verwaltungsbehördenwird
durch das Gesetz bestimmt. Uber Kompetenzkonflikte zwischen
den Verwaltungs= und Gerichtsbehörden entscheidet ein durch
das Gesetz bezeichneter Gerichtshof.

Vgl. Art. 89. — Agl, jetzt G. V. G. § 17 und E. G. dazu § 17. —
Vgl. auch die Königl. Verordnung, betr. die Kompetenzkonflikte
zwischen den Gerichten und den Verwaltungsbehörden, vom
1. August 1879 (Gerichtshof zur Entscheidung der Kompetenz-
konflikte) und, bezüglich der Kompetenzkonflikte im Verwal-
tungsstreitverfahren, Gesetz über die allgemeine Landes-
verwaltung vom 30. Juli 1883, § 113 (Oberverwaltungsgericht).

Artikel 97.

Die Bedingungen, unter welchen öffentliche Zivil= und
Militärbeamte wegen durch Uberschreitung ihrer Amtsbefugnisse
verübter Rechtsverletzungen gerichtlich in Anspruch genommen
werden können, bestimmt das Gesetz. Eine vorgängige Ge-
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nehmigung der vorgesetzten Dienstbehörde darf jedoch nicht ver-
langt werden.

Vgl. Gesetz, betr. die Konflikte bei gerichtlichen Verfolgungen wegen
Amts= und Diensthandlungen, vom 13. Februar 1854, mit den
aus § 11 des E. G. zum G. V. G. sich ergebenden Modifika-
tionen. Vgl. auch Ges. über die allgemeine Landesverwaltung
vom 30. Juli 1883, 5 114.

Titel VII.
Von den nicht zum Richterstande gehörigen Staatsbeamten.

Artikel 98.

Die besonderen Rechtsverhältnisse der nicht zum Richter-
stande gehörigen Staatsbeamten, einschließlich der Staats-
anwälte, sollen durch ein Gesetz geregelt werden, welches, ohne
die Regierung in der Wahl der ausführenden Organe zweck-
widrig zu beschränken, den Staatsbeamten gegen willkürliche
Entziehung von Amt und Einkommen angemessenen Schutz
gewährt. .

Ein allgemeines Beamtengesetz ist nicht ergangen. — Vgl. Gesetz,
betr. die Dienstvergehen der nicht richterlichen Beamten, vom
21. Juli 1852, welches auch in den 1866 erworbenen Gebiets-
teilen (Verordnung vom 23. September 1867) und in Lauen-
burg gilt (Gesetz vom 9. April 1879, 9§ 27).

Titel VIII.
Von den Finanzen.

Artikel 99.
Alle Einnahmen und Ausgaben des Staats müssen für

jedes Jahr im voraus veranschlagt und auf den Staatshaus-
haltsetat gebracht werden. Z

Letzterer wird jährlich durch ein Gesetz festgestellt.
Vgl. Art. 59 und 109. — Nach dem Gesetz vom 29. Juni 1876

beginnt das Etatsjahr mit dem 1. April und endet am 31. März.
Vgl. jetzt R. V. Art. 70.

Artikel 100.
Steuern und Abgaben für die Staatskasse dürfen nur, so

weit sie in den Staatshaushaltsetat aufgenommen oder durch
besondere Gesetze angeordnet sind, erhoben werden.
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Artikel 101.
In betreff der Steuern können Bevorzugungen nicht ein-

geführt werden.
ie bestehende Steuergesetzgebung wird einer Revision unter-

worfen und dabei jede Bevorzugung abgeschafft.
Artikel 102.

Gebühren können Staats= oder Kommunalbeamte nur auf
Grund des Gesetzes erheben.

Artikel 103.
Die Aufnahme von Anleihen für die Staatskasse findet

nur auf Grund eines Gesetzes statt. Dasselbe gilt von der
Ubernahme von Garantien zu Lasten des Staats.

Vgl. Reichsmünzgesetz vom 9. Juli 1873, Art. 18 A. 3 und Rchsges.,
betr. die Ausgabe von Reichskassenscheinen, vom 30. April 1874.

Artikel 104.
Zu Etatsüberschreitungen ist die nachträgliche Genehmigung

der Kammern erforderlich.
Die Rechnungen über den Staatshaushaltsetat werden von

der Oberrechnungskammer geprüft und festgestellt. Die all-
gemeine Rechnung über den Staatshaushalt jeden Jahres,
einschließlich einer Ubersicht der Staatsschulden, wird mit den
Bemerkungen der Oberrechnungskammer zur Entlastung der
Staatsregierung den Kammern vorgelegt.

Ein besonderes Gesetz wird die Einrichtung und die Be-
fugnisse der Oberrechnungskammer bestimmen.

Absatz 1. „Etatsüberschreitungen im Sinne des Artikels
104 der Verfassungsurkunde sind alle Mehrausgaben, welche gegen
die einzelnen Kapitel und Titel des nach Artikel 99 a. a. O.
festgestellten Staatshaushaltsetats oder gegen die von der Landes-
vertretung genehmigten Titel der Spezialetats stattgefunden
haben, soweit nicht einzelne Titel in den Etats als übertragbar
ausdrücklich bezeichnet sind und bei solchen die Mehrausgaben
bei einem Titel durch Minderausgaben bei anderen ausgeglichen
werden. Unter dem Titel eines Spezialetats ist im Sinne
dieses Gesetzes zu verstehen jede Position, welche einer selbständigen
Beschlußfassung der Landesvertretung unterlegen hat und als
Gegenstand einer solchen im Etat erkennbar gemacht worden
ist“ (Gesetz, betr. die Einrichtung und die Befugnisse der Ober-
rechnungskammer, vom 27. März 1872, § 19 Abs. 1).

Absatz 3. Dies ist das in der Anmerkung zu Abs. 1 angeführte
Gesetz vom 27. März 1872.
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Titel IX.
Von den Gemeinden, Kreis-, Bezirks= und Provinzial-

verbänden.

Artikel 105.

Die Vertretung und Verwaltung der Gemeinden, Kreise
und Provinzen des preußischen Staats wird durch besondere
Gesetze näher bestimmt.

Art. 105 hat seine jetzige Fassung durch das Gesetz vom 24. Mai
1854 erhalten. — Der Artikel lautete früher:

Die Vertretung und Verwaltung der Gemeinden, Kreise, Bezirke
und Provinzen des preußischen Staats wird durch besondere Ge-
setze unter Festhaltung folgender Grundsätze näher bestimmt:

1. über die innern und besondern Angelegenheiten der Provinzen,
Bezirke, Kreise und Gemeinden beschließen aus gewählten Ver-
tretern bestehende Versammlungen, deren Beschlüsse durch die Vor-
steher der Provinzen, Bezirke, Kreise und Gemeinden ausgeführt
werden.

Das Gesetz wird die Fälle bestimmen, in welchen die Beschlüsse
dieser Vertretungen der Genehmigung einer höheren Vertretung
oder der Staatsregierung unterworfen sind.

Die Vorsteher der Provinzen, Bezirke und Kreise werden von
dem Könige ernannt.

Über die Beteiligung des Staats bei der Anstellung der Ge-
meindevorsteher und über die Ausübung des den Gemeinden zu-
stehenden Wahlrechts wird die Gemeindeordnung das Nähere
bestimmen.

3. Den Gemeinden insbesondere steht die selbständige Verwaltung
ihrer Gemeindeangelegenheiten unter gesetzlich geordneter Ober-
aufsicht des Staats zu.

üÜber die Beteiligung der Gemeinden bei Verwaltung der Orts-
polizeti bestimmt das Gesetz.

Zur Aufrechterhaltung der Ordnung kann nach näherer Be-
stimmung des Gesetzes durch Gemeindebeschluß eine Gemeinde-,
Schutz= oder Bürgerwehr errichtet werden.

Die Beratungen der Provinzial-, Kreis= und Gemeindevertretungen
sind öffentlich. Die Ausnahmen bestimmt das Gesetz. Über die
Einnahmen und Ausgaben muß wenigstens jährlich ein Bericht
veröffentlicht werden.

Vgl. Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli
1883 und Gesetz über die Zuständigkeit der Verwaltungs= und Ver-
waltungsgerichtsbehörden vom 1. August 1883.

Die wichtigsten der auf Grund des Art. 105 ergangenen Gesetze
sind: die Städteordnung für die sechs östlichen Provinzen vom
30. Mat 1853, das Gesetz, betr. die Landgemeindeverfassungen

8

1#.



Die Verfassungsurkunde für den preußischen Staat. 41

für die sieben östlichen Provinzen, vom 3. Juli 1891, die Kreisord-
nung vom 13. Dezember 1872 mit Ergänzungsverordnung vom 19. März
1881 und die Provinzialordnung vom 29. Juni 1875 mit Er-
gänzungsverordnung vom 22. März 1881.

Titel X.

Allgemeine Bestimmungen.
Artikel 106.

Gesetze und Verordnungen sind verbindlich, wenn sie in der
vom Gesetze vorgeschriebenen Form bekannt gemacht worden sind.

Die Prüfung der Rechtsgültigkeit gehörig verkündeter könig-
licher Verordnungen steht nicht den Behörden, sondern nur
den Kammern zu.

Absatz 1. Wegen der Staatsverträge pvgl. Art. 48. — Ge-
setze treten, wenn im Gesetze selbst kein anderer Termin vor-
geschrieben ist, mit dem 14. Tage nach Ablauf desjenigen Tages
in Kraft, aun welchem das sie enthaltende Stück der Gesetzsamm-
lung in Berlin ausgegeben ist: Gesetz vom 16. Februar 1874.

Artikel 107.
Die Verfassung kann auf dem ordentlichen Wege der Gesetz-

gebung abgeändert werden, wobei in jeder Kammer die ge-
wöhnliche absolute Stimmenmehrheit bei zwei Abstimmungen,
zischen welchen ein Zeitraum von wenigstens einundzwanzig
Tagen liegen muß, genügt.

Vgl. R. V. Art. 78.

Artikel 108.
Die Mitglieder der beiden Kammern und alle Staats-

beamten leisten dem Könige den Eid der Treue und des Ge-

horsams und beschwören die gewissenhafte Beobachtung dererfassung.
Eine Vereidigung des Heeres auf die Verfassung findet

nicht statt.
Artikel 109.

Die bestehenden Steuern und Abgaben werden forterhoben
und alle Bestimmungen der bestehenden Gesetzbücher, einzelnen
Gesetze und Verordnungen, welche der gegenwärtigen Ver-
fassung nicht zuwiderlaufen, bleiben in Kraft, bis sie durch ein
Gesetz abgeändert werden.
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Artikel 110.

Alle durch die bestehenden Gesetze angeordneten Behörden
bleiben bis zur Ausführung der sie betreffenden organischen
Gesetze in Tätigkeit.

Artikel 111.
Für den Fall eines Krieges oder Aufruhrs können bei

dringender Gesahr für die öffentliche Sicherheit die Artikel 5,
6, 7, 27, 28, 29, 30 und 36 der Verpassungsurkunde zeit-
und distriktweise außer Kraft gesetzt werden. Das Nähere be-
stimmt das Gesetz.

Vgl. Gesetz über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 (ge-
druckt im Anhange unter Nr. 8) und R. V. Art. 68.

» Titel XI.

Übergangsbestimmungen.
Artikel 112,

welcher lautete:
„Bis zum Erlaß des im Artikel 26 vorgesehenen Gesetzes bewendet

es hinsichtlich des Schul- und Unterrichtswesens bei den jetzt gelten-
den gesetzlichen Bestimmungen“,

ist durch Gesetz vom 10. Juli 1906, § 2 aufgehoben.

Artikel 113.
Vor der erfolgten Revision des Strafrechts wird über Ver-

gehen, welche durch Wort, Schrift, Druck oder bildliche Dar-
stellung begangen werden, ein besonderes Gesetz ergehen.

Jett bilt ebas Reichsgeses über die Presse vom 7. Mai 1874. —
gl. Art.

Artikel 114
ist durch Gesetz vom 14. April 1856 aufgehoben.

Der Artikel 114 lautete:
Bis zur Emanierung der neuen Gemeindeordnung bleibt es bei

den bisherigen Bestimmungen hinsichtlich der Polizeiverwaltung.

Artikel 115.

Bis zum Erlasse des im Artikel 72 vorgeshenen Wahl-gesetzes bleibt die Verordnung vom 30. Mai 1849, die Wahl
der Abgeordneten zur zweiten Kammer betreffend, in Kraft.

Wegen der Verordnung vom 30. Mai 1849 vgl. Anhang Nr. 3;
vgI. auch Gesetz vom 28. Juni 1906, Art. IV und Anhang Nr. 5,87.
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Artikel 116.
Die noch bestehenden beiden obersten Gerichtshöfe sollen zu

einem einzigen vereinigt werden. Die Organisation erfolgt
durch ein besonderes Gesetz.

Vgl. Anmerkung zu Art. 92.

Artikel 117.
Auf die Ansprüche der vor Verkündigung der Verfassungs-

urkunde etatsmäßig angestellen Staatsbeamten soll im Staats-dienergesetz besondere Rücksicht genommen werden.
Artikel 118.

Sollten durch die für den deutschen Bundesstaat auf Grund
des Entwurfs vom 26. Mai 1849 festzustellende Verfassung
Abänderungen der gegenwärtigen Verfassung nötig werden, so
wird der König dieselben anordnen und diese Anordnungenden Kammern bei —* nächsten Versammlung mitteilen.

Die Kammern werden dann Beschluß darüber fassen, ob
die vorläufig angeordneten Abänderungen mit der Verfassung
des deutschen Bundesstaats in Übereinstimmung stehen.

Absatz 1. Dieser mit den Königreichen Hannover und Sachsen
vereinbarte Verfassungsentwurf blieb ohne Erfolg.

Artikel 119.
Das im Artikel 54 erwähnte eidliche Gelöbnis des Königs,

so wie die vorgeschriebene Vereidigung der beiden Kammern
und aller Staatsbeamten, erfolgen sogleich nach der auf dem
Wege der Gesetzgebung vollendeten gegenwärtigen Revision
dieser Verfassung. (Art. 62 und 108.)

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift
und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Charlottenburg, den 31. Januar 1850.
(L. S. Friedrich Wilhelm.

Graf von Brandenburg. von Ladenberg.
von Manbufel von Strotha. von der Heydt.von Rabe. Simons. von Schleinitz.
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Anhang.
J.

Verordnung
wegen Bildung der ersten Kammer

vom 12. Oktober 1854.

(Ergangen auf Grund der Artikel 65—68 bzw. des Gesetzes vom
7. Mat 1853.)

81.
Die erste Kammer besteht:
1) aus den Prinzen Unseres königlichen Hauses, welche

Wir, sobald sie in Gemäßheit Unserer Hausgesetze die
Großjährigkeit erreicht haben, in die erste Kammer zu
berufen, Uns vorbehalten;

2) aus Mitgliedern, welche mit erblicher Berechtigung,
3) aus Mitgliedern, welche auf Lebenszeit von Uns berufen

sind.
§ 2.

Mit erblicher Berechtigung gehören zur ersten Kammer:1) die Häupter der fürstlichen Häuser von Hohengollern-
Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen;

2) die nach der deutschen Bundesakte vom 8. Juni 1815
zur Standschaft berechtigten Häupter der vormaligen
deutschen zaschsündischen Häuser in Unseren Landen;3) die übrigen nach Unserer Verordnung vom 3. Februar
1847 zurHerrenkurie des vereinigten Landtags berufenenFürsten, Grafen und Herren.

Außerdem gehören mit erblicher Berechtigung zur ersten
Kammer diejenigen Personen, welchen das erbliche Recht auf
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Sitz und Stimme in der ersten Kammer von Uns durch be-
sondere Verordnung verliehen wird. Das Recht hierzu wird
in der durch die Verleihungsurkunde festgesetzten Folgeordnungvererbt.

Zahl 1. Das Haus Hohenzollern-Hechingen ist ausgestorben.

§ 3.
Als Mitglieder auf Lebenszeit wollen wir berufen:
1) Personen, welche Uns in Gemäßheit der folgenden

Paragraphen präsentiert werden;
2) die Inhaber der vier großen Landesämter im Königreich

Preußen;
3) einzelne Personen, welche Wir aus besonderem Vertrauen

ausersehen. Aus denselben wollen Wir „Kronsyndici“
bestellen, welchen Wir wichtige Rechtsfragen zur Begut-
achtung vorlegen, imgleichen die Prüfung und Erledigung
rechtli her Angelegenheiten des 8 anvertrauen
werden.

Zahl 2. Die vier Landesämter sind: das Oberburggrafen-,
Obermarschall-, Landhofmeister= und Kanzleramt.

84.
Das Präsentationsrecht steht zu:
1) den nach Unserer Verordnung vom 3. Februar 1847 zur

Herrenkurie des vereinigten Landtags berufenen Stiftern;
2) dem für jede Provinz zu bildenden Verbande der darinmit Rittergütern unesessenen. Grafen, für je einen zu

Präsentierenden;
3) den Verbänden der durch ausgebreiteten Familienbesitz

ausgezeichneten Geschlechter, welche Wir mit diesem Recht
begnadigen;

4) ven Verbänden des alten und des befestigten Grund-esitzes;
5) einer jeden Landesuniversität;
6) denjenigen Städten, welchen Wir dieses Recht besonders

beilegen.
Vgl. 86.
Zahl 1. Dies sind die Domstifter zu Brandenburg, Merseburg

und Naumburg a. S.
Zahl 6. Dies sind zurzeit 48 Städte.
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§ 5.
Die von den Stiftern zu präsentierenden Vertreter werden

von den Mitgliedern derselben aus ihrer Mitte, die von den
Universitäten zu präsentierenden von dem akademischen Senate
aus der Zahl der ordentlichen Professoren, die von den Städten
zu präsentierenden von dem Magistrate, oder in Ermanglung
eines kollegialischen Vorstandes von den übrigen kommunal=
verfassungsmäßigen Vertretern der Stadt aus der Zahl der
Magistratsmitglieder erwählt.

86.
Die näheren reglementarischen Bestimmungen wegen Bil—

dung der Verbände des alten und des befestigten Grundbesitzes
— bondschaftsezirte — (§ 4 Nr. 4) und wegen Ausübung
des Präsentationsrechts (§ 4 Nr. 1 bis 6) werden von Uns
erlassen.

Diese Bestimmungen sind in der Verordnung vom 10. November
1865 enthalten und unter Nr. 2 des Anhangs abgedruckt.

87.
Das Recht auf Sitz und Stimme in der ersten Kammer

kann nur von preußischen Untertanen ausgeübt werden, welche
sich im Vollbesie der bürgerlichen Rechte befinden, ihren Wohn-

sitz sst reußens haben und nicht im aktiven Diensteeines außerdeutschen Staates stehen.
Ferner ist dazu — außer bei den Prinzen Unseres könig-

lichen Hauses — ein Alter von dreißig Jahren erforderlich.
Vgl. Verordnung vom 10. November 1805, F 4.
Absatz 1. Vgl. St. G. B. 8§§ 33, 34.

§ ..
Das Recht der Mitgliedschaft der ersten Kammer erlischt

bei denjenigen Mitgliedern, welche in Gemäßheit der §§ 4
bis 6 präsentiert werden, mit dem Verluste der Eigenschaft,
in welcher die Präsentation erfolgt ist.

§ 9.

Das Recht derMitgliedschaft der ersten Kammer geht außerden Fällen der §§ 12 und 21 des Strafgesetzbuchs verloren,
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wenn die Kammer durch einen von Uns bestitigten. Beschlußeinem Mitgliede das Anerkenntnis unverletzter Ehrenhaftigkeit
oder eines der Würde der Kammer entsprechenden Lebens-
wandels oder Verhaltens versagt.

Vgl. jetzt R. St. G. B. ös§ 33, 34.

§ 10.
Wenn die Kammer mit Rücksicht auf eine gegen ein Mit-

lied eingeleitete Untersuchung oder aus sonstigen wichtigenPrürden der Ansicht ist, daß demselben die Ausübung des
Rechts auf Sitz und Stimme zeitweise zu untersagen sei, so
ist zu dieser Maßregel Unsere Genehmigung erforderlich.

8 11.
Hat ein Mitglied der ersten Kammer das Recht der Mit-

gliedschaft verloren, so wird, falls dieselbe auf erblicher Be-
rechtigung beruht, wegen der Wahl eines anderen Mitgliedesder borreenorn Familie von Uns Bestimmung getroffen wer-
den. Wenn ein solches Mitglied in Gemäßheit der §§ 4 bis 6
präsentiert worden ist, so werden Wir eine anderweite Präsen-
tation anordnen.
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2.

Verordnung,
betreffend die definitive Erledigung der Vorbehalte
wegen Bildung der Verbände des alten und des
befestigten Grundbesitzes — Landschaftsbezirke —

und wegen Wahl der seitens dieser Verbände und der
Provinzialverbände der Grafen zu präsentierenden

Mitglieder des Herrenhauses,
vom 10. November 1865.

(Ergangen auf Grund des Gesetzes vom 7. Mai 1853 und des §5 6 der
Verordnung vom 12. Oktober 1854.)

81.
Für die nach der anliegenden Nachweisung zu bildenden

Landschaftsbezirke des alten und des befestigten Grundbesitzes
sind zur Präsentation zu wählen: in der Provinz Preußen 18,
Brandenburg 15, Pommern 13, Schlesien 18, Posen 7, Sach-
sen 10, Westfalen 4, Rheinland 5.

Die Nachweisung ist nicht mit abgedruckt.

§2.
Zum alten Grundbesitze find solche Rittergüter zu zählen,

welche zur Zeit der Präsentation seit mindestens fünfzig Jahren
im Besitze einer und derselben Familie sich befinden.

§ 3.
Zum befestigten Grundbesitze gehören solche Rittergüter,

deren Vererbung in der männlichen Linie durch eine besondere
Erbordnung (Lehn, Majorat, Minorat, Seniorat, Fideikommiß,
fideikommissarische Substitution) gesichert ist.



Anhang. 2. Verordnung vom 10. November 1865. 49

**“
Um an der Ausübung des Präsentationsrechts in den Land-

schaftsbezirken, sowie in den Grafenverbänden teilnehmen zu
dürfen, sind die zur Mitgliedschaft des Herrenhauses nach § 7
der Verordnung vom 12. Oktober 1854 notwendigen Eigen-
schaften mit der Maßgabe erforderlich, daß ein Lebensalter von
25 Jahren genügt.

8
DieMitglieder des Herrenhauses mit erblicher Berechtigungnehmen an den Wahlen in den Verbänden der Grafen nicht

teil, coensowenig, an denen der Landschaftsbezirke. Dagegensind diejenigen Mitglieder der Grafenverbände, welche vermöge
der Beschaffenheit ihres Rittergutsbesitzes zu den Wahlen inden Landschaftsbezirken befähigt sind, berechtigt, auch an diesen
teilzunehmen.

86.
Befindet sich ein Rittergut, dessen Besitz zur Teilnahme

an den Wahlen in den Grafenverbänden oder Landschafts-

bezirken befähigt, im Mibestte mehrerer Personen, so habendieselben bei der Wahl nur Eine Stimme, wogegen jede von
ihnen, unter Voraussetzung der übrigen Erfordernisse, wahl-

ihig ist.
fähig ist 87

Wer vermöge seines Grundbesitzes in verschiedenen Grafen-
verbänden oder Landschaftsbezirken zur Wahl berechtigt ist, hat
die Befugnis, an derselben in jedem dieser Verbände oder Be-

zirke teilzunehmen. 88
Die Präsentationswahlen der Grafenverbände und der Land-

schaftsbezirke sind auf Mitglieder des betreffenden Verbandes
oder Bezirks zu richten.

89.
Bei dem Wahlverfahren sind die Vorschriften des Regle-

ments über das Verfahren bei den ständischen Wahlen vom
22. Juni 1842 (Gesetzsamml. S. 213) anzuwenden. Jedoch
ist eine Präsentationswahl in Zukunft nur dann für gültig
vollzogen zu erachten, wenn an derselben mindestens rhn zuraktiven Wahl befähigte Rittergutsbesitzer teilgenommen haben.
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10.
Die Ausstellung und Fortführung der Verzeichnisse der

Wahtberachtigten, ie Festsetzung des Ortes und Tages derWahl und die Ernennung des Wahlkommissars liegt den Ober-
präsidenten ob. u

Sind in einem Landschaftsbezirke weniger als zehn zuraktiven Wahl befähigte Besitzer vochunden) so wählen dieselben,
vereinigt mit dem vom Oberpräsidenten zu bestimmenden näch-
sten Landschaftsbezirke, in welchem sich mindestens zehn zur
aktiven Wahl befähigte Besitzer befinden, nur die von dem
letzteren zu präsentierende Anzahl von Mitgliedern.

§ 12.
Abänderungen der gegenwärtigen Verordnung, sowie der

Verordnung wegen Bildung der ersten Kammer vom 12. Ok-
tober 1854,1) können gemäß Artikel 1 des Gesetzes, betreffend
die Bildung der ersten Kammer, vom 7. Mai 18532) fortau
nur durch ein mit Zustimmung beider Häuser des Landtages
der Monarchie zu erlassendes Gesetz vorgenommen werden.

1) Vgl. Anhang Nr. 1.
2) Vgl. Anmerkung zu Art. 65—68.
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3

verordnung
über die Ausführung der Wahl der Abgeordneten zur
Zweiten Kammer sjetzt: Haus der Abgeordneten!

vom 30. Mai 1849.
Vgl. Verfassung Art. 115. — Die Verordnung gilt in Hohenzollern
gemäß Gesetz vom 30. April 1851, in den 1866 hinzugekommenen
Landesteilen gemäß Gesetz vom 11. März 1869, in Lauen burg
gemäß Gesetz vom 23. Junt 1876 und in Helgoland gemäß Gesetz
vom 18. Februar 1891. — Vgl. Gesetz, betr. Abänderung der Vorschriften
über das Verfahren bei den Wahlen zum Hause der Abgeordneten,

vom 28. Juni 1906.

 § 1.
Die Abgeordneten der zweiten Kammer werden von Wahl-

männern in Wahlbezirken, die Wahlmänner von den Urwählern
in Urwahlbezirken gewählt.

§ 2
aufgehoben durch Gesetz vom 27. Juni 1860, § 4: Anhang Nr. 4.

§ 3
aufgeh oben durch Gesetz vom 27. Juni 1860, § 4: Anhang Nr. 4.

84.
Auf jede Vollzahl von 250 Seelen ist ein Wahlmann zu

wählen.
Vgl. Reglement § 2 Abf. 3.

85.
Gemeinden von weniger als 750 Seelen, sowie nicht zu

einer Gemeinde gehörende bewohnte Besitzungen, werden von
dem Landrate mit einer oder mehreren benachbarten Gemeinden
zu einem Urwahlbezirke vereinigt.

Wegen der 1866 erworbenen Landesteile vgl. Gesetz vom 11. März
1869, § 2 Z. 1 und wegen Hohenzollern § 2 Z. 2 Abs. 2 des
Gesetzes vom 30. April 1851. — Vgl. Reglement §§ 1 A. 2, 2.
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86.
Gemeinden von 1750 oder mehr als 1750 Seelen werden

von der Gemeindeverwaltungsbehörde in mehrere Bü
bezirke geteilt. Diese sind so einzurichten, daß höchstens 6 Wahl-
männer darin zu wählen sind.

Vgl. Reglement #§#§ 1 A. 2, 2.

87.
Die Urwahlbezirke müssen, soweit es tunlich ist, so gebildet

werden, daß die Zahl der in einem jeden derselben zu wählen-
den Wahlmänner durch drei teilbar ist.

Vgl. § 14. — Vgl. Reglement § 1 A. 2.

88.
Jeder selbständige Preuße, welcher das 24. Lebensjahr

vollendet und nicht den Vollbesitz der bürgerlichen Rechte in—
folge rechtskräftigen richterlichen Erkenntnisses verloren hat, ist
in der Gemeinde, worin er seit sechs Monaten seinen Wohnsitz
oder Aufenthalt hat, stimmberechtigter Urwähler, sofern er nicht
aus öffentlichen Mitteln Armenunterstützung erhält.

Vgl. St. G. B. 3s 32—37.

§ 9.
Die Militärpersonen des stehenden Heeres und die Stamm-

mannschaften der Landwehr wählen an ihrem Standorte, ohne
Rücksicht darauf, wie lange sie sich an demselben vor der Wahl
aufgehalten haben. Sie bilden, wenn sie in der Zahl von
750 Mann oder darüber zusammenstehen, einen oder mehrere
besondere Wahlbezirke. Landwehrpflichtige, welche zurzeit der
Wahlen zum Dienste einberufen sind, wählen an dem Orte
ihres Aufenthaltes für ihren Heimatsbezirk.

Vgl. jetzt: Reichsmilttärgesetz vom 2. Mai 1874 § 49 Abs. 1: „Für
die zum aktiven Heere gehörigen Militärpersonen, mit Ausnahme
der Militärbeamten, ruht die Berechtigung zum Wählen sowohl
in betreff der Reichsvertretung, als in betreff der einzelnen
Landesvertretungen. Eine Vereinigung der hternach wahlbe-
rechtigt bleibenden Militärpersonen zu besonderen Militärwahl-
bezirken für die Wahl der auf indtrektem Wahlrecht beruhenden
Landesvertretungen darf nicht stattfinden.“

VgI. Reglement § 2 Abs. 2.
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8 10.
Die Urwähler werden nach Maßgabe der von ihnen zu entrichten-

den direkten Staatssteuern (Klassensteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer)
in 3 Abteilungen geteilt, und zwar in der Art, daß auf jede Abteilung
ein Dritteil der Gesamtsumme der Steuerbeträge aller Urwähler fällt.

Die Gesamtsumme wird berechnet:
a) gemeindeweise, falls die Gemeinde einen Urwahlbezirk für sich

bildet, oder in mehrere Urwahlbezirke geteilt ist (§ 6);
b) bezirksweise, falls der Urwahlbezirk aus mehreren Gemeinden

zusammengesetzt ist (§ 5).
Jetzt gilt Anhang Nr. 5.

§ 11.
Wo keine Klassensteuer erhoben wird, tritt für dieselbe zunächst die

etwa in Gemäßheit der Verordnung vom 4. April 1848, anstatt der
indirekten, eingeführte direkte Staatssteuer ein.

Wo weder Klassensteuer, noch klassifizierte Stener auf Grund der Ver-
ordnung vom 4. April 1848 erhoben wird, tritt an Stelle der Klassen-
steuer die in der Gemeinde zur Hebung kommende direkte Kommunalsteuer.

Wo auch eine solche ausnahmsweise nicht besteht, muß von der
Gemeindeverwaltung nach den Grundsätzen der Klassensteuerveranlagung
elne ungefähre Einschätzung bewirkt und der Betrag ausgeworfen werden,
welchen jeder Urwähler danach als Klassensteuer zu zahlen haben würde.

Wird die Gewerbesteuer von einer Handelsgesellschaft entrichtet, so
ist die Steuer, behufs Bestimmung, in welche Abtetlung die Gesell-
schafter gehören, zu gleichen Teilen auf dieselben zu repartieren.

Jetzt gilt das Gesetz vom 29. Juni 1893 (Anhang Nr. 5).

8 12.

Die erste Abteilung besteht aus denienigen Urwählern, aufwelche die höchsten Steuerbeträge bis zum Belaufe eines Dritteils
der Sesantsruerh 10) fallen.Die zweite Abteilung besteht aus denjenigen Urwählern,
auf welche die nächst niedrigeren Steuerbeträge bis zur Grenze
des zweiten Dritteils fallen.

Die dritte Abteilung besteht aus den am, niedrigsten be—steuerten Urwählern, 9 welche das dritte Dritteil fällt. In
diese Abteilung gehören auch diejenigen Unwähler, welche keine
Steuer zahlen.

Vgl. jetzt Anhang Nr. 5, §5 1 A. 2, 2. — Vgl. auch § 16. — Vgl.

Reglement § 5. 8 13

So lange der Grundsatz wegen Aufhebung der Abgaben-
befreiung in bezug auf die Klassensteuer und direkte Kommunal-
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steuer noch nicht durchgefihrt, sind die zurzeit noch befreitenUrwähler in diejenige Abteilung aufzunehmen, welcher sie an-
gehören würden, wenn die Befreiungen bereits aufgehoben wären.

9l13 ist obsolet. 8 14

,Jede Abteilung wählt ein Dritteil der zu wählenden Wahl-
männer.

Ist, die Zahl der in einem Urwahlbezirke zu wählenden
Wahlmänner nicht durch3teilbar, so ist, wenn nur 1 Wahl-
mann übrigbleibt, dieser von der zweiten Abteilung zu wählen.
Bleiben 2 Wahlmänner übrig, so wählt die erste Abteilung
den einen und die dritte Abteilung den anderen.

8 16.
In jeder Gemeinde ist sofort ein Verzeichnis der stimm-

berechtigten Urwähler (Urwählerliste) aufzustellen, in welchem
bei jedem einzelnen Namen der Steuerbetrag angegeben wird,
den der Urwähler in der Gemeinde oder in dem, aus mehreren
Gemeinden zusammengesetzten Urwahlbezirk zu entrichten hat.
Dies Verzeichnis ist öffentlich auszulegen, und daß dies ge—
schehen, in ortsüblicher Weise bekannt zu machen.

Wer die Aufstellung für unrichtig oder unvollständig hält,
kann dies innerhalb dreier Tage nach der Bekanntmachung
bei der Ortsbehörde oder dem von derselben dazu ernannten
Kommissar oder der dazu niedergesetzten Kommission schriftlich
anzeigen oder zu Protokoll geben.

Die Entscheidung darüber steht in den Städten der Ge-
meindeverwaltungsbehörde, auf dem Lande dem Landrate zu.

In Gemeinden, die in mehrere Urwahlbezirke geteilt sind,
erfolgt die Aufstellung der Urwählerlisten nach den einzelnen

Bezirken. «
Vgl. Reglement §§ 1, 3, 4.

§ 16.
DieAbteilungen (8 12) werden seitens derselben Behörden

festgestellt, welche die Urwahlbezirke abgrenzen (88 5, 6).
Eben diese Behörden haben für jeden Urwahlbezirk das

Lokal, in welchem die auf den Bezir bezügliche Abteilungs-liste öffentlich auszulegen und die Wahl der Wahlmänner ab-
zuhalten ist, zu bestimmen und den Wahlvorsteher, der die
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#l zu leiten hat, sowie einen Stellvertreter desselben fürVerhinderungsfälle zu ernennen.
In bezug auf die Berichtigung der Abteilungslisten kommen

die Vorschriften des § 15 gleichmäßig zur Anwendung.
Vgl. Reglement §#§# 7—9.

§ 17.
Der Tag der Wahl ist von dem Minister des Innern

festzusetzen.
Vgl. Reglement 8 20.

8 18.
Die Wahlmänner werden in jeder Abteilung aus der Zahl

der stimmberechtigten Urwähler des Urwahlbezirks ohne Rück-
sicht auf die Abteilung gewählt.

Mit Ausnahme des Falles der Auflösung der Kammer,
sind die Wahlen der Wahlmänner für die ganze Legislatur-
periode dergestalt ülti, daß bei einer erforderlich werdendenErsatzwahl eines Abgeordneten nur an Stelle der inzwischen
durch Tod, Wegeiehen aus dem Urwahlbezirk, oder auf sonstigeWeise ausgeschiedenen Wahlmänner neue zu wählen sind.

Vgl. Neglement § 16 A. 2.

8 189.
Die Urwähler sind zur Wahl durch ortsübliche Bekannt-

machung zu berufen.
„In Gemeinden, deren Zivilbevölkerung nach der letzten Volks-

zählung mindestens 50 000 beträgt, findet die Abstimmung bei
der Wahl der Wahlmänner in einer nach Anfangs= und End-
termin festzusetzenden Abstimmungsfrist (Fristwahl) an Stelle
der Abstimmung in gemeinschaftlicher Versammlung der Urwähler
zu bestimmter Stunde (Terminswahl)yq statt. Abteilungen,
die 500 oder mehr Wähler zählen, können in Abstimmungs-
gruppen geteilt werden (§§s 19, 21 der Verordnung). — Auf den
Antrag des Gemeindevorstandes kann der Minister des Innern
anordnen, daß bei der Wahl der Wahlmänner die Abstimmung
auch in Gemeinden mit 50 000 oder mehr Einwohnern in der
Form der Terminswahl oder in Gemeinden mit geringerer Ein-
wohnerzahl in der Form der Fristwahl vorzunehmen ist.“ [Ge-
setz vom 28. Juni 1906, Art. 1 § 31.

VgI. Reglement § 10.
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8 20.
Der Wahlvorsteher ernennt aus der Zahl der Urwähler

des Wahlbezirks einen Protokollführer, sowie 3 bis 6 Beisitzer,
welche mit ihm den Wahlvorstand bilden, und verpflichtet sie
mittels Handschlags an Eides Statt.

Vgl. Reglement §8 12, 13.

8 21.
Die Wahlen erfolgen abteilungsweise durch Stimmengebung

zu Protokoll, nach absoluter Mehrheit und nach den Vorschriften
des Reglements. (8 32.)

„Haben bei der ersten Abstimmung nur zwei Personen, oder, wenn
von einer Wählerabteilung bei der Urwahl zwei Wahlmänner zu
wählen sind, nur vier Personen, und zwar gleich viel Stimmen
erhalten, so entscheidet das Los darüber, wer gewählt ist (88 21,
23, § 30 Abs. 3, 4 der Verordnung).“ lGesetz vom 28. Juni
1906, Art. 1 § 2.7

Vgl. Anmerkung zu § 19 und Reglement §8 13 ff.

8 22.
In der Wahlversammlung dürfen weder Diskussionen statt-

finden, noch Beschlüsse gefaßt werden.
Wahlstimmen, unter Protest oder Vorbehalt abgegeben,

sind ungültig.
Absatz 2. Ugl. Reglement § 16 A. 2.

8 23.

Ergibt sich bei der ersten Absfimmung keine absoluteStimmenme deit so findet die engere Wahl statt.
Vgl. Anmerkung zu § 21 und Reglement § 17.

8 24.
Der gewählte Wahlmann muß sich über die Annahme der

Wahl erklären. Eine Annahme unter Protest oder Vorbehaltgilt als Ablehnung und zieht eine st nach sich.
Vgl. Reglement § 18.

8 26.
Das Protokoll wird von dem Wahlvorstande (8 20) unter-

zeichnet und sofort dem Wahlkommissar (8 26) für die Wahl
der Abgeordneten eingereicht.

Vgl. Reglement 8 22.
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8 26.

DieNegierung ernennt den Wahlkommissar für jeden Wahl-bezirk zur Wahl der Abgeordneten und bestimmt den Wahlort.
Die Worte „und bestimmt den Wahlort“ sind aufgehoben durch

* 4 des Gesetzes vom 27. Juni 1860 (Anhang Nr. 4). — Vgl.
Reglement § 23.

827.
DerWahlkommissar beruft die Wahlmänner mittels schrift-

licher Einladung zur Wahl der Abgeordneten. Er hat die Ver-
andlungen über die Urwahlen nach den Vorschriften dieser
erordnung zu prüfen, und wenn er einzelne Wa lakte für

ungültig erachten sollte, der Versammlung der Wahlmänner
leine Bedenken zur endgültigen Entscheidung vorzutragen. Nachusschließung derjenigen Wahlmänner, deren Wahl für un-
gültig erkannt ist, schreitet die Versammlung sofort zu dem
eigentlichen Wahlgeschäfte. Z »

Außer der vorgedachten Exörterung und Entscheidung,über
die etwa gegen einzelne Wahlakte erhobenen Bedenken dürfen
in der Versammlung keine Diskussionen stattfinden, noch Be-
schlüsse gefaßt werden.

„Der Minister des Innern kann anordnen, daß in Wahlbezirken,
in welchen die Zahl der Wahlmänner 500 oder mehr beträgt,
die Wahl der Abgeordneten in Gruppen der Wahlmänner vor-
zunehmen ist, und dabei die Orte innerhalb des Wahlbezirks
bestimmen, an denen örtlich getrennte Gruppen der Wahlmänner
zu versammeln sind. An Stelle dieser Bestimmungen kann unter
der gleichen Voraussetzung von dem Minister auch angeordnet
werden, daß in dem Wahlbezirke die Abstimmung in der Form
der Fristwahl stattsindet (§# 27, 30 der Verordnung). —
Über die Gültigkeit der Wahlmännerwahlen, welche der Wahl-
kommissarius für ungültig erachtet hat, und über die Aus-
schließung der Wahlmänner, deren Wahl für ungültig erkannt
wird (§ 27 Abs. 1 der Verordnung), entscheidet, wo Gruppen
der Wahlmänner gebildet sind, die Gruppe, zu welcher der
Wahlmann gehört, dessen Wahl beanstandet ist, wo Fristwahl statt-
findet, der Wahlvorstand mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit ist der Wahlmann zur Wahl der Abgeordneten zuzu-
lassen. [Gesetz vom 28. Juni 1906, Art. I § 4.] — Vogl.
Reglement 8§8 25, 26.

g 28
Der Tag der Wahl der Abgeordneten ist von dem Minister

desInnern festzusetzen.gl. § 17.
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g 29.
Zum Abgeordneten ist jeder Preuße wählbar, der das

dreißigste Lebensjahr vo endet, den Vollbesitz der bürgerlichen
Rechte infolge rechtskräftigen richterlichen Erkenntnisses nicht
verloren hat und bereits ein Jahr lang dem preußischen Staats-
verbande angehört.

Vgl. V. Art. 78 A. 4, R. V. Art. 3. — Bürgerliche Rechte,
vgl. St. G. B. 88 32 —87. — Bgl. 88.

g 30.

Die Wasen der Abgeordneten erfolgen durch Stimmen-gebung zu Protokoll.
Der Protokollführer und die Beisitzer werden von den Wahl-

männern auf den Vorschlag des Wahlkommissa s gewählt und
bilden mit diesem den Wahlvorstand.

Die Wahlen erfolgen nach absoluter Stimmenmehrheit.Wahlstimmen, unte Frotsst oder Vorbehalt abgegeben, sind
ungültig.

Ergibt sich bei der ersten Abstimmung keine absolute Mehr-
heit, so wird zu einer engeren Wahl geschritten.

Vgl. Anmerkung zu § 27. — Vgl. auch Reglement 88 27, 28.
Absatz 2. Jetzt gilt das Gesetz vom 28. Juni 1906, Art. 1 § 1:

„Der Protokollführer und die Beisitzer für den Wahlvorstand
bei der Wahl der Abgeordneten (§ 30 Abs. 2 der Verordnung)
werden durch den Wahlkommissarius ans der Mitte der Wahl-
männer ernannt.“

Absatz 3—4. Ugl. Anmerkung zu § 21.

9 31.
Der gewählte Abgeordnete muß sich über die Annahmeoder Wohnum der auf ihn gefallenen Wahl gegen den Wahl-

kommissar erklären. Eine Annahmeerklärung unter Protest
oder Vorbehalt gilt als Ablehnung und hat eine neue Wahl
zur Folge.

Igl. Reglement § 30.
8 31a.

Die Urwähler sind verpflichtet, das Ehrenamt des Wahlvorstehers, des Protokollführers oder eines Beisitzers im Wahl-
vorstande bei der Wahl der Wahlmänner, die Wahlmänner
sind verpflichtet, das Ehrenamt des Protokollführers oder eines
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Beisitzers im Wahlvorstande bei der Wahl der Abgeordneten
zu übernehmen.

Zur Ablehnung ist berechtigt, wer das 65. Lebensjahr über-
schiten hat oder durch Krankheit, Abwesenheit in dringenden

rivatgeschäften, durch Denstgeschäfte eines östentlichen mtesoder durch sonstige besondere Verhältnisse, welche nach billigem
Ermessen eine genügende Entschuldigung begründen, an derWahrnehmung der Obliegenheiten der im Abs. 1 bezeichneten
Ehrenämter verhindert ist.

Wer die Ubernahme dieser Obliegenheiten ohne zulässigen
Grund ablehnt oder sich ihrer Wahrnehmung ohne ausreichende
Entschuldigung entzieht, kann mit einer Ordnungsstrafe bis
zu 300 Mark baLegt werden.Wird nachträglich eine genügende Entschuldigung geltend
gemacht, so kann die verhängte Strafe ganz oder teilweise
zurückgenommen werden.

Die Festsetzung und die Zurücknahme der Strafe steht in
Land reisen dem Landrat, in Stadtkreisen dem Bürgermeister
zu. Gegen eine Verfügung ist binnen zwei Wochen nach der
Zustellung Beschwerde an den Regierungspräsidenten und Lcherdessen Bescheid binnen gleicher Frist Beschwerde an den Ober-
präsidenten zulässig, welcher endgültig entscheidet.

6 31a ist durch Gesetz vom 28. Juni 1906, Art. II eingefügt.

32.
Die zur Ausführung dieser Verordnung erforderlichen näheren

Bestimmungen hat Unser Staatsministerium in einem zu er-
lassenden Reglement zu treffen.

14. März 1903
Vgl. Reglement vom 20. Sktober1906 (Anhang Nr. 6).
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4.

Gesetz,
betreffend die Feststellung der Wahlbezirke für das

Haus der Abgeordneten,
vom 27. Juni 1860.

(Für die 1866 hinzugekommenen Gebietsteile bestimmt Art. 2 der Ver-
ordnung, betr. die Bezeichnung derjenigen direkten Steuern, nach deren
Maßgabe die Urwähler in drei Abteilungen geteilt werden, sowie die
Feststellung der Wahlbezirke für die ersten Wahlen zum Hause der Ab-
geordneten in den durch die Gesetze vom 20. September und 24. De-
zember 1866 mit der preußischen Monarchie vereinigten Landesteilen,
vom 14. September 1867 „die Wahlbezirke, die Wahlorte und die Zahl
der in jedem Bezirke zu wählenden Abgeordneten“; vgl. auch Gesetz vom
11. Mürz 1869 § 1 und Gesetz vom 15. Februar 1872. — Lauen-
burg bildet einen besonderen Wahlbezirk, dessen Wahlort die Stadt
Mölln ist: Gesetz, betr. die Vereinigung des Herzogtums Lauenburg mit
der preußischen Monarchie, vom 23. Juni 1876, § 2. — Für Han-
nover gilt jetzt 3§ 2 der Kreisordnung für Hannover vom 6. Mai 1884,
für Hessen-Nassau 82 der Kreisordnung für Hessen-Nassau vom 7. Juni
1885, für Westpreußen und Posen das Gesetz vom 6. Juni 1887.
— Helgoland ist dem Kreise Süderditmarschen und dessen Wahlbezirk
zugeteilt: Gesetz, betr. die Vereinigung der Insel Helogland mit der
preußischen Monarchie, vom 18. Februar 1891, § 3. — Vgl. noch Gesetz,
betr. Vermehrung der Mitglieder des Hauses der Abgeordneten und Ande-
rungen der Landtagswahlbezirke und Wahlorte, vom 28. Juni 1906.)

# 1.
Die Wahlbezirke, die Wahlorte und die Zahl der in jedem

Bezirke zu wählenden Abgeordneten für das Haus der Abge-
ordneten werden nach Inhalt des anliegenden Verzeichnisses
hierdurch festgestellt.

Das Verzeichnis ist nicht mit abgedruckt. Vgl. auch Gesetz vom

28. Juni 1906. 8 2

In denjenigen Wahlbezirken, bei welchen laut des anliegen-
den Verzeichnisses zwei Wahlorte benannt sind, findet die zu-
nächst eintretende Wahl in dem zuerst genannten, die demnächst
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folgende Wahl in dem zweitgenannten Orte und so fortgesetztin derselben Reihenfolge abwechselnd in dem einen und dem
anderen Orte statt. In dem Wahlbezirke Schleusingen-Ziegen-
rück (Nr. 5. Regierungsbezirk Erfurt) wird jedoch zweimalhintereinander im Wahlorte Schleusingen und sodann erst zum
drittenmal in Ranis gewählt.

§ 3.
Eine Abweichung von der laut § 2 vorgeschriebenen Regel

im Wechsel der Wahort. oder die Bestimmung eines anderen
als des in dem anliegenden Verzeichnisse genannten Wahlortes
steht dem Minister des Innern, jedoch stets nur für die einzelne,
zunächst bevorstehende Wahlhandlung, auch nur in dem Falle
u, wenn die Abhaltung der Wahl an dem im Verzeichnis
estimmten Orte des betreffenden Wahlbezirkes durch ansteckende

Krankheiten, Unterbrechung der Verbindung mit dem Wahlorte
oder durch andere unabwendbare Zufälle unausführbar wird.

Der vom Minister des Innern zu bezeichnende andere Wahl-
ort darf niemals außerhalb des Wahlbezirkes bestimmt werden.

84.
Die 2 und 3 der Wahlverordnung vom 30. Mai 18491)

und die anschrist im §26 desselben Gesetzes wegen Bestim-mung der Wahlorte, wie die Bestimmung unter Nr. 1 9 2
des interimistischen Wahlgesetzes für die Wahlen zur zweiten
Kammer in den Fürstentümern Hohenzollern vom 30. April
1851) werden aufgehoben.

85.
Das gegenwärtige Gesetz tritt bei der ersten nach dessen

Verkündigung stattfindenden Neuwahl des Hauses der Abge-
ordneten in Kraft.

1) Vgl. Anhang Nr. 3. — 2) Vgl. Vorbemerkung zu Nr. 3 des
Anhangs.
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5.

Gesetz,
betreffend Anderung des Wahlverfahrens,

vom 29. Juni 1893.

[Vel. Anhang Nr. 3, Anmerkung zu §§ 10 und 11.— Die §8§ 1—4, 6
und 7 des Gesetzes sind durch das Gesetz, betr. Anderung des Verfah-
rens für die Wahlen der Abgeordneten in den Hohenzollernschen Lan-
den, vom 2. Juli 1900 auch in Hohenzollern eingeführt. Dort
treten an Stelle der „direkten Staats= usw. Steuern“ (§ 1 A. 1) die
„direkten Staats= und Gemeindesteuern, Amts= und Landeskommunal-
abgaben", an Stelle der „vom Staate veranlagten Grund= usw. Steuer“
(§5 3) die „vom Staate veranlagte Grund--, Gefäll-, Gebäude= und

Gewerbesteuer.“!]

§ 1.
ür die Wahlen zum Hause der Abgeordneten werden die

Urwähler nach Maßgabe der von ihnen zu entrichtenden direkten
Staats-, Gemeinde-, Kreis-, Bezirks= und Provinzialsteuern
in drei Abteilungen geteilt, und zwar in der Art, daß auf
jede Abteilung ein Dritteil der Gesamtsumme der Steuer-
beträge aller Urwähler fällt.
Für jede nicht zur Staatseinkommensteuer veranlagte Person
ist an Stelle dieser Steuer ein Betrag von drei Mark zum
Ansatz zu bringen.

Wegen des Inkrafttretens vgl. 5 8. — Vgl. Reglement 588 3, 5.
Absatz 1. Die direkten Staatssteuern sind: die Grund-

und Gebäudesteuer (Gesetz vom 24. Mai 1861), die Gewerbe-
steuer (Gesetz vom 24. Juni 1891), die Wandergewerbesteuer (Gesetz
vom 3. Juli 1876), die Einkommensteuer (Bekanntm. vom 19. Juni
1906), die Ergänzungs-(Vermögens-steuer (Bekanntmachung vom
19. Juni 1906), die Warenhaussteuer (Gesetz vom 18. Juli 1900).

Durch Gesetz vom 14. Juli 1893 sind die Grund= und Gebäudesteuer,
die Gewerbesteuer und die Bergwerksabgaben den Gemeinden
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vom 1. April 1895 ab überwiesen; desgl. heben die Gemein-
den die Warenhaussteuer: Gesetz vom 18. Juli 1900, § 14.

In Hohenzollern und Helgoland gelten die genannten Steuer-
gesetze nicht. Nur die dort zur Hebung kommende Einkommen-
steuer ist in Anrechnung zu bringen. Vgl. Reglement § 3 Abf.
6 und 7.

Absatz 2. Die Bestimmung des Absatz 2 ist aus dem § 1 des

Gesetzes, betr. Anderung des Wahlverfahrens, vom 24. Juni 1891übernommen. — Vgl. Reglement § 3 Absf. 5.

82
Urwähler, welche zu einer Staatssteuer nicht veranlagt

sind, wählen in der dritten Abteilung.
Verringert ch infolgedessen die auf die erste und zweiteAbteilung entfallende Gesamisteuersimumme so findet die Bil-

dung dieser Abteilungen in der Art statt, daß von der übrig
bleibenden Summe auf die erste und zweite Abteilung je die
Hälfte entfällt.

Vgl. Reglement § 5.
Absatz 1. Ugl. 5.1 Abf. 2.

83.
Wo direkte Gemeindesteuern nicht erhoben werden, treten

an deren Stelle die vom Staate veranlagte Grund-, Gebäude-
und Gewerbesteuer.

Wegen des Inkrafttretens vgl. § 8. — Vgl. Reglement § 3 A. 3.

84.
Auch in Gemeinden, welche in mehrere Urwahlbezirke ge-

teilt sind, wird für jeden Urwahlbezirk eine besondere Abtei-
lungsliste gebildet.

Vgl. Reglement § 6.
85

ist jetzt bedeutungslos: Gesetz, betr. die Bildung der Wählerabteilungen
bei den Gemeindewahlen, vom 30. Juni 1900.

86.
Alle diesem Gesetze entgegenstehenden Bestimmungen, ins-besondere das Gesetz, bettsstend Anderung des Wahlverfah-

rens, vom 24. Juni 1891 (Gesetzsamml. S. 231) werden
aufgehoben.
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§ 7.
Bis zum Erlasse des Wahlgesetzes werden die Bestim-

mungen der Artikel 71 und 115 der Verfassungsurkunde, so-
weit sie den vorstehenden Bestimmungen entgegenstehen, außer
Kraft gesetzt.

88.
Das gegenwärtige Gesetz tritt mit dem Tage seiner Ver—

kündigung in Kraft, jedoch erhalten § 3 und für die Wahlen
um Hause der Abgeordneten die Vorschrift des § 1, wonachbei der Bildung der Unwählerabteilungen die direkten Gemeinde-,

Kreis-, Bezirks= und Provinzialsteuern in Anrechnung zu
kommen haben, erst mit dem Inkrafttreten des Gesetzes wegen
Aufhebung direkter Staatssteuern Geltung.

D. h. am 1. April 1895.
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6.

Reglement
über die Ausführung der Wahlen zum Hause der

Abgeordneten
14. März 1903

20. Oktober 1906“
(Nach Einführung des Gesetzes vom 29. Juni 1893 (Anhang Nr. 5) in
den Hohenzollernschen Landen durch Gesetz vom 2. Juli 1900 (vgl.
Vorbemerkung zu Anhang Nr. 5) gilt das besondere Reglement für

die Hohenzollernschen Lande vom 18. September 1893 nicht mehr.]

Unter Aufhebung des Reglements vom 18. September
1893 werden zur Aus führun der Verordnung vom 30. Mai
18491), des Gesetzes vom 30. April 1851 ), des Gesetzes
vom II. März 18693), des § 2 des Gesetzes vom 23. Juni
18764), des § 10 desGesetes vom 18. Februar 18915), des

Gesetzes vom 29. Juni 18930), des Gesetzes vom 2. Juli1900) und des Gesetzes vom 2. Juni 19065)für den Umfang
der Monarchie die folgenden näheren Sbonlnr getroffen.

I. Wahl der Wahlmänner.
 1.

Die Landräte — in den Hohenollernschen Landen: die
Oberamtmänner —oder, im Falle des § 6 der Verordnung

von

1) Vgl. Anhang Nr. 3. — 2) Dies ist das interimistische
Wahlgesetz für die Fürstentümer Hohenzolern. — 3) Dies ist das Gesetz,
betr. die fernere Geltung der Verordnung vom 30. Mai 1849 für die
Wahlen zum Hause der Abgeordneten in den durch die Gesetze vom
20. September und 24. Dezember 1866 mit der preußischen Monarchie
vereinigten Landesteilen (vgl. Verfassung Art. 2, Anmerk. Nr. 3—6). —
4) Betr. die Vereinigung des Herzogtums Lauenburg mit der preußischen
Monarchie. — 5) Betr. die Vereinigung der Insel Helgoland mit der
preußischen Monarchie. — 6) Vgl. Anhang Nr. 5. — 7) Vgl. Vorbemer-
kung zu Nr. 6. — 8) Vgl. Vorbemerkung zu Anhang Nr. 3.
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vom 30. Mai 1849, die Gemeindeverwaltungsbehörden, haben
die Aufstellung der Urwählerlisten zu veranlassen (§ 15 der
Verordnung vom 30. Mai 1849).

Dieselben Behörden haben die Urwahlbezirke (§§ 5, 6, 7
der Verordnung) abzugrenzen und die Zahl der auf jeden
Urwahlbezirk entfallenden Wahlmänner (§§ 4, 6, 7 der Ver-
ordnung) festzusetzen.

Die * der Wahlmänner des Urwahlbezirks und dessenallgemeine Abgrenzung ist auf der Umöähleerlgs (§ 3 dieses
Reglements) anzugeben.

82.
Kein Urwahlbezirk darf weniger als 750 und mehr als

1749 Seelen umfassen.
Bei Berechnung der Seelenzahl sind die zum aktiven

*m gehörigen Militärpersonen der Zivilbevölkerung hinzu-zuzählen.
zuz Maßgebend ist die bei der letzten allgemeinen Volkszählung
ermittelte ortsanwesende Bevölkerung.

Wird danach bei der Bildung der Urwahlbezirke die Zu-
sammenlegung von Gemeinden (Ortskommunen, selbständigen
Gutsbezirken usw.) aus verschiedenen Amtsbezirken der im
§ 1 dieses Reglements bezeichneten Behörden erforderlich, so
sind hierüber die näheren Anordnungen durch die nächsthöhere
Verwaltungsbehörde zu treffen.

Die Bewohner der von ihrem Hauptlande getrennt liegen-
den Gebietsteile müssen, soweit diese in sich keinen Urwahlbezirk
bilden können, mit nächstgelegenen Gemeinden ihres Haupt-
landes zusammengelegt werden.

Sonst muß jeder Urwahlbezirk ein möglichst zusammen-
hängendes und abgerundetes Ganzes bilden.

Absatz 1. Vgl. Anhang Nr. 3, 95 4—6.

83.
Die Aufstellung der Urwählerliste liegt der Geieeindever-alshrnetuhsien (in selbständigen Gutsbezirken dem Gutsvor-

steher) ob. In Gemeinden, die in mehrere Urwahlbezirke ge-
teilt sind, erfolgt die Aufstellung der Urwählerlisten nach den
einzelnen Bezirken.
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Bei jedem einzelnen Namen ist der Betrag der direkten
Staatssteuern (Einkommen-, Ergänzungssteuer und Gewerbe-
steuer für den Gewerbebetrieb im Umherziehen), sowie der
direkten Gemeinde-, Kreis= und Provinzialsteuern — in der
Provinz Hessen-Nassau auch der Bezirksstenern —, welchen
der Urwähler in der Gemeinde oder in dem aus mehreren
Gemeinden zusammengesetzten Urwahlbezirk zu entrichten hat,
in einer Summe anzugeben.

Dabei treten an Orten, wo direkte Gemeindesteuern nicht
erhoben werden, an deren Stelle die vom Staate veranlagte
Grund-, Gebäude= und Gewerbesteuer.

Direkte Steuern, welche außerhalb der Gemeinde oder des
aus mehreren Gemeinden zusammengesetzten Unvahlbezirks in
Preußen zu entrichten sind, kommen auf Antrag des betreffen-den awehlers mit zur Anrechnung, wenn ihr Betrag der mit
Aufstellung der Urwählerliste betrauten Behörde spätestens
innerhalb der in § 4 dieses Reglements vorgeschriebenen Ein-
spruchsfrist glaubwürdig nachgewiesen wird.

ür jede nicht zur Staatseinkommensteuer veranlagte Per-
son ist an Stelle dieser Steuer ein Betrag von drei Mark zum
Ansatz zu bringen, und zwar auch in dem Falle, daß für einen
solchen Unvähler eine andere, von ihm zu entrichtende direkte
Staats-, Gemeinde= usw. Steuer anzurechnen ist.

In den Hohenzolleruschen Landen sind an Stelle der direkten
Kreis= und Provinzialsteuern die direkten Amts= und Landes-
kommunalabgaben und, im Falle des Absatzes 3, die vom
Staate veranlagte Grund-, Gefälle-, Gebäude= und Gewerbe-
steuer anzusetzen (Gesetz vom 2. Juli 1900).

In Helgoland ist nur die dort ur Hebung kommende Ein-kommensteuer in Anrechnung zu bringen (§ 10 des Gesetzes
vom 18. Februar 1891).

Absatz 1—5. Vgl. Anhang Nr. 5, §8§ 1—3.
Absatz 6. Vgl. Vorbemerkung zu Anhang Nr. ö.
Absatz 7. Vgl. Vorbemerkung zu Anhang Nr. 4.

84.
Die Urwählerliste ist von der Gemeindeverwaltungsbehörde

in jeder Gemeinde (Ortskommune, selbständiger Gutsbezirk usw.)drei Tage lang öffentlich anszulegen. Dah, und in welchem
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Lokale dies geschieht, ist beim Beginne der Auslegung in orts-
üblicher Weise bekannt zu machen.

Innerhalb dreier Tage, nachdem die Auslegung begonnen
hat und die Bekanntmachung darüber erlassen ist, können gegen
die Richtigkeit oder Vollstindigkeit der Liste bei der Behörde,welche die Auslegung bewirkt hat, oder dem von dieser zu be-
zeichnenden Kommissar oder der dazu niedergesetzten Kommission
Einsprüche schriftlich angebracht oder zu Protokoll gegeben werden.

Die Entscheidung darüber erfolgt in den Städten — in
der Provinz Hannover in den Städten, auf welche die revi-
dierte Städteordnung vom 24. Juni 1858 (Hannoversche Ge-
setz-Samml. S. 141) Anwendung findct — durch die Ge-
meindeverwaltungsbehörde, im übrigen durch den Landrat
(Oberamtmann).

Die Urwählerlisten sind von der Gemeindeverwaltungs-
behörde mit einer Bescheinigung darüber zu versehen daß sieunter ortsüblicher Bekanntmachung während dreier Tage öffent-
lich ausgelegt, sowie, daß keine Einsprüche innerhalb der Ein-
spruchsfrist erhoben oder die erhobenen erledigt worden sind.

Steht die Entscheidung über die Einsprüche dem Landrat
(Oberamtmann) zu, und sind solche erhoben, so hat die Ge-
meindebervaltungsbehörde nur die borscheiftsmäßige Auslegungder Liste zu bescheinigen und die Liste sofort nach Mblau der
Einspruchsfrist mit den eingegangenen Einsprüchen und dem
Zeugnis, daß keine weiteren als die beigefügten Einsprüche
angebracht sind, zur Entscheidung an den Landrat (Oberamt-
mann) einzureichen, welcher nach Erledigung der Einsprüche
die Bescheinigung hierüber auszustellen hat.

Vgl. Anhang Nr. 3, 9 15.

§ 5.

Nach Auslegung der Unwählerlisten wird die Aufstellung
der Abteilungslisten in folgendem Verfahren bewirkt:

Nach Anleitung des anliegenden Formulars (Anlage Al)
werden die Urwähler in der Ordnung verzeichnet, daß mit dem
Namen des Höchstbestenerten angefangen wird, dann derjenige

1) Ist am Schlusse abgedruckt.
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folgt, welcher nächst jenem die höchsten Steuern entrichtet, und
o fort bis zu denjenigen, welche die geringste Steuer zu zahlen1 Zuletzt sind diejenigen Urwähler einzutragen, für

welche nur der Betrag von drei Mark an Stelle der Staats-
einkommensteuer gemäß 8 3 Abs. 5 dieses Reglements in
Ansatz zu bringen ist.

Alsdann wird die Gesamtsumme aller Steuern berechnet,
und endlich die Grenze der Abteilungen dadurch gefunden, daß
man die Steuersumme der einzelnen Urwähler so lange zusam-
menrechnet, bis das erste und dann das zweite Drittel der
Gesamtsumme aller Steuern erreicht ist.

Die Urwähler, auf welche das erste Drittel fällt, bilden
die erste, diejenigen, auf welche das zweite Drittel fällt, die
zweite, die übrigen die dritte Abteilung. In die höhere Ab-
teilung gehört auch derjenige, dessen Steuerbetrag nur teilweise
in das höhere Drittel fällt. Wird bei Bildung der ersten
Abteilung das erste Drittel hierdurch überschritten, so wird bei
Bildung der beiden folgenden Abteilungen nur derjenige Teil
der Gesamtsteuer zugrunde gelegt, welcher nicht von den Ur-
wählern der ersten Abteilung getragen wird, dergestalt, daß die-
jenigen, welche die Hälfte dieses Restes derGesamtstener tragen,die zweite und die übrigen die dritte Abteilung bilden.

Ergibt sich nach Vorstehendem, daß Urwähler, welche zu
einer Staatssteuer nicht veranlagt sind, in die zweite oder erste
Abteilung gelangen würden, so sind diese Unvähler gleichwohl
der dritten Abteilung zuzuteilen und die für sie in Ansatz
gebrachten Steuerbeträge von der für die erste und zweite Ab-
teilung berechneten Steuersumme abzuziehen. Diejenigen Ur-
wähler, auf welche die erste Hälfte der übrig bleibenden Summe
ganz oder teilweise entfallt, bilden dann die erste, die übrigen,
nicht zur dritten Abteilung gehörigen Umvwähler die zweite Ab-
teilung.

Kein Unvähler kann zwei Abteilungen zugleich angehören.
Läßt sich bei gleichen Steuerbeträgen nicht entscheiden, welcher
unter mehreren Urwählern zu einer bestimmten Abteilung zurechnen ist, so gibt die bbctiche Ordnung der Familien-
namen, bei gleichen Namen das Los den Ausschlag.

Vgl. Anhang Nr. 3, §8 10 ff., Nr. 5, § 1.
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86.
In Gemeinden, welche für sich einen Urwahlbezirk bilden,

und in Urwahlbezirken, welche aus mehreren Gemeinden be-
stehen, wird nur eine Abteilungsliste angefertigt. Im erstenFall stellt sie die semchiheungnsie angerdc im anderen
der Landrat (Oberamtmann) auf. In Gemeinden, welche in
mehrere Unwahlbezirke geteilt sind, wird für jeden Unvahlbezirk
eine besondere Abteilungsliste von der Gemeindeverwaltungs-
behörde angefertigt.

Vglgl. Anhang Nr. 5, § 4.
§ 7.

Die Feststellung der Abteilungslisten erfolgt durch die im
§ 1 dieses Reglements bezeichneten Behörden.

Dieselben Behörden haben auch die im § 16 Abs. 2 der
Verordnung gedachten Anordnungen zu treffen, sowie die Wahl-
stunden, und zwar möglichst günstig für die Wahlbeteiligung,
zu bestimmen und das Erforderliche wegen etwaiger Gruppen-
wahlen (Art. 1 § 3 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes vom 28. Juni
150, insbesondere auch über die Art und Weise, wie dasErgebnis der Wahl festgestellt und verkündet werden soll, au-
zuordnen (uvgl. § 31 Abs. 2 dieses Reglements).

Absatz 2. Vgl. oben S. b55.

88.
Nach Feststellung der Abteilungsgrenzen bleibt für die

Reihenfolge der Urwähler innerhalb der Abteilungen dieselbe
Ordnung nach den Steuersätzen maßgebend, in welcher die
Urwähler bei Aufstellung der Abteilungsliste verzeichnet wor-
den sind (§ 5 dieses Reglements). Die gleichbesteuerten Ur-
wähler derselben Abteilungen und die steuerfreien Unrwähler
werden alphabetisch nach Familiennamen und bei gleichen
Namen durch das Los geordnet.

89.
In betreff des Einspruchsverfahrens gegen die Abteilungs-

list, insbesondere auch in betreff ihrer Auslegung und Be-scheinigung, kommen die Vorschriften des § 4 dieses Regle-
ments mit der Maßgabe zur Anwendung, daß die öffentliche
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Auslegung der Abteilungsliste in dem betreffenden Urwahl—
bezixk, oder, wenn der Gemeindebezirk in mehrere Urwahlbezirke
erfällt, doch in dem Gemeindebezirk zu erfolgen hat, und daß

die vorgeschriebene Bescheinigung der Abteilungsliste durch die-
jenige Behörde zu bewirken 5 welche über die Einsprüche gegen
diese Liste zu entscheiden hat.

Einsprüche, die sich gegen den Inhalt der fe lesstellten Ur-wählerliste richten, sind insoweit gegenüber der Abteilungsliste
nicht mehr zulässig.

Die Abteilungsliste wird durch die Bescheinigung, daß keine
Einsprüche in der dreitägigen Frist erhoben oder die erhobenen
erledigt worden sind, abgeschlossen.Die Liste ist demmächst dem Wahlvorsteher zur Benutzung
bei der Wahl zuzustellen. Wo eine Abteilung in Gruppen zu
wählen hat (Artikel I 8 3 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes vom
28. Juni 1906), werden, soweit erforderlich, entsprechende Aus-
ziige aus der Abteilungsliste dem Wahlvorsteher und seinen
Stellucrtretern, welche die Gruppemvahlen zu leiten haben,
zugefertigt.

Absatz 4. Vgl. oben S. 55.

8 10.
Die Unrwähler des Urwahlbezirks werden von den im § 1

dicses Reglements bezeichneten Behörden zu den bestimmten
Wahlstunden des Wahltages (§ 7 Abs. 2 dieses Reglements)
in ortsüblicher Weise zusammenberufen, wobei zugleich die
Wahllokale und die Namen der Wahlvorsteher und ihrer Stell-
vertreter bekannt zu machen sind.

Wo die Abstimmung nicht in gemeinschaftlicher Versamm-
lung der Urwähler zu bestimmter Stunde (in Form der Ter-
minswahl), sondern in einer nach Anfangs= und Endtermin
festzusetzenden Abstimmungsfrist (in Form der Fristwahl) statt-
findet (Artikel 1 § 3 des Gesetzes vom 28. Juni 1900), sind
die Stunden des Beginns und des Schlusses der Abstimmun
genau und mit der Eröffnung bekannt zu machen, daß nachblauf der Frist keine Stimme mehr entgegengenommen wird.
Sind Abteilungen in Abstimmungsgruppen geteilt (8 3 Abs. 1Satz 2 a. a. O.), so wird das Erforderliche beriber) und ins-
besondere auch über die Art und Weise, wic das Ergebnis der
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Wahl festgestellt und verkündet werden wird, gleichfalls bekanntgemacht.
In der Bekanntmachung soll auch darauf hingewiesen wer-

den, daß von den zur Wahl erscheinenden Personen die Vor-
legung einer Legitimation gefordert werden kann (8 13 Abs. 3
dieses Reglements).

Darüber, daß alle diese Bekanntmachungen (Abs. 1, 2)
erlassen sind, haben die Behörden, welche die Auslegung der
Urwählerlisten bewirkt haben (§ 4 dieses Reglements), spätestens
im Wahltermine dem Wahlvorsteher eine Bescheinigung ein-
zureichen, welche dem Protokoll (8 22 dieses Reglements) bei-
zufügen ist.

Vgl. Anhang Nr. 3, § 19.
§ 11.

In den Provinzen Schleswig-Holstein und Hannover kann
für Unvahlbezirke, welche ganz oder teilweise aus Inseln be-
stehen, je nach der Ortlichkeit und dem Bedürfnis, von einer
Wahlversammlung für den ganzen Bezirk abgesehen und von
dem Regierungspräsidenten die Abhaltung von Wahlversamm-
lungen für einen Teil des Bezirks oder für jede einzelne Insel
angeordnet werden (§ 2 Nr. 1 des Gesetzes vom 11. März 1869).

In den Hohenzollernschen Landen kann für Urwahlbezirke,
welche aus mehreren weit voneinander entfernten Gemeinden
bestehen, durch den Regierungspräsidenten je nach der Ortlich-
keit und dem Bedürfnis die Abhaltung von Wahlversamm-
lungen an verschiedenen Stellen des Urwahlbezirks angeordnet
werden (§2 Nr. 2 Abs. 2 des Gesetzes vom 30. April 1851).

Der Wahlvorsteher ist dann verpflichtet, die Wahlen an
den verschiedenen Orten in einem Zeitraum von höchstens drei
Tagen, mit Einschluß des von dem Minister des Innern be-
stimmten Tages der Wahl, in Ausführung zu bringen. In
einer gleich langen Frist ist die etwa erforderliche engere Wahl
zu bewirken.

Der Wahlvorsteher ernennt an jedem Orte, wo er eine
Wahlversammlung abhält, neue Beisitzer, erforderlichenfalls
auch einen neuen Protokollführer.

Von dem Wahlvorstande desjenigen Ortes, wo die letzte
Wahlversammlung stattfindet, wird die Wahlverhandlung ab-
geschlossen und das Ergebnis vertündet.
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Wird eine engere Wahl nötig, so stellt der Wahlvorsteher
die Kandidatenliste für diese Wahl nach § 17 dieses Regle-
ments fest. Er läßt alsdann sogleich die Veriammlung, inwelcher die erste Wahlhandlung geschlossen wurde, durch wei-
tere Abstimmung den neuen Wahlakt beginnen und führt ihn
demnächst in den anderen Orten, nach den oben gegebenen
Bestimmungen, zum Schluß.

Absatz 1. Vgl. Anhang Nr. 3, § 5 Anmerkung.
Absatz 2. Vgl. Anhang Nr. 3, § 5 Anmerkung.

8 12.
Der Wahlvorsteher ernennt aus der Zahl der Urwähler

des Urwahlbezirks, ohne Rüchsicht auf ihre Iuzehörigkeit zuden Wählerabteilungen, den Protokollführer und drei bis sechs
Beisitzer, welche mit ihm den Wahlvorstand bilden (§ 20 der
Verordnung). Bei vorübergehender Behinderung des Protokoll-
führers können seine Obliegenheiten einem der Beisitzer oder
einem besonders bestellten Stellvertreter übertragen werden.

Auch für eine von einer einzelnen Abteilung vorzunehmende
zi können, soweit erforderlich, zu Bellgerl oder zum
Protokollführer Urwähler einer anderen Abteilung des Urwahl-
bezirks herangezogen werden.

Zu keiner Zeit der Wahlverhandlung dürfen weniger alsdrei Mitglieder des Wahlvorstandes gegenwärtig sein.
Soll eine Abteilung in örtlich getrennten Gruppen abstim-

men, so wird der Wahlvorstand jür jede Gruppe besonders ge-
bildet. Die Leitung der Gruppenwahlen übernehmen, soweit
erforderlich, Stellvertreter des Wahlvorstehers, die in gleicher
Weise wie dieser zu bestellen sind. Wenn infolge der Ein-
führung der Ersoatr oder der Wahl in zeitlich getrenntenGruppen die Wahlverhandlung sich auf mehrere Tage erstreckt,
können die Beisitzer und nach Bedarf auch der Protokollführer
für jeden Tag der Wahl oder für jede Gruppe besonders
ernannt werden.

Vgl. Anhang Nr. 3, § 20.

813.
Die Wahlverhandlung wird unter Hinweis auf die ür die

Wahl maßgebenden geieglichen und reglementarischen Bestim-mungen, von denen ein Abdruck im Wahllokal auszulegen ist,
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eröffnet. Der Protokollführer und die Heisider sind beimBegimihrer Tätigkeit durch Handschlag an Eides Statt zu verpflichten.
Jeder nicht stimmberechtigte Amwesende wird zum Abtreten

veranlaßt. Der Wahlvorsteher kann jedoch solchen nicht stimm-
berechtigten Personen, deren Tätigkeit nach seinem Emnessen der
ordnungsmäßigen oder zweckentsprechenden Durchführung der
Wahlverhandlung förderlich ist, die Anwesenheit gestatten.

Von den zur Wahl erscheinenden Personen kann die Vor-
legung einer Legitimation nach dem pflichtmäßigen Ermessen
des Wahlvorstehers bei Zweifeln über die Identität des Wäh-
lers in jedem Falle gefordert werden.

Abwesende können in keiner Weise durch Stellvertreter odersonst an der Wahl teilnehmen.

814.
Die dritte bteilung wählt znerst; die erste zuletzt. Wo

Fristwahlen stattfinden (Artikel I § 3 des Gesetzes vom 28. Juni
1906), können Abweichungen von dieser Reihenfolge angeordnet
werden gt 8 7 Abs.2 dieses Reglements). Ansnahmsweisekann der Wahlvorsteher auch bei Terminswahlen zum Zweck
schleuniger Durchführung des gesamten Wahlgeschäftes in dem
Urwahlbezirke zur Wahlverhandlung der folgenden Abteilungen
übergehen, wenn die Wahlverhandlung einer voraufgehenden
Abteilung nicht unverzüglich abgeschlossen werden kann, weil
die Wahl im Wahltermine von dem Erwählten abgelehnt oder
weil eine zweite engerne Wahl (8 17 Abs. 4 dieses Reglements)erforderlich wird. Die Wahlverhandlung der betreffenden Ab-
teilung ist in diesem Falle unter Verklndigung des Zeitpunktes,
zu dem sie wieder eröffnet werden soll, einstweilen zu schließen;
jede Anordnung dieser Art soll im Wahlprotokoll (8 22 dieses
Reglements) vermerkt und begriündet werden.

Sobald die Wahlverhandlung einer Abteilung geschlossenist, werden ihre Mitglieder, soweit sie nicht im Wahlvorstande
sitzen, zum Abtreten veranlaßt.

§ 14 ist infolge Nachtrags vom 20. Oktober 1906 völlig neu ge-
fsaßt. — Vgl. oben S. 55.

. 8 15.

Die Wahl erfolgt, indem jeder Unvähler einzeln —bei der
Terminswahl, nachdem sein Namc in der Reihenfolge der Ab-
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teilungsliste (88 5, 8 dieses Neglements) aufgerusen wordenist, wobei mit dem Höchstbesteuerten angefangen wird, bei der
Fristwahl ohne diesen Aufruf — an den vor dem Wahlvor-
stande aufgestellten Wahltisch tritt, auf Erfordern sich legitimiert
und, nachdem nötigenfalls sein Name in der Abteilungsliste
aufgesucht ist, unter deutlicher Bezeichnung den Urwähler des
Unwahlbezirks (§ 18 der Verordnung) benennt, dem er seinc
Stimme gibt. Sind mehrere Wahlmänner in der Abteilung
zu wählen, so benennt er sogleich so viele Namen, als Wahl-
männer zu wählen sind. Die genannten Namen trägt der
Protokollführer sofort und in Gegenwart des Urwählers neben
dessen Namen in die Abteilungsliste ein.

Werden bei einer engeren Wahl die Namen anderer als
der noch in der Wahl gebliebenen Personen bezeichnet, so kann
an Stelle der genannten Namen lediglich ein Vermerk über
die Ungültigkeit der Stimmabgabe eingetragen werden.

Wer auf den Namensaufruf nicht sogleich vor dem Wahl-
tisch erscheint und seine Stimme abgibt, kann einstweilen über-
gangen werden.

Nach Beendigung des Namensaufrufes fragt der Wahlvor-
steher an, ob Urwähler der Abteilung (gegebenenfalls: der Ab-
stimmungsgruppe) anwesend sind, die ihre Stimme noch nicht
abgegeben haben, und läßt diese zur Abstimmung zu. Darauf
erklärt er die Abstinunung für geschlossen. Wo Fristwahl statt-
findet, wird die Abstimmung, sofern nicht sämtliche cingetragene
Wähler zueineinfrüheren Zeitpunktihre Stimme abgegebenhaben,mit dem Ablauf der festgesetzten Abstimmungsfrist geschlossen;
später dürfen keine Stimmen mehr entgegengenommen werden.

Die Bestimmung des alten Reglements, daß der Urwähler auf Wunsch
die Namen der Wahlmänner selbst eintragen darf, ist gestrichen.

615 ist völlig neu gestaltet infolge Nachtrags vom 20. Oktober 1906.

8 16.
Die Wahl erfolgt nach absoluter Mehrheit der Stimmenden.
Ungültig sind, außer den im § 22 Abs. 2 der Verord-

nung bezeichneten, auch solche Wahlstimmen, welche auf andere
als die nach § 18 Abs. 1 der Verordnung oder nach § 17 dieses
Reglements wählbaren Personen fallen.

UÜber die Gültigkeit einzelner Wahlstimmen entscheidet der
Wahlvorstand.
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§ 17.
Soweit sich bei der ersten Abstimmung absolute Stimmen-

mehrheit nicht ergibt, kommen diejenigen, welche die meisten
Stimmen erhalten haben, in der aus der Stimmenzahl sich
ergebenden Reihenfolge bis zu doppelter Anzahl der noch zu
wählenden Wahlmänner auf die engere Wahl.

Ist die Auswahl der hiernach zur engeren Wahl zu brin-
genden Personen zweifelhaft, weil auf zwei oder mehrere eine
gleiche Stimmenzahl gefallen ist, so entscheidet zwischen ihnen
das Los darüber, wer auf die engere Wahl zu bringen ist.

Sind bei der ersten Abstimmung oder bei der engeren Wahl
die Stimmen zwischen nur zwei oder — wenn es sch um die
Wahl zweier Wahlmänner handelt —zwischen nur vier Personen
ganz gleich geteilt, so entscheidet das Los zwischen den zwei
oder vier Personen darüber, wer gewählt ist (Art. 1 § 2 des
Gesetzes vom 28. Juni 1900).

Erhält bei der engeren Wahl nur ein Wahlmann die absolute
Stimmenmehrheit, während zwei zu wählen waren, so ist der
zweite Wahlmann in einer zweiten engeren Wahl gemäß den
vorstehenden Bestimmungen zu wählen. Im übrigen findet
eine zweite engere Wahl nicht statt.

Wenn bei einer Abstimmung die absolute Stimmenmehr-
heit auf mehr Personen gefallen ist, als Wahlmänner zu wählen
waren, so sind diejenigen gewählt, welche die höchste Stimmen-
sahl erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet auchhier das Los.

Das Los wird durch die Hand des Wahlvorstehers gezogen.
Vgl. Anhang Nr. 3, §5 23. — Vgl. oben S. 56.

§ 18.

Die gewählten Winn müssen sic wenn sie imWahltermine anwesend sind, sofort, sonst binnen drei Tagen,
nachdem ihnen die Wahl angezeigt ist, erklären, ob sie diese
annehmen, und, wenn sie in mehreren Abteilungen gewählt
sind, für welche Abteilung sie die Wahl annehmen wollen.

Annahme unter Protest oder Vorbehalt, sowie das Aus-
bleiben der Erklärung über die dreitägige Frist hinaus gilt
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als Ablehnung. Jede Ablehnung hat für die Abteilung eine
neue Wahl zur Folge.

Vgl. Anhang Nr. 3, § 24.

 19.

Erfolgt die Ablehnung sofort im Wahlternin und bevor
die Wahlverhandlung der betreffenden Abteilung geschlossen ist
(§ 14 dieses Reglements), so hat der Wahlvorsteher sofort eine
neue Wahl vorzunehmen.

Erfolgt die Ablehnung später oder geht binnen drei Tagen
(§ 18 dieses Reglements) keine Erklärung des Gewählten ein,
so hat der Wahlvorsteher die betreffende Abteilung unter
Beobachtung der im § 10 dieses Reglements gegebenen Be-
stimmungen unverzüglich und, wenn möglich, so zeitig zu einer
neuen Wahl zusammenzurufen, daß der zu erwählende Wahl-
mann noch an der Wahl des Abgeordneten teilnehmen kann.

§ 19a.
Die Bestimmungen der §§ 18, 19 dieses Reglements finden

bei Gruppen- und Fristwahlen nur insoweit sinngemäß An-
w ndung, als die Besonderheit dieser Wahlformen es zuläßt.

Bei der Berufung einer Abteilung zu einer neuen Wahl
(§ 19 Abs. 2 dieses Reglements) ist der Wahlvorsteher, wo
Fristwahl stattfindet, an die hinsichtlich der Wahlstunden, bei
Gruppenwahlen an die hierüber gemäß § 7 Abs. 2 dieses
Reglements getroffenen Anordnungen gebunden.

Zusatz des Nachtrags vom 20. Oktober 1906.

8 20.
Ist in einem Urwahlbezirke die Wahl eines Wahlmannes

nicht zustande gekommen, oder die Wahl für ungültig erklärt
worden, so ist, ebenso wie bei sonstigem Ausscheiden von Wahl-
männern (§ 18 der Verordnung), vor der nächsten Wahl eines
Abgeordneten eine Ersatzwahl durch den Regierungspräsidenten
(für Berlin durch den Oberpräsidenten) anzuordnen.

8 21.
Wird die Ersatzwahl eines Wahlmannes nach Ablauf eines

Jahres seit der letzten Wahl eines Abgeordneten erforderlich,
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so ist ihr eine neue Urwähler= und Abteilungsliste, bei deren
Aufstellung undAuslegung die Vorschriften dieses Reglementszu beobachten sind, zugrunde zu legen.

8 22.
über die Verhandlung ist ein Protokoll nach dem au—

liegenden Formular (Anlage B1) aufzunehmen.

II. Wahl der Abgeordneten.
8 23.

Die Regierungspräsidenten (in Berlin der Oberpräsident)
haben die Wahlkommissare für die Wahl der Abgeordneten zuestimmen und hiervon die Wahlvorsteher zu benachrichtigen.

In gleicher Weise erfolgt die Bestellung der erforderlichen An-
zahl von Stellvertretern der Wahlkommissare für Behinderungs-
Ha e, sowie zur Leitung etwaiger Gruppenwahlen (Art. 1 § 4Abs. 1 Satz 1 des Gesees vom 28. Juni 1900).

Vgl. Anhang Nr. 3, § 26 und § 27 Anmerkung.

8 24.
Die Wahlvorsteher reichen die Urwahlprotokolle dem Wahl-

kommissar ein. Der Wahlkommissar stellt aus diesen Proto-
kollen ein nach Kreisen, obrigkeitlichen Bezirken oder in sonst
geeigneter Weise geordnetes Verzeichnis der Wahlmänner seinesPahlbesires auf und veranlaßt, daß dieses Verzeichnis durch
Auslegung in den Geschäftslokalen der Landräte (Oberamt-
männer), sowie der Magistrate der einen eigenen Kreis oderWahlbezirk bildenden Städte, und durch Abdruck in den zu amt-
lichen Bekanntmachungen dienenden Blättern veröffentlicht wird.

§ 25.
Der Wahlkommissar ladet die Wahlmänner schriftlich zur

Wahl der Abgeordneten ein. Die Zustellung ist durch einen
vereideten Beamten zu bescheinigen.

Die Vorladung der Wahlmänner kann auch sofort im
Urwahltermine durch die Wahlvorsteher bewirkt werden. Die

1) Ist Seite 84 ff. abgedruckt.
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Wahlvorsteher erhalten zu diesem Zwecke seitens des Wahl-kommissars die erforderliche Anzahl von Einladungsformularen
und Dhündigungescheinen Sie haben jene mit der Adresse
der Wahlmänner zu versehen und gegen Bollziehung der Be-händigungsscheine auszuhändigen, auf diesen aber die richtig
erfolgte Zustellung zu bescheinigen und sie gleicheitig mit denUrwahlprotokollen dem Wahlkommissar einzureichen.

Wo die Abstimmung. in Gruppen oder in den Formen derFristwahl stattfindet, sollen die erforderlichen Angaben hierüber
in die Vorladungsschreiben aufgenommen werden. In diesenSchreiben soll auch darauf hingewiesen werden, daß von den zur
Wahl erscheinenden Personen die Vorlegung einer Legitimation
gefordert werden kann.

Vgl. Anhang Nr. 3, § 27.
Absatz 3. Vgl. § 10 A. 3.

8 6.
Die Wahlverhandlung wird unter Hinweis auf die für

die Wahl maßgebenden gesetzlichen und reglementarischen Be-
stimmungen, von denen ein Abdruck im Wahllokal auszulegen
ist, sowie auf die von dem Minister des Innern nach Art. 1
§ 4 Abs. 1 des Gesetzes vom 25. Juni 1906 für den betr.
Wahlbezirk etwa erlassenen besonderen Anordnungen eröffnet.

Der Protokollführer und drei bis sechs Beisitzer, welche
mit dem Wahlkommissar den Wahlvorstand bilden, werden
durch den Wahlkommissar aus der Mitte der Wahlmänner
ernannt (Art. 1 § 1, § 4 Abs. 1 des Gesetzes vom 28. Juni
1906). Sie sind von diesem beim Beginn ihrer Tätigkeit
durch Handschlag an Eides Statt zu verpflichten.

Bei der Entscheidung einer Wahlmänner= oder Gruppen-
versammlung über die von dem Wahlkommissar für ungültig
erachteten Unwahlen (§ 27 der Verordnung, Art. 1 § 4 Abs. 2
des Gesetzes vom 28. Juni 1906) sind auch diejenigen Wahl-
männer siimmberchhigt deren Wahl beanstandet ist. Wo Frist-wahl stattfindet, entscheidet über die Gültigkeit der bcanstandeten

lirwahlen zu Beginn der Wahlverhandlung der Wahlvorstand.Die Entscheidung wird mit Stimmenmehrheit getroffen; bei
Stimmengleichheit ist der Wahlmann zur Wahl der Abgeord-
• zugelassen (Art. 1 § 4 Abs. 2 des Gesetzes vom 28. Juni
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Im übrigen kommen die Bestimmungen des § 13 Abf. 2
bis 4 und des § 12 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3, Abs. 4 dieses
Reglements sinngemäß zur Anwendung.

Vgl. oben S. 57.

8 27.
Die Wahl erfolgt, indem jeder Wahlmann einzeln —bei

der Terminswahl, nachdem sein Name in der Reihenfolge des
Wahlmännerverzeichnisses (§ 24 dieses Reglements) aufgerufen
ist, bei der Feistwahl ohne diesen Aufruf —, an den vor demWahlvorstande aufgestellten Wahltisch tritt, auf Erfordern sich
legitimiert und, nachdem nötigenfalls sein Name in dem Ver-
zeichnis aufgesucht ist, den Namen desjenigen benennt, dem er
seine Stimme gibt. Sind mehrere Abgeordnete zu wählen,
so hat jeder Wahlmann sogleich anzugeben, wen er an erster,
zweiter oder dritter Stelle zum Abgeordneten wählt.

Es ist nicht unzulässig, für jede Stelle denselben Namen
zu nennen.

Der Protokollführer trägt den oder die von dem Val-mann bezeichneten Namen sofort neben den Namen des Wahl-
mannes in die entsprechenden, zur Aufnahme der Abstim-
mungsvermerke bestimmten Spalten der Wahlmännerliste ein.
Dabei sind Abkürzungen statthaft, welche keinen Zweifel über
die gewählte Person lassen; auch kann, wenn bei einer engeren
Wahl Namen anderer als der noch in der Wahl gebliebenen
Personen (§ 28 Abs. 2, 3 dieses Reglements) bezeichnet wer-
den, an Stelle der genannten Namen lediglich ein Vermerk
über die Ungültigkeit der Stimmabgabe eingetragen werden.

Wer auf den Namensaufruf nicht sogleich vor dem Wahl-
tisch erscheint und seine Stimme abgibt, kann einstweilen über-
gangen werden.

Nach Beendigung des Namensaufrufes fragt der Wahl-
kommissar an, obWahlmänner anwesend sind, die ihre Stimme
noch nicht abgegeben haben, und läßt diese zur Abstimmung
u. Darauf erklärt er die Abstimmung für geschlossen. WoFriswoahl stattfindet, wird die Abstimmung, sofern nicht sämt-

liche eingetragene Wahlmänner zu einem früheren Zeitpunkt
ihre Stimme abgegeben haben, mit dem Ablauf der festgesetzten
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Abstimmungsfrist geschlossen; später dürfen keine Stimmen
mehr entgegengenommen werden.

Vgl. Anhang Nr. 3, §5| 30.
Absatz 1 enthält gegenüber dem früheren Verfahren eine wesent-

liche Anderung, indem bei der Wahl mehrerer Abgeordneter
nur ein einmaltger Vorruf stattfindet. Vfgl. § 28 A. 1. —
Das Erfordernis der Legitimatton ist neu.

Absatz 2. Das Recht, den Namen des Abgeordneten selbst ein-
zutragen, ist weggefallen. — Der Schlußsatz ist neu.

Absatz 5 und 6 sind nen.

§28.
Gewählt ist, wer die absolute Stimmenmehrheit (mehr als

die Hälfte der für die betreffende Abgeordnetenstelle abgegebenen
giltigen Stimmen) erhalten hat.gibt sich keine absolute Stimmenmehrheit, so findet
zwischen denjenigen beiden Kandidaten, welche die meisten
Stimmen erhalten haben, eine engere Wahl statt; bei dieser
ist jede Wahlstimme, welche auf einen anderen als die in der
Wahl gebliebenen Kandidaten fällt, ungültig.

Ist zweifelhaft, wer auf die engere Wahl zu bringen ist,
weil bei der ersten Abstimmung auf zwei oder mehr Kandi-
daten gleichviel Stimmen gefallen sind, so entscheidet zwischen
diesen das Los darüber, wer auf die engere Wahl zu bringen ist.

Erhalten bei der ersten Abstimmung nur zwei oder bei der
engeren Wahl beide Kandidaten gleichviel Stimmen, so ent-
scheidet zwischen ihnen das Los darüber, wer gewöählt ist.

Das Los wird durch die Hand des Wahlkommissars gezogen.
Vgl. Anhang Nr. 3, 8 30.

g 209.
über die Gültigkeit einzelner Wahlstimmen entscheidet der

Wahlvorstand.
§ 30.

Der Gewählte ist von der auf ihn gefallenen Wahl durch
den Wahlkommissar in Kenntnis zu setzen und zur Erklärun
über die Annahme, sowie zum Nachweise, daß er nach § 29
der Verordnung wählbar ist, aufzufordern.

Annahme unter Protest oder Vorbehalt, sowie das Aus-
bleiben der Erklärung über eine Woche hinaus, vom Tage
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Ablehnung.
In Fällen der Ablehnung oder Nichtwählbarkeit hat der

Regierungspräsident (für Berlin der Oberpräsident) sofort eine
neue Wahl zu veraunlassen, bei welcher nötigenfalls eine neue
Abschrift der Wahlmännerliste zur Eintragung der Abstim-
mung zu benutzen ist.

Vgl. Anhang Nr. 3, §8 31.

der Bastlung der Benachrichtigung ab gerechnet, gilt as

III. Schlußvorschriften.
8 31.

Der Wahlvorsteher und derWahlkommissar sind für denvorschriftsmäßigen Verlauf der Wahlverhandlung verantwort-
lich; sie sind, soweit nicht Entscheidungen des Wahlvorstandes
vorgeschrieben sind, berechtigt, alle zur geordneten Durchfüh-
rung der Wahlverhandlung erforderlichen Entscheidungen und
Anordnungen allein zu treffen und mit den gesetzlich zuläs-
sigen Mitteln in Vollzug zu setzen. Die Befugnis des Wahl-
vorstandes, das Wahlergebnis festzustellen, wird durch diese
Vorschrift nicht berührt. Beschlüsse des Wahlvorstandes wer-
den mit Stimmenmehrheit gefaßt; bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des Wahlvorstehers (Wahlkommissars)
(vgl. jedoch § 26 Abs. 3 5 3 dieses Reglements).Wo in Wählergruppen desselben Wahlkörpers (Abteilungen
eines Urwahlbezi ks, Gesamtheit der Wahlmänner eines Wahl-bezirks) verschiedene Wahlvorstände in Tätigkeit treten, soll das
Gesamtergebnis der Wahl durch den Wahlvorstand der Gruppe,
deren Wahlverhandlung der Wahlvorsteher (Wahlkommissar),
oder der für den Fall seiner persönlichen Behinderung bestellte
Stellvertreter, leitet, auf Grund der Ergebnisse der Gruppen-
abstimmungen festgestellt und verkündet werden.

§ 31 ist neu eingefügt und durch Nachtrag vom 20. Oktober 1906
abgeändert.

g 32.
Sämtliche Verhandlungen, sowohl über die Wahl der

Wahlmänner, als auch über die Wahl der Abgeordneten, wer-
den von dem Wahlkommissar dem Regierungspräsidenten (für
Berlin dem Obe präsidenten), gehörig geheftet, eingereicht,
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und hiernächst dem Minister des Innern zur weiteren Mit-
teilung an das Haus der Abgeordneten vorgelegt.

g 33.
Über die Form und die Zeit, in welchen Anträge auf Erlaß

der im Artikel I § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1 des Gesetzes vom
28. Juni 1906 bezeichneten Anordnungen zu stellen sind, und
über die damit vorzulegenden Unterlagen, sowie über die An-
fertigung und Verwendung von Hilfslisten und sonstigen Hilfs-
mitteln zur leichteren Auffindung der Wahlberechtigten in den
Wahllisten bei der Fristwahl erläßt der Minister des Innern
die näheren Verfügungen.

Vgl. oben S. 55 und 57.



Anlage B.
m——

(Zus 22 des Reglements.)

Verhandelt A., Xten Novemmber 1906.7)

In dem auf heute zur Wahl von 6 Wahlmännern?) für
den Urwahlbezirk No. X anberaumten Termin wurde die
Wahlverhandlung — um####### Uhr-i- «
— damit eröffnet, daß der Wahlvorsteher auf die für die
Wahl maßgebenden gesetzlichen und reglementarischen Be-
stimmungen hinwies, von denen ein Abdruck im Wahllokal
ausgelegt war.

Der Wahlvorsteher ernannte zum Protokollführer den
Nummer der

Abteilungsliste
bppr. A4 10,
zu Beisitzern:

. den pp. B. ....

.,,,,o........14,
,’ D * r“ ri r— r' r—' r r 16,

77 7 2 " · · e 2 r r * 18,

" „FT 20200,EEILLIS. „5 .......

welche mit ihm den Wahlvorstand bildeten.
Der Wahlvorsteher verpflich ete den Protokollführer und

die Beisitzer durch Handschlag an Eides Stat zu gewissen-
hafter Wahrnehmung ihrer Obliegenheiten.

Die im § 10 Abs. 4 des Wahlreglements vorgeschriebenen
Bescheinigungen lagen vor und wurden diesem Protokoll
beigefügr.

 joof#u#hn#dn#dallqunzansbuns#vln#510



 EswurdezurWahlder

drittenAbteilung#e#heutezurAbstinmungberufenen·GruppenderienKbötetung).“)

geschritten.·

 DieWahlerfolgte,indemjederUrwählerder(Wtellung)einzeln

 lBeiTerminswahlen.]1)—nachdemseinNamedurchdenProtokollführerinderRethenfolgeder—Ab- zustreichen,woFrist=#teilungslisteFür-die-Abstimm##gefer##teuszusswottenMöschrife
 wahlstattfindet.aus-der-Abteilungslist.—·aufgerufen“wordenwar—

 andenvordemWahlvorstandeaufgestelltenWahltischtrat,sich,soweitesge- fordertwurde,legitimierteund—nachdem-sein-Name-in-derListe-aufgefunden.
 war—)unterdeutlicherBezeichnung
*ie!Namenderjenigenbeiden

Dem

 benannte,h#erseineStimmegebenwollte.

 DerProtokollführertrugdieseNamensofortindieListenebendenNamen
 jedesabstimmendenUrwählersein.6

 [BeiTerminswahlen.)1)NachBeendigungdiesesGeschäftsfragtederWahlvorsteheran,obnoch zustreichen,woFrist-)Urwählerder(äeilun.anwesendwären,dieihreStimmenochnichtwahlstattfindet.......

 abgegebenhätten,undließdiesezurAbstimmungzu.Darauferklärteerdie

Abstimmungfürgeschlossen.

 *)DieprobeweisenEintragungenundStreichungen—imDruckbesonderskenntlichgemacht—beztehensich
 aufdenRegelfallderVornahmederUrwahlfüralledreiAbteilungeninderFormderTerminswahlaneinemTage.

 1)Dasnichtzutreffendeist—hierwieüberallimfolgendenTextedesProtokolls—sorgfältigzu
 durchstreichen,etwaigeAbänderungendervorgedrucktenFassungsinddeutlichundunterAufrechterhaltungdes

Zusammenhangeszubewirken.

 2)DieEröffnungszeitwirdbeiFristwahlen(810Abs.2desReglements)injedemFalleanzugebensein.
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 [BeiFristwahlen.]
 zustreichen,woTer-minswahlstattfindet.
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 [Falldes§16Abs.1 desReglements.)
 zustreichen,wenn nichtzutreffend.

2)Dahiernach

 1.derRHausX

naag ###et#

 diemeistenStimmenundzugleichdieabsoluteMehrheiterhalten
 als(amWahlmann1gewählterklärt.

That,wurdeer
(n

zu-Wahlmännern.)
Dahiernach-Die-abselute-Stimmenmehrheit-auf-mehrPersonen-gefallen-Ist--als
 (5#17Abs.56

de

 desReglements.)
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 (uneerschriftdesGewähltem:
qajai snaaqaolaa Jor## zasbus auseg unsat

v#####n u# u## 39310 noa

 Da*Gewähltet##imWahlterminanwesend(wer#),erllärtein aufBefragen,daß5dieWahlannähme()undunterschriebcen)zumZeichen

dessen,wiefolgt:

der

 (817Abs.1DasichbeidererstenAbstimmungfürdenmiocitenWahlmannder4½ desReglements.)kerlungabsoluteStimmenmehrheitnichtergebenhatte,warzurengerenWahl

 zuschreiten(§17Abs.1desReglements),wobei,dadieAbteilungnochleinenmiezuwählenhat,nurdiejenigenl—)KandidatenaufdieengereWahlzubringenwaren,welchediemeistenStimmenerhaltenhatten.

 (§17Abs.2DieAuswahlderzurengerenWahlzubringendenPersonenwarzweifel- desReglements.)haft,weilaufdieobenunterNr.3u#nd4GenannteneinegleicheStimmen- zustreichen,wennzahlgefallenwar;daherentschiedzunächstzwischendiesendasdurchdieHand nichtzutreffend.EdesWahlvorstehersgezogeneLosdarüber,wervonihnenaufdieengereWahl
 zubringenwar(§17Abs.2desReglements).

DemnachkamenzurengerenWahl:1)y)y).
Gh)BeidieserengerenWahlwurdeingleicherWeisewiebeidererstenAb-stimmungverfahren,mitderMaßgabe,daßjedeStimme,dieaufanderealsdie nochinderWahlverbliebenen4öEk.Personenabgegebenwurde,für

ungültigerklärtwurde.DasErgebniswar:

88 Die Verfassungsurkunde für den preußischen Staat.



ELIIIIIIIIIITIIIIIIIIIII
naisan ns

DieZahlderAbstimmenden,die-weniestens-eine—
 gültigeStimmenabgegebenhaben,betrug296

DieabsoluteMehrheit616Abs.1desReglements)
beträgtsomiittt.149 DieGesamtzahlallerabgegebenenStimmenbetrug302. vondiesensindfürungültigerklärtworden6;

 esbliebengültigeStimmen296,

VondiesenhabenbeidieserengerenWahlerhalten:
1.0)414134s8Stimmen 277341448,,

· »

 sch-»

[§16Abs.1—D.fder»....aiis
desReglementsJundderaus.4—. zustreichen,wennhiernachdiemeistenStimmenunddieabsoluteMehrheiterhalt

nichtzutreffend.

n wurdecn)4alsszumWahlmannewählterklä sielzuWahlmännern]8 (§17Abs.5DahiernachdieabsoluteStimmenmehrheitaufmehrPersonengefallenist, desReglements.]alsWahlmännerzuwählenwarenAbs.5desReglements),sowurden

diejenigenbeidenKandidatenchediehöchsteStimmenzahlerhaltenhaben
 zustreichen,wenn)(—nachdemzunächst,dchendenobenzudr.....GenanntenStimmen- nichtzutreffend.gleichheitbestand,urchdieHanddesWahlvorstehersgezogeneLoszwischen

ihnenentshatte—),alszuWahlmännerngewählterklärt,nämlich:

aus
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 (517Abs.3 desReglements.)
 zustreichen,wenn nichtzutreffend. der bes

 (§17Abs.4Satz16

 desReglements.](unterschrift
-mmogz 1Jdu### 13339#15Gewä

 )Daauf(cbexzurengerenWahlgestelltenPersoneneinegleicheStimmenzahlgefallenwar,entschiedzwischenihnendasdurchdieHanddesWahl-
vorstehersgezogeneLos(§17Abs.3desReglements),welchesauf

den1.aus14—.—4—und

§

KTLe gewählterklärt.

——

DieserzumWahlmann fiel.(wurdekn)alsäur

er]

 AufBefragenerklärtetn)*#zGewähltett),da
 anwesendwartéeng,daß(J3dieWahlannähmetc#,undunterschrieblernzum

Zeichendessen,wiefolgt:
 blten:7

ODa-bei-de#-engeren-Wahl-hiernach-nur-eirie-#bfelmehrheiterhaltenhatte,währendvonderAbteilungzweiWahlmännerzuwählen waren,mußtederzweiteWahlmannineinerzweitenengerenWahlgewählt

werden.

BeidieserwarennurdiejenigenzweiPersonennochaufdieWahlzuPringen,welchenächstdembereitsGewähltendiemeistenStimmenbeidererstenengeren

Wahlgehabthatten.

 UstreichenDajedochaufdieobenunterNr.GertannteneinezvennnichtgleicheStimmenzahlgefallenwar,soentschiedzunächtzwischenihnen
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 (516Abf.1 desReglements.)] (517Abf.3 desReglements.)
 (UnterschriftdesGewählten):

 (517Abs.4Satz2 desReglements.]

 uB„ 118 a#l# auzz) u#h 82 uusat u#3##5n 9
—.

 BeidieserzweitenengerenWahlwurdingleicherWeisewiebeidererstenverfahren,insbesondereauchjedeStimmedieaufanderealsdiebeidennochzur

WahlstehendenPersonensiel,fürungüligerklärt.DieZahldergültigAbstimme
beträgtsomit
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 NachdemdieWahlverhandlungderIII.Abteilungsomitbeendetwar,wurden diezuihrgehörigenUrwählernach8314Abs.2desReglementszumAbtreten

 veranlaßtundentferntensich.

 EswurdesodannzurWahlderWahlmännerder

 zweitenAbteilung
 DieWahlerfolgte,indemjederUrwählerderAbteilungeinzeln

 [BeiTerminswahlen.)]1)—nachdemseinNamedurchdenProtokollführerinderEesnnbe,der— zustreichen,woFrist=àAbteilungsliste—für—die-Abftientefertigten-auszigsweisen-Ab- wahlstattfindet.Schrift-aus-der-Abteilungsliste.7aufgerufenwordenwar—

 andenvordemWahlvorstandeaufgestelltenWahltischtrat,15.soweitesge- fordertwurde,legitimierteund,neachdem-seine-Name-in-der-Liste-aufsefunden.
 Hwar—unterdeutlicherBezeichnung

 dieNamenderjenigenbeidenUrwählerEydesUrwahlbezirkes

 benannte,.(ven]erseineStimmegebenwollte.

 DerProtokollführertrugdieseNamensofortindieListenebendenNamen

 jedesabstimmendenUrwählersein.
 [BeiTerminswahlen.]1)NachBeendigungdiesesGeschftsfragtederWahlvorsteheran,obnoch zustreichen,woFrist-)UrwählerderL2anwesendwären,dieihreStimmenochwahlstattfindet.nichtabgegebenhätten,undließdiesezurAbstimmungzu.Darauferklärteer

 dieAbstimmungfürgeschlossen.
 [BeiFristwahlen.)—)—M###tttags-6
 ustreichen,woTer-Abstimmungsfrist(dabiszudiesemZeitunete)bereitsseListe minswahlstattfindet.eingetrageneUrwählerabgestimmt=erklärtederWahlvorsteher

 edieAbstimmunFriwurdekeineStimmemehrentgegen-
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[Falldes§16Abf.1 desReglements.]
 zustreichen,wenn nichtzutreffend.

DasErgebnisderAbstimmungwar:

 dieZahlderAbstimmenden,diewenigstenseinegültigeStimmeabgegebenhaben,betrng76;

 dieabsoluteMehrheit16cbi1desReglements)

beträgtsomit....39. DieGesamtzahlallerabgegebenenStimmen—152, vondiesensindfürungültigerklärtworden13;

7

 esbliebengültigeStimmen139.

Vondiesenhabeneerhalten:
dT

—9  diemeistenStimmenundzugle

als--Zum

1..................88Sttmmen ...20o0
—.

e ch K t

 De.hBiirß*:d
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 (§17Abs.5—Dachiernach-die-absolute-Stimmenmehrhelt-aufmehr-Personen-gefallen-ist-—als. desReglements.)Wahlmännerzuwählenwaren(§17Abs.5desReglements),sowurdeen)

gmenbeidenKandidatten),welchelr)diehöchsteStimmenzahlerhalte
 zustreichen,wenn4(nachdemzunächst,dazwischendenobenzu90nr....4..Genannten

 nichtzutreffend.)heitbestand,dasdurchdieHanddesWahlvorstehersgezogeneLoszwischenihnen entschiedenhatte),als#mebhlmann)gewählterklärt,nämlich:

der der
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5

 (§C17Abf.1DasichbeidererstenAbstimmungabsoluteStimmenmehrheitnichtergeben

hatte,warzurengerenWahlzuschreiten(§17Abs.1desReglements),wobei,da

 desReglements.)einen!

 dieAbteilungnochzwei—"o)zuwählenhat,nurdiejenigenvier.-##e9)1KandidatenaufdieengereWahlzubringenwaren,welchediemeistenStimmen

erhaltenhatten. [817Abs.2DieAuswahlderzurengerenWahlzubringendenPersonenwarzweifelhaft, desReglements.]weilaufdieobenunterNr.3,4,5GenannteneinegleicheStimmenzahl zustreichen,wenngefallenwar;daherentschiedzunächstzwischendiesendasdurchdieHanddes nichtzutreffend.WahlvorstehersgezogeneLosdarüber,wervonihnenaufdieengereWahlzu
bringenwar(§17Abs.2desReglements).DemnachkamenzurengerenWahl:

 (3.)P (4.)0

BeidieserengerenWahlwurdeingleicherWeisewiebeidererstenAb-stimmungverfahren,mitderMaßgabe,daßjedeStimme,dieaufanderealsdie nochinderWahlverbliebenen8A*Personenabgegebenwurde,für

ungültigerklärtwurde.DasErgebniswar:
 DieZahlderAbstimmenden,diewenigstenseinegültige

Stimmeabgegebenhatten,betrng79
DieabsoluteMehrheit(§516Abs.1desReglements)

beträgtsoit:t:t:t:t:40 DieGesamtzahlallerabgegebenenStimmenbetrug1583,Vondiesensindfürungültigerklärtworden22

7

 esbleibengültigeStimmen136.

Anhang. 6. Wahlreglement.



dalat Glladio#g#### jdum zasöus o12J uudai uapi#aa# n#

 VondiesenhabenbeidieserengerenWahlerhalten:
1.WWW...4J411Stimmen2W42»(Z.)P...................41»(4.)q.............-......12,, [§16Abs.1—9#deraus

wK—

 desReglements.]undderaus

 zustreichen,wennhiernachdiemeistenStimmenunddie-absotuteMehrheiterhaltenbabenJso

 nichtzutreffend.u#chman

 wurdecnalsWabag-wählterklärt (517Abs.5DahiernachdieabsoluteStimmenmehrheitaufmehrPersonengefallenist, desReglements.)]alsWahlmännerzuwählenwaren(§17Abs.5desReglements),sowurden

 diejenigenbeidenKandidaten,welchediehöchsteStimmenzahlerhaltenhaben„Cnachdemzunächst,dazwischendenobenzuNr.1#u#nd3GenanntenStimmen- gleichheitbestand,dasdurchdieHanddesWahlvorstehersgezogeneLoszwischenAhnendiesenentschiedenhatte—.,alszuWahlmännerngewählterklärt,nämlich:
 derN.aus1derPausX1

 zustreichen,wennnichtzutreffend.

RPalne-

 17.8beide

 SnRasin3Daauf*T:mvierzurengerenWahlgestelltenPersonenei

 HanddesWahl-

 Stimmenzahlgefallenwar,entschiedzwischenihnendas#
 zustreichen,wennvorstehersgezogeneLos(§17Abs.3desRewelchesauf

eausund

 nichtzutreffend.den..

 den—ausuuaanzumWahlmanngewählterklärt.5
lese—wurdein)alsahlmännern
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 cunterschriftdeGewuhlten):Vder
(§17Abs.4Satz1 desReglements.)

 zustreichen,wenneszu
keiner engeren
weiten,  ahlkommt.

 AufBefragenerklärteln)Gr)Gewählteln),da(tmWahltermin

(

 anwesendwarten),daßsiedieWahlannähmetn),undunterschrieblen)zum

BVeichendessen,wiefolgt:
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dasa## qjjaaqaolaa jvq; aaabuo
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 zustreichen,wennesSVau-hielen-erhieltenielten—hei-dieser-zweiten-engeren—-Wohl!— zukeinerzweiten,ausSEtt engerenWahlkommt.1.....aus...........·................Sammen. (§16Absf.1JDerwarhiernachmitabsolut#Stimmenmehr-

 desReglements.]IheitzumWahlmanngewählt.
 (§17Abs.3öDahiernachStimmengleichheitbestand,en desReglements.]1WahlvorstehersgezogeneLos,welchesaufde

 DieserwurdealszumWahlmanngewählterklärt.

 AufBefragenerklärteer,da-erimWahlterminanwesendwar,daßerdie

 WahlannähmeundunterrschriebzumZeichendessenwiefolgt:
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NamencenngenbeidenUrwählerts)Des-Urwahlbezirkes

 benannte,(erseineStimmegebenwollte.

DerProtokollführertrugdieseNamensofortindieListenebendenNamen

jedesabstimmendenUrwählersein.
LBeiTerminswahlen.]1)NachBeendigungdiesesGeschäftsfragtederWahlvorsteheran,obnoch zustreichen,woFrist-)Urwählerder1Abten#2eruppe.anwesendwären,dieihreStimmenochnicht wahlstattfindet.Tasseehätten,undließdiesezurAbstimmungzu.Darauferklärteerdie

Abstimmungfürgeschlossen.lBeiFristwahlen.])—..h—mittags

 zustreichen,woTer-)stimmungsfrist(dabiszudiesemZeitpunktebFindieListeein-minswahlstattfindet.)getrageneUrwähler-absestirrmthakten1)—erklärtederWahlvorsteberdieAb-
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 ·Stimmen

 [Falldes816Abs.19)Dahlernach

 desReglements.]1.der.aus-2.der...................................................aus
 zustreichen,wenn

 nichtzutreffend.)diemeistenStimmenundzugleichdieabsoluteMehrheiterhaltenb7at.wurdes
 als#½lmanngewählterklärt. (§17Abf.5DahiernachdieabsoluteStimmenmehrheitaufmehrPerson

 desReglements.]
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 zustreichen,wenn)den.aus
 nichtzutreffend.dennnnnnn.ans...

1

fiel.(2#er)wurdeln)alstaem)gewählterklärt.
t"G.G#

der-6..-war

 GewählteimWahlterminanwesendJerklärte#+
*Befragen,daß(dieWahlannähmesh,undunterschriebten)zumZeichen

dessen-wie-folgtz#
 (unterschriftderGewählten):

 (§517Abs.1DasichbeidererstenAbstimmungabsoluteStimmenmehrheitnichtergeben desReglements.]hatte,warzurengerenWahlzuschreiten(S§17Abs.1desReglements),

 wobei,dadieAbteilungnochsseto)zuwählenhat,nurdiejenigen *—541KandidatenaufdieengereWahlzubringenwaren,welchedie

meistenStimmenerhaltenhatten. (§#17Abs.2—DieAuswahl-der-zur-engeren-Wahl-zu-Pringenden
 desReglements.]weilaufdieobenunterNr...Genanntenine-gieimmen- zustreichen,wennzahlgefallenwar;daherentschiedschendiesendasdurchdieHand nichtzutreffend.desWahlvorstehers—gezo#enedsdarubewervonihnenaufdieengereWahl

zu-kriogen-war. DemnachkamenzurengerenWahl-1.).
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 (516Abfs.1 desReglements.)]
 zustreichen,wennnichtzutreffend.

 (517Abs.5 desReglements.]
 zustreichen,wennnichtzutreffend.

 BeidieserengerenWahlwurdeingleicherWeisewiebetdererstenAb-stimmungverfahren,mitderMaßgabe,daßjedeStimme,dieaufanderealsdie nochinderWahlverbliebenen(S5à)Personenabgegebenwurde,für

ungültigerklärtwurde.DasErgebniswar:
 DieZahlderAbstimmenden,diewenigstenseinegültige

Stimmeabgegebenhaben,betrug
 DieabsoluteMehrheitE16Abs.1desHeglemente)beträgtsomit....... DieGesamtzahlallerabgegebenenStimmenbetruge. vondiesensindfürungültigerklärtworden

 esbliebengültigeStimmen
 VondiesenhabenbeidieserengerenWahlerhalten:1.......... 2.#2-4e··r··4I"·I··(3.)e

..7,, ..7,, 11„

18 10 56. 3; 33.

 8Stimmen

aus1— #unNS

undder

 hiernachdiemeistenStimmenunddieabsoluteMehrheiterhaltenExar„so

 erzumWahlmann wurdesn)5zuasellscagewählterklärt.—a-hiernach-die-absolute-Stimmenmehrheit-alsWahlmännerzuwählenwaren(517Abs.5desReglements
diejenigenbeidenKandidaten,welchediehöchsteSerhaltenhaben (—nachdemzunächst,dazwischendenobenenanntenStimmen-

 sWahlvorstehersgezogeneLoszwischen
 äaälszuWahlmännerngewählterklärt,nämlich:aus
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 (§17Abs.3 desReglements.]

 —Da-auf+2Stimmenzahlgef
 zustreichen,wenn)Wahlvorstehers#gnichtzutreffend.den8S

allevier

eide1hl.-gestellten
allenwar,entschiedzwischenihnendasdurchdie ezogeneLos(§17Abs.3desReglements,wel

aus#...............
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BeidieserzweitenengerenWahlwurdeingleicherWeisewiebeidererstenverfahren,insbesondereauchjedeStimme,dieaufanderealsdiebeidennochzur

WahlstehendenPersonensiel,fürungültigerklärt.
DieZahldergültigAbstimmendenbetrug.... dieabsoluteMehrheit(516Abs.1desReglements)beträgtsomnmt... DieGesamtzahlallerabgegebenenStimmenbetrug vondiesensindfürungültigerklärtworden

 esbliebengültigeStimmen
VondiesenerhieltenbetdieijerzweitenengerenWahl:

 1.J 2.E

20;

 zustreichen,wenneszukeinerzweiten,

 engerenWahlkommt.20;

Ke##ne; 20.

 10Stimmen,

ausK.............10Stimmen.

S#1

#—# 9##Sd#tera#yfor#teeueieen-“

 (616Abs.1 desReglements.] (617Abf.3 desReglements.]

 .DahiernachStimmengleichheitbestand,entschieddasdurchdieHanddesWahlvorstehersgezogeneLos,welchesaufdenRfiel.

DieserwurdealszumWahlmanngewählterklärt.

AufBefragenerklärteer,daerimWahlterminanwesendwar,daßerdie

Wahlannähme,undunterschriebzumZeichendessenwiefolgt:

(UnterschriftdesGewählten):R
EILIITII
EIIEIIL
so uuoam uospjaa en

2

e
e

 Fhiernadch-bieerstenaaræWab—heitfüreinederzurWahlstehendenPersonenWahlmännerfür#2#—usftändedes--Ro#dlem.U#nder
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106 Die Verfassungsurkunde für den preußtschen Staat.

7.

Verordnung
über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und
Ordnung gefährdenden Mißbrauchs des Versamm-

lungs= und Vereinigungsrechts
vom 11. März 1850.

(Ergangen auf Grund der Artikel 29 und 30 der Verfassung. Eingeführt
in die neuen Landesteile durch Verordnung vom 25. Juni 1867 Artikel II,
in Lauenburg durch Gesetz vom 23. Juni 1876 § 10. — Bgl. auch

E. G. zum St. G. B. § 2, E G. zur St. P. O. § 6 Z. 2.)

§ 1.
Von allen Versammlungen, in welchen öffentliche Ange-

legenheiten erörtert und beraten werden sollen, hat der Unter-
uchmer mindestens vierund wanzig Stunden vor dem Beginne
der Versammlung, unter Angabe des Ortes und der Zeit der-selben, Anzeige bei der Ortspolizeibehörde zu machen. Diese
Behörde hat darüber sofort eine Bescheinigung zu erteilen.

Beginnt die Versammlung nicht spätestens eine Stunde
nach der in der Anzeige angegebenen Zeit, so ist die später
beginnende Versammlung als vorschriftsmäßig angezeigt nicht
anzusehen. Dasselbe gilt, wenn eine Versammlung die länger
als eine Stunde ausgesetzten Verhandlungen wieder aufnimmt.

Abs. 1. Ausnahme in § 3. — Wegen der Versammlungen unter
freiem Himmel pgl. 88 9 ff. — Erörterung politischer
Gegenstände: § 8. — Die Ortspolizeibehörde ist im
Geltungsbereiche der Kreisord nung der Amtsvorsteher. —
Strafbestimmung: § 12.

Wegen der kirchlichen und religiösen Vereine vgl. § 2 A. 3.

82.
Die Vorsteher von Vereinen, welche eine Einwirkung auf

öffentliche Angelegenheiten bezwecken, sind verpflichtet, Statuten
des Vereins und das Verzeichnis der Mitglieder binnen drei
Tagen nach Stiftung des Vereins, und jede Anderung der
Statuten oder der Vereinsmitglieder binnen drei Tagen, nach-
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dem sie eingetreten ist, der Oclgpoltzeibehirde zur Kenntnis-
nahme einzureichen, derselben auch auf Erfordern jede daraufbezügliche Auskunft zu erteilen. *“

ie Ortspolizeibehörde hat über die ersolgie Einreichungder Statuten und der Verzeichnisse, oder der Abänderung der-
selben, sofort eine Bescheinigung zu erteilen.

Die Bestimmungen dieses und des vorhergehenden Para-graphen beziehen sich nicht auf kirchliche und religiöse Vereine
und deren Versammlungen, wenn diese Vereine Korporations-
rechte haben.

Abs. 1. Strafbestimmung: § 13.

§ 3.
Wenn für die Versammlungen eines Vereines, welcher

eine Einwirkung auf öffentliche Angelegenheiten bezweckt, Zeit
und Ort statutenmäßig oder durch einen besonderen Beschluß
im voraus feststeht, und dieses wenigstens vierundzwanzig
Stunden vor der ersten Versammlung zur Kenntnis der Orts-
olizeibehörde gebracht worden ist, so bedarf es einer besonderen
nzeige, wie sie der § 1 erfordert, für die einzelnen Versamm-

lungen nicht.
Vgl. § 5.

84.
Die Ortspolizeibehörde ist befugt, in jede Versammlung,

in welcher öffentliche Lunglchenhe erörtert oder beratenwerden sollen, einen oder zwei Polizeibeamte oder eine oder

zwei andere Personen als Abgeordnete zu #en,Die Abgeordneten dürfen, wenn sie Polizeibeamte sind,
nur in ihrer Dienstkleidung oder unter ausdrücklicher Kund-
gebung ihrer dienstlichen Eigenschaft erscheinen. Sind sie nicht

saeremn so müssen sie durch besondere Abzeichen erkenn-
ar sein.

Den Abgeordneten muß ein angemessener Platz einge-
räumt, ihnen auch auf Erfordern durch den Vorsitzenden Aus-
kunft über die Person der Redner gegeben werden.

Strafbestimmung: §14.

85.
DieAbgeordneten der Polizeibehörde sind, vorbehaltlich desgegen die Beteiligten gesetzlich einzuleitenden Strafverfahrens,
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besugt, sofort jede Versammlung aufzulösen, bezüglich deren
die Bes heinigung der erfolgten Anzeige (88 1 und 3) nichtvorgelegt werden kann. Ein Gleiches gilt, wenn in der Ver-
sammlung Ant äge oder Vorschläge erörtert werden, die eine
Aufforderung oder Anreizung zu strafbaren Handlungen ent-
halten; oder wenn in der Versammlung Bewaffnete erscheinen,
die der Aufforderung des Abgeordneten der Obrigkeit entgegen,
nicht entfernt werden.

Vgl. §§ 7, 8 A. 3. — Vgl. St. G. BV. ös§s 110, 111.

86.
Sobald ein Abgeordneter der Polizeibehörde die Versamm-

lung für aufgelöst erklärt hat, sind alle Anwesenden verpflich-
tet, sich sofort zu entfernen. Diese Erklärung kann nötigen-
falls durch die bewaffnete Macht zur Ausführung gebracht
werden.

Strafbestimmung: § 16.
87.

Niemand darf in einer Versammlung bewaffnet erscheinen,mit Ausnahme der im Dienstebefindlichen Polizeibeamten.
Vgl. § 5. — Strafbestimmung: §§P 18, 19.

88.
Für Vereine, welche bezwecken, politische Gegenstände in

Versammlungen zu erörtern, gelten außer vorstehenden Be—
stimmungen nachstehende Beschränkungen:

a) sie dürfen keine Frauenspersonen, Schüler und Lehrlinge
als Mitglieder aufnehmen;

b) sie dürfen nicht mit anderen Vereinen gleicher Art zu
gemeinsamen Zwecken in Verbindung treten, insbesondere
nicht duch Komitees, Ausschüsse, Zentralorgane oder
anliche Einrichtungen oder durch gegenseitigen Schrift-wechsel.

Werden diese Beschränkungen überschritten, so ist die Orts-polizeibehörde berechtigt, vorschaleich des gegen die Beteiligten
einzuleitenden Strafverfahrens, den Verein bis zur ergehenden
richterlichen Entscheidung (8 16) zu schließen.

Frauenspersonen, Schüler und Lehrlingedürfen den Ver-sammlungen und Sitzungen solcher politishen ereine nicht
beiwohnen. Werden dieselben auf die Aufforderung des an-
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wesenden Abgeordneten der Obrigkeit nicht entfernt, so ist
Grund zur Auflösung der Versammlung oder der Sitzung
(88 5, 60) vorhanden.

Ausnahme in § 21 A. 2. — Strafbestimmung: § 16. — V9gl.
jetzt das Reichsgesetz, betr. das Vereinswesen, vom 11. Dezember 1899.

.. §9.

Offentliche Vexjatnmlmsen unter freiem Himmel bedürfender vorgängigen schriftlichen Genehmigung der Ortspolizeibehörde.
Die Genehmigung ist von dem Unternehmer, Vorsteher,Ordner oder Leiter derselben mindestens achtundvierzig Stun-

den vor der Zusammenkunft nachzusuchen, und darf nur ver-
sagt werden, wenn aus Abhaltung der Versammlung Gefahr
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu befürchten ist.

Soll die Versammlung auf öffentlichen Plätzen, in Städten
und Ortschaften, oder auföfent ichen Straßen stattfinden, sohat die Ortspolizeibehörde bei Erteilung der Erlaubnis auch
alle dem Verkehr schuldige Rücksichten zu beachten. Im übri-
gen finden auf solche Versammlungen die Bestimmungen der
88§ 1, 4, 5, 6 und 7 Amvendung.

Strafbestimmung: §9 17.

8 10.
Den in dem vorhergehenden Paragraphen erwähnten Ver—

sammlungen werden öffentliche Aufzüge in Städten und Ort—
schaften oder auf öffentlichen Straßen gleichgestellt. Bei Ein-

geh der Genehmigung ist der beabsich igte Weg anzugeben.Gewöhnliche Leichenbegängnisse, sowie Züge der Hochzeits-Ver-
sammlungen, wo diese hergebracht sind, kirchliche Prozessionen,
Wallfahrten und Bittgänge, wenn sie in der hergebrachten
Art stattfinden, bedürfen einer vorgängigen Genehmigung und
selbst einer Anzeige nicht.

Strafbestimmung: § 17.

§ 11.
Innerhalb zweier Meilen von dem Orte der jedesmaligen

Residenz des Königs, oder von dem Orte des Sitzes beider
Kammern dürfen Volksversammlungen unter freiem Himmel von
der Ortspolizeibehörde nicht gestattet werden. Das letztere Ver-
bot besteht nur für die Dauer der Sitzungsperiode der Kammern.

Strafbestimmung: § 17.
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8 12.
Wenn eine Versammlung ohne die im §1 vorgeschriebene

Anzeige stattgefunden hat, so trifft den Unternehmer eine Geld-
buße von fünf bis fünfzig Talern oder Gefängnisstrafe vonacht Tagen bis zu sechs Pochen. Derjenige, der den Platz
dazu eingeräumt bat, und jeder, welcher in der Versammlungals Vorsteher, Ordner, Leiter oder Redner aufgetreten ist, hat
eine Geldbuße von flnf bis fünfzig Talern verwirkt.

Statt der Gefängnisstrafe ist jetzt auf Haft zu erkennen. —
Wegen der Strafumwandlung vgl. St. G. B. 8§5 28, 29.

13.
Wenn, der Vorschrift des § 2 entgegen, die Statuten

eines Vereins oder das Verzeichnis der Mitglieder, oder die
eingetretenen Anderungen in der bestimmten Frist zur Kennt-
nis der Ortspolizeibehörde nicht gebracht worden sind, oder
wenn eine von der Ortspolizeibehörde erforderte Auskunft nicht
erteilt worden ist, so wird jeder Vorsteher des Vereins mit
Geldbuße von fünf bis fünfzig Talern bestraft, insosern er
nicht nachweisen kann, daß die Anzeige oder die Einreichung
des Verzeichnisses ganz ohne sein Verschulden unterblieben ist.
Dieser Strafe tritt eine Gefängnisstrafe von acht Tagen bis
sechs Wochen hinzu, wenn die Vorsteher wissentlich unrichtige
Statuten oder Verzeichnisse eingereicht, oder wissentlich unrich-
tige Auskunft erteilt haben.

Wegen Strafumwandlung pgl. St. G. B. 8§ 28, 29. — Statt
Gefängnis jetzt: Haft.

8 14.
Wenn in einer Versammlung, der Vorschrift des § 4 ent-

gegen, den Abgeordneten der Ortspolizeibehörde der Zutritt
oder die Einräumung eines angemessenen Platzes verweigert
worden ist, so trifft den Unternehmer und jeden, welcher in
der Versammlung als Vorsteher, Ordner oder Leiter aufge-
treten ist, Geldbuße von zehn bis einhund rt Talern oder
Gefängnis von vierzehn Tagen bis zu sechs Monaten. Die-
selbe * hat der Vorsitzende verwirkt, wenn er sich wei-

ert, den Abgeordneten der Polizeibehörde Auskunft über diePeron der Redner zu geben, oder wenn er wissentlich unrich-
tige Auskunft erteilt.
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8 15.
Wer sich nicht sofort entfernt, nachdem der Abgeordneteder Ortspoli elbhürde die Versammlung für ausgeläst erklärt

hat (8§ 5, 6, 8), wird mit Geldbuße von fünf bis zufünfigalern oder mit Gefängnis von acht Tagen bis zu drei Mo-
naten bestraft.

 16.
Wenn ein politischer Verein die in § 8 zu a und b ge-

zogenen Beschränkungen überschreitet, so haben Vorsteher, Ord-
ner und Leiter, die diesen Bestimmungen entgegen gehandelt
haben, eine Geldbuße von fünf bis fünfzig Talern oder Ge-
fängnis von acht Tagen bis zu drei Monaten verwirkt. Der
Richter kann außerdem nach der Schwere der Umstände auf
Schließung des Vereins erkennen. Auf diese Schließunmuß erkannt werden, wenn Vorsteher, Ordner oder Leiter sch
wiederholt strafbar gemacht haben.

Wer sich bei einem auch nur vorläufig (§ 8) geschlossenen
politischen Vereine als Mitglied ferner beteiligt, wird mit Geld-
strafe von fünf bis zu fünfzig Talern oder Gefängnisstrafe von
acht Tagen bis zu drei Monaten belegt.

Wer der Vorschrift des § 8 aentgegen sich als Mitglied
aufnehmen läßt, hat eine Geldbuße von fünf bis zu fünfzig
Talern verwirkt.

Wenn die Polizeibehörde einen politischen Verein vorläufig
geschlossen hat (8 8), so ist sie gehalten, binnen achtundvierzig
Stunden nach der Schließung davon und von den Gesetz-

widrigkeiten, welche zur Schließung Anlaß gegeben haben, derStaatsanwaltschaft Anzeige zu machen. Findet die Staats-
amwaltschaft die angeblichen Gesetzwidrigkeiten nicht geeignet,eine Anklage darauf zu gründen, so hat die Orspoli beherde
auf die ihr durch die Staatsanwaltschaft binnen weiteren acht
Tagen zu erteilende Nachricht die Schließung des Vereins auf-
zuhhben. Anderenfalls muß die Staatsanwaltschaft ebenfallsinnen acht Tagen entweder die Anklage erheben oder binnen
gleicher Frist die Voruntersuchung beantragen. Alsdann ist
vom Gerchte sofort Beschluß darüber zu fassen, ob die vor-läufige Schließung des Vereins bis zum Erkenntnisse in der
Hauptsache fortdauern soll.

Abs. 3. Umwandlung der Geldstrafe: St. G. B. §8 28, 29.



112 Die Verfassungsurkunde für den preußischen Staat.

§ 17.
Wer an einem Aufzuge oder an einer Versammlung unter

freiem Himmel teilnimmt, zu welcher die nach dem gegen-
wärtigen Gesetze ersorderliche Genehmigung nicht erteilt ist,
wird mit einer Geldbuße von einem bis fünf Talern bestraft.

Wer zu einer solchen Versammlung oder zu einem solchen
Aupßzuge vor Eingang der obrigkeitlichen Erlaubnis auffordert
oder auffordern läßt, oder darin als Ordner, Leiter oder
Redner tätig ist, wird mit Geldbuße von fünf bis fünfzig
Talern oder mit Gefängnis von acht Tagen bis zu drei
Monaten bestraft.

Diese Strafen sind jederzeit verwirkt, wenn die Versamm-
lung oder der Aufzug in Städten und Ortschaften oder auf
öffentlichen Straßen, oder wenn eine Volksversammlung in
den Fällen des ge stattgefunden hat. In allen anderenFällen sind die Teilnehmer und selbst diejenigen, welche als
Redner aufgetreten sind, nur dann strasbar, wenn die Ver-
sagung der Genehmigung oder das nachträgliche Verbot vor-
her öffentlich oder den Teilnehmern besonders bekannt gemacht
war. Wird die Nichtgenehnigung oder das Verbot währendder Versammlung oder während des Aufzuges selbst bekannt
gemacht, so kann sich wegen seiner späteren Beteiligung nie-
mand mit Unkenntnis der Nichtgenehmigung oder des Ver-
botes entschuldigen.

Abs. 1. Umwandlung der Geldstrafe: St. G. B. ö#§ 28, 29.

§ 18.
Wer gegen das Verbot des § 7 in einer Versammlung

bewaffnet erscheint, wird mit Gefängnis von vierzehn Tagen
bis zu sechs Monaten bestraft.

8 19.
Wer auffordert, in einer Versammlung mit Waffen zu

erscheinen, oder die Aufforderung hierzu verbreiten läßt, oder
in einer Versammlung Waffen austeilt, wird mit Gefängnis
von sechs Wochen bis zu einem Jahre bestraft.

Vgl. St. G. B. 8 127.
8 20

Die in dieser Verordnung mit Strafe bedrohten Hand-
lungen sind, unbeschadet der Zuständigkeit der Schwurgerichte
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in Ansehung der in Versammlungen begangenen politischen
Vergehen, von der Kompetenz der Schwurgerichte ausgeschlossen,
selbst wenn sie durch die Presse begangen sind.

Die Bestimmung des § 20 ist jetzt bedentungslos.

g 21.
Auf die durch das Gesetz oder die gesetzlichen Autoritäten

angeordneten Versammlungen, und die Versammlungen der
Mitglieder beider Kammern während der Dauer der Sitzungs-
betio e finden die vorstehenden Bestimmungen keine Anwen-

ung.
Wahlvereine unterliegen den Beschränkungen des §8 nicht.
Jglsauch Wahlgeses für den deutschen Reichstag vom 31. Mai

g 22.
Zuwiderhandlung gegen die Vorschrift des Artikels 38

der Verfassungsurkunde vom 31. Januar 1850, welcher also
lautet:

„Die bewaffnete Macht darf weder in, noch außer dem
Dienste beratschlagen, oder sich anders, als auf Befehl
versammeln. Versammlungen und Vereine der Landwehr
ur Beratung militärischer Einrichtungen, Befehle und
nordnungen sind auch dann, wenndieselbe nicht zusam-

menberufen ist, untersagt“
wird nach den Bestimmungen des § 125 des ersten Teiles
des Militärstrafgesetzbuches bestraft.

Jetzt gilt das Militärstrafgesetzbuch für das Deutsche Reich vom
20. Juni 1872; vgl. § 101, 113.

§ 23.

Eegenwärtiges Gesetz tritt an die Stelle der Verordnungvom 29. Juni 1849 (Gesetzsammlung S. 221—225).
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8.

Gesetz
über den Belagerungszustand

vom 4. Juni 1851.
(Das Gesetz gilt nicht nur für den Umfang der ganzen preußischen

Monarchie, sondern auch im Deutschen Reiche: Art. 68 der R. V.)

§ 1.
Für den Fall eines Krieges ist in den von dem Feinde

bedrohten oder teilweise schon besetzten Provinzen jeder Festungs-
kommandant befugt, die ihm anvertraute ui mit ihrem
Nayonbezirke, der kommandierende General aber den Bezirk
des Armeekorps oder einzelne Teile desselben zum Zweck der
Verteidigung in Belagerungszustand zu erklären.

82.
Auch für den Fall eines Aufruhrs kann, bei dringender

Geahr für die öffentliche Sicherheit, der Belagerungszustandsowohl in Kriegs= als in Friedenszeiten erklärt werden.
Die Erklärung des Belagerungszustandes geht alsdann

vom Staatsministerium aus, kann aber provisorisch und vor-
behaltlich der sofortigen Bestätigung oder Beseitigung durch
dasselbe, in dringenden Fällen, rücksichtlich einzelner Orte und
Distrikte, durch den obersten Militärbefehlshaber in denselben,
auf den Antrag des Verwaltungschefs des Regierungsbezirks,
aasen aber Gesahr im Verzuge ist, auch ohne diesen Antragerfolgen.

In Festungen geht die provisorische Erklärung des Be-
lagerungszustandes von dem Festungskommandanten aus.

Aufruhr: St. G. B. 9 115.

§ 3.
Die Erklärung des Belagerungszustandes ist bei Trom-

melschlag oder Trompetenschall zu verkünden, und außerdem
durch Mitteilung an die Gemeindebehörde, durch Anschlag an
öffentlichen Plätzen und durch öffentliche Blätter ohne Vechugzur allgemeinen Kenutnis zu bringen. — Die Aufhebung des
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Belagerungszustandes wird durch Anzeige an die Gemeinde-behörde und durch die öffentlichen Blätter zur allgemeinen
Kenntnis gebracht.

84.
Mit der Bekanntmachung der Erllirung des Belagerungs-zustandes geht die vollziehende Gewalt an die Militärbefehls-

haber über. Die Zivilverwaltungs= und Gemeindebehördenaben den Anordnungen und Musrägen der Militärbefehls-
haber Folge zu leisten.

Für ihre Anordnungen sind die betreffenden Militärbefehls-
haber persönlich verantwortlich.

85.
Wird bei Erklärung des Belagerungszustandes für erforder-

lich erachtet, die Artikel 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30 und 36
der Verfassungsurkunde, oder einzelne derselben, zeit= und
distriktweise außer Kraft zu setzen, so müssen die Bestimmungen
darüber ausdrücklich in die Bekanntmachung über die Erklä-
rung des Belagerungszustandes aufgenommen, oder in einer
besonderen, unter der nämlichen Form (§ 3) bekannt zu
machenden Verordnung verkündet werden.

Die Suspension der erwähnten Artikel oder eines derselben
ist nur für den Bezirk zulässig, der in Belagerungszustand er-
klärt ist, und nur für die Dauer des Belagerungszustandes.

Vgl. Reichspreßgesetz § 30 A. 1.

86.
Die Militärpersonen stehen während des Belagerungs-

zustandes unter den Gesetzen, welche für den Kriegszustand
erteilt sind.— Auch finden auf dieselben die §§ 8 und 9
dieser Verordnung Anwendung.

§ 7.
In den, in Belagerungszustand erklärten Orten oder Di-

strikten hat der Befehlshaber der Besatzung (in den Festungen
der Kommandant,) die höhere Militärgerichtsbarkeit über sämt-
liche zur Besatzung gehörende Militärpersonen.Auch steht ihm das Recht zu, die wider diese Personen
ergehenden kriegsrechtlichen Erkenntuisse zu bestätigen. Aus-
genommen hiervon sind nur in Friedenszeiten die Todes-
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urteile; diese unterliegen der Bestätigung des kommandierenden
Generals der Provinz.

Hinsichtlich der Ausübung der niederen Gerichtsbarkeit ver-
bleibt es bei den Vorschriften des Militärstrafgesetzbuches.

88.
Wer in einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder

Distrikte der vorsätzlichen Brandstiftung, der vorsätzlichen Ver-
ursachung einer Überschwemmung, oder des Angriffs oder des
Widerstandes gegen die bewaffnete Macht oder Abgeordnete
der Zivil= oder Militärbehörde in offener Gewalt und mit
Waffen oder gefährlichen Werkzeugen versehen sich schuldig
macht, wird mit dem Tode bestraft.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann, statt der
Todesstrafe, auf zehn= bis zwanzigjährige Zuchthausstrafe er-
kannt werden.

Vgl. E. G. zum St. G. B. § 4 und St. G. B. 88 81, 88, 90, 307,
311, 312, 315, 322, 323 und 324.

§ 9.
Wer in einem in Belagerungszustand erklärten Orte oder

Distrikte
a) in Beziehung auf die Zahl, die Marschrichtung oder

angeblichen Siege der Feinde oder Aufrührer wissent-lich falsche Gerüchte ausstreut oder verbreitet, welche ge-
eignet sind, die Zivil= oder Militärbehörden hinsichtlich
ihrer Maßregeln irre zu führen, oder

b) ein bei Erklärung des Belagerungszustandes oder wäh-
rend desselben vom Militärbefehlshaber im Interesse
der öffentlichen Sicherheit erlassenes Verbot übertritt,
oder zu solcher Ubertretung auffordert oder anreizt, oder

c) zu dem Verbrechen des Aufruhrs, der tätlichen Wider-
setzlichkeit, der Befreiung eines Gefangenen, oder zu
anderen § 8 vorgesehenen Verbrechen, wenn auch ohne
Erfolg, auffordert oder anreizt, oder

d) Personen des Soldatenstandes zu Verbrechen gegen die
Subordination oder Vergehungen gegen die militärische
Zucht und Ordnung zu verleiten sucht,

soll, wenn die bestehenden Gesetze keine höhere Freiheitsstrafe
bestimmen, mit Gefängnis bis zu einem Jahre bestraft werden.

Vgl. besonders St. G. B. 88 89, 110 ff.
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8 10.
Wird unter Suspension des Artikels 7 der Verfassungs-

urkunde zur Anordnung von Kriegsgerichten geschritten, so
echürt vor dieselben die Untersuchung und Aburteilung dererbrechen des Hochverrats, des Landesverrats, des Mordes,

des Aufruhrs, der tätlichen Widersetzung, der Zerstörung vonEisenbahnen und Telegraphen, der Befreiung von Gefangenen,
der Meuterei, des Raubes, der Plünderung, der Erpressung,
der Verleitung der Soldaten jur Untreue, und der in den§§ 8 und 9 mit Strafe bedrohten Verbrechen und Vergehen,
insofern alle genannten Verbrechen und Vergehen nach derErklärung und Bekanntmachung des Belagerungszustandes

begangen oder fortgesetzte Verbrechen sind.[Absatz 2 hat durch Erlaß des preußischen St. G. B. seine
Geltung verloren.)

Ist die Suspension des Artikels 7 der Verfassungsurkunde
nicht vom Staatsministerium erklärt, so bleibt in Friedens-
eiten bei den von dem Krigsgerichte eingeleiteten Unter-suchungen die Vollstreckung des Urteils ausgesetzt, bis die

Suspension vom Staatsministerium genehmigt ist.
8 11.

Die Kriegsgerichte bestehen aus fünf Mitgliedern, unter
denen zwei von dem Vorstande des Zivilgerichtes des Ortes
zu bezeichnende Zivilbeamte, und drei von dem Militärbefehls-
haber, welcher am Orte den Befehl führt, zu ernennende Offi-
ziere sein müssen. Die Offiziere sollen mindestens Hauptmanns-rang haben; fehlt es an fltzieren dieses höheren Ranges, so
ist die Zahl aus Offizieren des nächsten Grades zu ergänzen.

Sofern in einer vom Feinde eingeschlossenen Festung die
erforderliche Zahl von richterlichen Zivilbeamten nicht vorhan-
den ist, soll dieselbe von dem kommandierenden Militärbefehls-
haber aus den Mitgliedern der Gemeindevertretung ergänztwerden. Ist kein richterlicher Zivilbeamter in der St

vorhinden so ist stets ein Anditeur Zivilmitglied des Kriegs-gerichts.
Die Zahl der Kriegsgerichte richtet sich, wenn eine ganze

Provinz oder ein Teil derselben in Belagerungszustand er-klärt ist, nach dem Bedürfnis, und denGrlichtossuenge eines
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jeden dieser Gerichte bestimmt in derartigen Fällen der kom—
mandierende General.

§ 12.
Den Vorsitz in den Sitzungen der Kriegsgerichte führt ein

richterlicher Beamter.
Von dem Vorsitzenden werden, bevor das Gericht seine

Geschäfte beginnt, die zu Mitgliedern desselben bestimmten
Offiziere und eintretendenfalls diejenigen Zivilmitglieder, welche
dem Richterstande nicht angehören, dahin vereidigt,

daß sie die Obliegenheiten des ihnen übertragenen Nichter-amtes mitGevigeenhaftigkeit und Unnparteilichkeit, den Ge-
setzen gemäß, erfüllen wollen.

Der Militärbefehlshaber, welcher die dem Offizierstande
angehörigen Mitglieder des Kriegsgerichts ernennt, beauftragt
als Berichterstatter einen Auditeur, oder in dessen Ermanglung
einen Offizier. Dem Berichterstatter liegt ob, über die An-
wendung undHandhabung des Gesetzes zu wachen, und durchAnträge die Ermittlung der Wahrheit zu fördern. Stimm-

recht " derselbe nicht.
Als Gerichtsschreiber wird zur Führung des Protokolls ein

von dem Vorsitzenden des Kriegsgerichts zu bezeichnender und von
ihm zu vereidigender Beamter der Zivilverwaltung zugezogen.

§ 13.
Für das Verfahren vor den Kriegsgerichten gelten folgende

Bestimmungen: «

1) Das Verfahren ist mündlich und öffentlich; dieOffent=
lichkeit kann vom Kriegsgerichte durch einen öffentlich zu
verkündigenden Beschluß ausgeschlossen werden, wenn
es dies aus Gründen des öffentlichen Wohls für an-

gemesen erachtet.2) Der Beschuldigte kann sich eines Verteidigers bedienen.
– esildh er keinen Verteidiger, so muß ihm eins alcher
von Amts wegen von dem Vorsitzenden des Gerichts
bestellt werden, insofern es sich um solche Verbrechen
oderBergehen handelt, bei welchen nach dem allgemeinenStrafrecht eine höhere Strafe, als Gefängnis bis zu
einem Jahre, eintritt.

3) DerBerichterstatter trägt in Anwesenheit des Beschul-
digten die demselben zur Last gelegte Tatsache vor.
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Der Beschuwdigte wird aufgefordert, sich darüber zuerklären, demnächst wird zur Erhebung der anderweiten
Beweismittel geschritten. »

Sodann wird dem Berichterstatter zur Außerung über
die Resultate der Vernehmungen und die Anwendung
des Gesetzes, und zuletzt dem Beschuldigten und seinem
Verteidiger das Wort gestattet.

Das Urteil wird bei sofortiger nicht öffentlicher Be-
ratung des Gerichts nach Stimmenmehrheit gefaßt und
unmittelbar darauf dem Beschuldigten verkündigt.

4) Das Gericht erkennt auf die gesetzliche Strafe, oder auf

Fäisrechung, oder Verweisung an den ordentlichenichter.
Der Freigesprochene wird sofort der Haft entlassen.

Die Verweisung an den ordentlichen Richter findet statt,
wenn das Kriegsgericht ch für nicht kompetent erachtet;es erläßt in diesem Falle über die Fortdauer oder Auf-
Hbung der Haft im Urteile zugleich besondere Ver-ügung.

5) Das Urteil, welches den Tag der Verhandlung, die
Namen der Richter, die summarische Erklärung des Be-
schuldigten über die ihm vorgehaltene Beschuldigung,
die Envähnung der Beweisaufnahme und die Entschei-
dung über die Tatfrage und den Rechtspunkt, sowie
das Gesetz, auf welches das Urteil begründet ist, ent-
halten muß, wird von den jämtlichen Richtern unddem Gerichtsschreiber unterzeichnet.

6) Gegen die Urteile des Kriegsgerichts findet kein Rechts-
mittel statt. Die anf Todesstrafe lautenden Erkenntnisse
unterliegen jedoch der Bestätigung des im § 7 bezeichneten
Militärbefehlshabers, und zwar in Friedenszeiten der Be-
stätigung des kommandierenden Generals der Provinz.

7) Alle Strafen, mit Ausnahme der Todesstrafe, werden
binnen 24 Stunden nach der Verkündigung des Er-
kenntnisses, Todesstrafen binnen gleicher Frist, nach
Bekanntmachung der erfolgten Bestätigung an den An-

Feschuldigten zum Vollzug gebracht.8) Die Todesstrafe wird durch Erschießen vollstreckt. Sind
Erkenntnisse, welche auf Todesstrafe lauten, bei Auf-
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hebung des Belagerungszustandes noch nicht vollzogen,so wird diese Strafe von den ordentlichen Gerichten in
diejenige Strafe umgewandelt, welche, abgesehen von
dem Belagerungszustande, die gesetzliche Folge der von
dem Kriegsgerichte als enviesen angenommenen Tat

gewesen sein würde.
§ 14.

Die Wirksamkeit der Kriegsgerichte hört mit der Beendigung
des Belagerungszustandes auf.

 15.
Nach aufgehobenem Belagerungszustande werden alle vom

Kriegsgerichte erlassenen Urteile samt Belagstücken und dazu
gehörenden Verhandlungen, sowie die noch schwebenden Unter-
suchungssachen an die ordentlichen Gerichte abgegeben; diese
haben in den von dem Kriegsgerichte noch nicht abgeurtelten
Sachen nach den ordentlichen Strafgesetzen, und nur in den
Fällen des § 9 nach den in diesem getroffenen Strafbestim-
mungen zu erkennen.

8 16.
Auch wenn der Belagerungszustand nicht erklärt ist, können

im Falle des Krieges oder Aufruhrs, bei dringender Gefahr für
die bffentliche Sicherheit die Artikel 5, 6, 27, 28, 29, 30 und
36 der Verfassungsurkunde oder einzelne derselben vom Staats-
ministerium zeit= und distriktweise außer Kraft gesetzt werden.

» §17.

Uber die Erklärung des Belagerungszustandes, sowie über
jede, sei es neben derselben (§ 5) oder in dem Falle des § 16
erfolgte Suspension auch nur eines der §§ 5 und 16 genannten
Artikel der Verfassungsurkunde, muß den Kammern sofort, be-
ziehungsweise bei ihrem nächsten Zusammentreten, Rechenschaft
gegeben werden.

8 18.
Alle diesem Gesetze entgegenstehenden Vorschriften werden

aufgehoben.
Das gegenwärtige Gesetz tritt an die Stelle der Verord—

nung vom 10. Mai 1849 und der Deklaration vom 4. Juli
1849 (Gesetzsammlung Seite 165 und 250).
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Die Zahlen ohne Zusatz bezeichnen die Artikel der Verfassung, die
römischen Zahlen die einzelnen im Anhange gebrachten Gesetze und
Verordnungen und die Bahlen dahinter die 88 derselben: A., Abs. —

Absatz, S. —Seite, Z. = Zahl.

A.
Abänderung der Grenzen der Monarchie 2, der Verfassung 107.
Abgaben für Ausübung der richterlichen Gewalt, Aufhebung 42 Z. 1;

Erhebung von Abgaben 100, Forterhebung früherer 109.Abgeordnete, Zahl 69; Wahl 72, III. 27, VI. 23 ff.; Wählbarkeit 74,III. 29; freie nahh 84; Diäten und Reisekosten 85;
Erklärung Über Annahme der Wahl in. 31, VI. 30.

Abgeordnetenhaus 62; Zahl der Mitglieder 69, Wahl derselben 72,
II. 27, VI. 23 ffK. Legislaturpertode 73; Legittmationsprüfung

der Bitzlieder 78; Beschlußfassung 80; Verordnung Üüber dieahl I
Ablehnung der Wahl III. 31, VI. 30.
Abolitionsrecht des Königs 49 A. 3.
Abstimmung in der Kammer, Unverantwortlichkeit 84; über Verfas-

sungsänderungen 107.
Abteilungen der Urwähler 71, III. 10, 12, 14, 16, V. 1, VI. 5, 8, 14.
Abteirungeristen, Mfstellung und Auslegung III. 10, 12, 16, V. 4,

" - * * 15

Abzugsgelder, Unzulässigkeit der Erhebung 11 A. 2.
Adressen an den König seitens der Kammer 81; an die Kammer 81

A. 2 und 3.
Agnat, nächster, als Regent 56.
Agnatische Linealfolge 53.
Alter für das aktive Wahlrecht 70, III. 8, für das passive 74, III. 29,

für die Mitgliedschaft im Herrenhause I. 7.
Amter, öffentliche, allgemeine Zugänglichkeit 4.
Amtsbefugnisse, überschreltung 97.
Amtsentsetzung der Richter 87, der Staatsbeamten 98.
Amtshandlungen von Beamten, gerichtliche Verfolgung 97.
Amtssuspension der Richter 87.
Anklage der Minister wegen ihrer Amtshandlungen 49 A. 2, wegen

Verfassungsverletzung 61.
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Anleihen für die Staatskasse 103.Antrag einer Kammer auf Begnadigung eines Ministers 49 A. 2.
Anzeigepflicht bei öffentlichen Versammlungen VII. 1, 3, 12.
Armenunterstlitzung, öffentliche, schließt das Wahlrecht aus III. 8.
Auditeur als Mitglied des Kriegsgerich 3 VIII. 11, als Berichterstatter

VIII. 12.
Aufhebung besonderer Rechte durch die Verfassung 42; des Belage-

rungszustandes VIII. 3, 15.
Auflösung der Kammern 51, 75, 77 A. 3, III. 18; öffentlicher Ver-

sammlungen VII. 5, 6, 8, 15.
Anfnahme von Anleihen 103.
Anfrechterhaltuug der öffentlichen Sicherheit 63.
Aufruhr, Außerkraftsetzung der Verfassung 111, VIII. 16; Erklärung

des Belagerungszustandes VIII. 2; strafbare Anfforderung dazu
während des Belagerungszustandes VIII. 9.

Aufsicht des Staats über Unterrichtsanstalten 23.
Anfzüge, öffentliche VII. 10, 17.
Ansführungsverordnungen, Erlaß durch den König 45.
Anslegung der Urwählerlisten III. 15, VI. 4, 21, der Abteilungslisten

III. 16, VI. 9, 21, der Verzeichnisse der Wahlmänner VI. 24.
Ausnahmegerichte, Unzulässigkeit 7.
Ansschließung der Offentlichkeit der Gerichtsverhandlungen 93; vor dem

Kriegsgericht VIII. 13.
Ansträgalgerichte 4.
Anslübung der Staatsbürgerrechte 3.
Answanderungsfreiheit 11.
Außerkraftsetzung von Verfassungsbestimmungen 111, während des Be-

lagerungszustandes VIII. 5.
Außerordentliche Kommissionen, Aufhebung 7.
Anszeichnungen, Verleihung 50.

B.
Bayrische Landesteile, Einverleibung 2.
Beamte bedürfen keines Urlaubs zum Eintritt in die Kammer 78

A. 2; gerichtliche Verfolgung wegen Amtsdelikte 97; Disziplinie-
rung 87, 98. »

Befähignng zu öffentlichen Ämtern 4, zur Unterrichtserteilung 22, zum
Richteramt 90.

Beförderung als Grund des Mandatsverlusts 78.
Begnadigungsrecht des Königs 49.
Behördeu zur Schulaufsicht 23; Petitionsrecht 32; haben die Rechts-

gültigkeit königlicher Verordnungen nicht zu prüfen 106 A. 2.
Beisitzer bei der Urwahl III. 20, VI. 12, 13, bei der Abgeordneten-

wahl III. 30, VI. 26.
Bekanntmachung von Gesetzen und Verordnungen 106; der Auslegung

der Urwählerlisten III. 15, VI. 4, des Wahlmännerverzeichnisses
n4 der Erklärung und Aufhebung des BelagerungszustandesWVIII. 3, 4, 5.
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Belenutnis, religiöses, Freiheit desselben 12.
Belagernngszustaud 1115 Gesetz darüber VIII.
Berichterstatter beim Kriegsgericht VIII. 12, 13.
Bernfung der Kammern 51, 76, bei der Regentschaft 56, 57; gleich-

zeitige beider 77 A. 2; zu Mitgliedern des Herrenhauses I. 3.
Bescheinigung der Ortspolizeibehörde in Vereins= und Versammlungs-

angelegenheiten VII. 1—3, 5.
Beschlagnahme von Briefen und Papieren 6.
Beschlußfähigkeit der Kammern 80.
Beschränkungen des Grundeigentums 9.

Bestätigungsrecht der Wwiegsgrrichtlichen Urteile während des Belage-rungszustandes VIII. 1

Bestechung, Anklage der ½ S Gwegen 61.
Bewaffnete Macht s. MBezirkssteuer beim hbh V. 1, VI. 3.
Bezirksverbände 105.
Bildungswesen 21—26.
Bittschriften an die Kammern 81 A. 2.
Brandstiftung während des Belagerungszustandes VIII. 8.
Briefe, Beschlagnahme 6.
Briefgeheimnis, Unverletzlichkett 33.
Bürgerliche Ehrenrechte, Besitz 74, I. 7, III. 8, 29.
Bürgerwehr, Errichtung 105 Z. 3.

C. (s. auch K. und Z.)
Christliche Religion als Grundlage der Staatseinrichtungen 14.

D.
Decharge s. Entlastung.
Diäten der Abgeordneten 85.
Dienstbehörde, vorgesetzte, bei Inanspruchnahme von Beamien 97.
Disziplinarbestimmungen für das Militär 37, 39.
Disziplinarverfahren gegen richterliche Beamte 87, desgleichen gegen

nicht richterliche 98.
Domänen zur Kronrente 59.

E.
Eheschließung 19.
Ehrenrechte s. Bürgerliche Ehrenrechte.
Eid des Königs auf die Verfassung 54 A. 2, des Regenten 58, der

Mitglieder der Kammern und der Staatsbeamten 108; der Mit-
Hleder des Kriegsgerichts während des Belagerungszustandes

Eigentum, Unverletzlichkeit 9, gesetzliche Beschränkungen 9.
Einbernfung des Landtags 76. — S. auch Berufung.
Einnahmen und Ausgaben des Staates 99.
Einspruch s. Reklamation.
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Einziehung des Vermögens 10.
Enugere Wahl III. 23, 30, VI. 11 A. 5, 17.
Entlastung der Staatsregierung hinsichtlich des Haushalts 104.
Entschädigung bei Beschränkung des Eigentums 9; ausgeschlossen bei

Aufhebung gewisser Rechte 42.
Erblichkeit der Krone 53, des Sitzes im Herrenhause 65—68, I. 1, 2.Erbuntertänigkeit, Aufhebung 42 Z. 2
Ergreifung auf frischer That 84 A. 2.
Erklärung des Belagerungszustandes VIII. 1, 2; Verkündung derselben

VIII. 3.
der Kammern 77.
eines Abgeordneten III. 18, eines Wahlmannes VI. 20, 21.

Kammer 65—68; s. auch Herrenhaus.
Recht der 53.

der Staatsbürgerrechte 3.
Erziehungsanstalten, Staatsaufsicht 23.
Etatsjahr 99.
Etatsüberschreitungen, nachträgliche Genehmigung 104.
Exemtionen, Aufhebung 42 Z. 1.

Festungskommandant, Erklärung des Belagerungszustandes VIII. 1, 2
A. 3; Militärgerichtsbarkeit VIII. 7.

Finanzgesetzentwurf, Vorlegung an das Abgeordnetenhaus 62 A. 3.
Finanzwesen 99—104.
Form der Bekanntmachung von Gesetzen und Verordnungen 106.
Forsten zur Kronrente 59.
Frankfurt a. M., Einverleibung 2.
Frauen als Mitglieder politischer Vereine VII. 8, 16.
Freiheit, persönliche, Gewährleistung 5; der Auswanderung, Beschräu-

kungen 11; des religiösen Bekenntnisses usw. 12, der Wissenschaft
und ihrer Lehre 20, des Unterrichts 22, der Meinungsäußerung 27.

Friedensschluß, Recht des Königs 48.
Fristwahl S. 55, 57, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 83.
Fürsten als erbliche Mitglieder des Herrenhauses I. 2.

G.
Garautieleistung durch den Staat 103.
Gebändestener beim Wahlrecht V. 4.
Gebühren, Erhebung auf Grund von Gesetzen 102.
Gefangenenbefreiung, Aufforderung dazu während des Belagerungs-

zustandes VIII. 9.
Gegenzeichnung der Minister 44.
Gehaltserhöhung als Grund des Mandatsverlustes 78 A. 3.
Geheime Sitzungen der Kammern 79.
Gemeinde, Beziehungen zur Volksschule 24 A. 3, 25; Vertretung und

Verwaltung 105; als Wahlbezirk III. 5, 6, 15.
Gemeindestener beim Wahlrecht V. 1.
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Gemeindevertretung 105.
Gemeindeverwaltungsbehörde, Bestimmung der Urwahlbezirke III. 6;

Aufstellung usw. der Urwählerlisten III. 15, VI. 1, 3, 4, desgleichen
der Abteilungslisten III. 16, VI. 6.

Gemeindewahlrecht 70.
Genehmigung der Kammern zu Notverordnungen 63, zu Etatsüber-

schreitungen 104; der Ortspoltzeibehörde zu Versammlungen unter
freitem Himmel VII. 9, zu öffentlichen Aufzügen VII. 10; des
Staatsministeriums zur Suspension von Verfassingebestimmüngen
während des Belagerungszustandes VIII.Gerichte, Unabhängigkeit 86; tunden Glicce für preußische und
fremde Gebietsteile 87 a; Organisatton 89; besondere 91; Sffent-
lichkeit des Verfahrens 93; Kompetenz 96; Entscheidung überSchließung eines Vereins Vil. 16 A.

Gerichtsbarkeit, niedere, während des —t. VIII.
Gerichtshen Aufhebung der Rechte 42 Z. 2.
Gerichtshof, oberster, der Monarchie 61, 92, 116; besonderer für Ab-

urteilung des Hochverrats 95, für Entscheidung der Kompetenz-
96

beim Kriegsgericht VIII. 12.
Sffentlichkeit 93.

der Kammern 78, 80, 84.
Präsentationsrecht I. 4.
94, VII. 20.

Erlangung von Korporationsrechten 13, Ver-

Gesetze, auf Befehl des Königs 45, Erlaß 62, Form der
Bekanntmachung 106; Gesetze über IAnderungen der Grenzen der
Monarchte 2, über Stenern und Abgaben 100, über Aufnahme von
Anleihen 103.

Gesetzesvorschläge 64.
Gesetzgebende Gewalt, Ausübung 62.
Gewährleistung der persönlichen Freiheit 5, der Religlonsübung 12.
Gewalt, gesetzgebende 62, richterliche 86.
Gewerbegerichte 91.
Gewerbestener beim Wahlrecht V. 3.
Gewerbeverfassung 42 Z. 2.
Gleichberechtigung der Konfessionen 12.Gleichheit vor dem Gesetz4
Grafenverbände I. 4 Z. 2. II. 5—8.
Grenzen der Monarchie, Anderung 2.
Grundbesitzer, Präsentationsrecht der Verbindungen derselben l. 4

4, IIEruseielm 9 (42).
Grundlasten, Ablösbarkeit (42).
Grundsteuern beim Wahlrecht V. 3.
Gruppenwahl S. 55, 57, 70, 71, 73, 77, 78, 79.
Gutsherr, Aufhebung der Rechte 42 Z. 2.
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H.
Handelsgerichte 91.
Handelsverträge, Zustimmung der Kammern 48.
Handschlag an Eides Statt der Wahlbeisitzer usw. III. 20, VI. 13, 26.
Hannover, Einverleibung 2; Sonderbestimmung für die Wahlen VI. 4

A. 3, 11.
Hansgesetze 53.
Haussuchungen, Zulässigkeit 6.
Heer 35; Gerichtsstand in Strafsachen 37; Nichtanwendung von Ver-

fassungsbestimmungen 39; Oberbefehl 46; keine Vereidigung auf
die Verfassung 108 A. 2. — S. anch Macht, Milttär.

Helgoland, Einverleibung 2; Sonderbestimmung für die Wahlen VI.
3

Herrenhaus 62, Zusammensetzung 65—68; Berufung usw. 76, 77; Legi-
timationsprifung der Mitglteder " Beschlußfählgkeit 80 A. 2;
Verordnung über Hilduno desselben I.

Herrenkurte I. 2 Z. 3, 4 Z.1

Pesusche Gebietsteile,Einverleihung 2.ochverrat, Aburteilung durch einen besonderen Gerichtshof 95.
Hohenzollern, Einverleibung 2; Familienmitglieder im Herrenhause I.

2231)Wahlreglementfür H. VI.; Sonderbestimmungen VI. 3 A.6,
Holsiein Einverleibung 2; Sonderbestimmung für die Wahlen VI. 11.

Jadegebiet, Einverleibung 2.
Immunität des Königs 43, der Landtagsmitglieder 84.
Interpellationsrecht der Kammern 81 A. 3.

K.
Kammer, erste: s. Herreuhaus.
—, zweite: s. Abgeordnetenhaus.
Kammergericht 92.
Kammern 62—85; Zustimmung zu internationalen Verträgen 48;

Ministeranklage 49 A. 2; Berufung 51, 76, Eröffnung 77, Ver-
tagung 52, 77, Auflösung 51, 75, 77 M. 3, Schließung 71, 77;
Verfassungseld des Königs vor denselben 54 A. 2; Beschlußfassung
über die Regentschaft 56; Wahl des Regenten * Ver langen auf
Gegenwart der Minister 60 A. 2; gesetzgebende Gewalt 62; Erlaß
von Notverordnungen bei Nichttagung 64; Zusammensetzung 65
bis 68; 69; Geschäftsordnung 78, 80, 84; räsidentenwahl 78;
OSfentlichkeit der Sitzungen 79; Beschlußfassung 80; Adressen der
Kammern an den König 81, desglelchen an die Kammern selbst 81
A. 2 und 3; Ernennung von Untersuchungskommissionen 82; recht-
liche Stellung der Mitglieder 83, 84; Genehmigung von Etats-
überschreitungen 104; Prüfung der "Rechtsgültigkeit königlicher
Verordnungen 106 A. 2; Abstimmung bei Verfassungsänderungen
107. — S. auch Abgeordnetenhaus,Herren haus.
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Kassatioushof 61.
Kirchenpatronat 17.
Kirchliche Vereine VII. 2 A. 3.
König 43—59, Aufgebot des Landsturms 35 A. 2; Unverletzlichkeit 43;

Inhaber der vollztehenden Gewalt 45; Ernennungen 45, 47, 86;
Verkündung der Gesetze 45; Oberbefehl über das Heer 46; Kriegs-
erklärung, Friedensschluß, Abschluß von Verträgen 48; Begnadi-
gungsrecht 49; Ordensverleihung und Münzrecht 50; Einberufung,
Vertagung usw. der Kammern 51, 52, 76. 77; Voyjährigkeit 54,
Minderjährigkeit 56; Eid auf die Verfassung 54 M. 2; kann nicht
Herrscher fremder Relche sein 55; gesetzgebende Gewalt 62; Vor-
schlag von Gesetzen 64; urteilsverkündung in selnem Namen 86:
Eid der Treue für ihn 108.

Kommandierender General, Erklärung des Belagerungszustandes VIII.
1; Bestätigungsrecht VIII. 7, 14 Z. 6; Bestimmung des Bezirks
der Kriegsgerichte VIII. 11.

Kommissionen, außerordentliche, Unstatthaftigkeit 7.
Kommnnalbeamte, Gebührenerhebung 102.
Kompetenz der Gerichte und Verwaltungsbehörden 96.
Kompetenzkonflikte 96.
Konfessionen, Gleichberechtigung 12; Berücksichttgung im Volksschul-

wesen 24.
Korporationen, Petitionsrecht 32.
Korporationsrechte, Erlangung 13; Verleihung au Vereine 31; rellgiöseVereine mit solchen VII. 2 A.Kreisstener beim Wahlrecht V.F1
Kreisverbände 105.
Krieg, Beschränkung des Briefgeheimuisses 33; Ausgebot des Land-

sturms 35 A. 2; Erklärung durch den König 48; Außerkrafttreten
von Verfassungsbestimmungen 111, VIII. 16; Erklärung des Be-P
lagerungszustandes VIII. 1.

Kriegsgerichte während des Belagerungszustandes, Anordnung VIII.
10, Besetzung VIII. 11, Sitzungen VIII. 12, Verfahren VIII. 13.

Krondotation 59.
Krone, Erblichkeit 53.
Kronfideikommiß 59.
Kronsyndici I. 3 Z. 3.

*

Landesäniter,Mitgliedschaft zum Herrenhause I. 3 Z.Landriite, Befugnisse bei den Wahlen III. 5, VI. 1, "6n“5 7, 24.
Landesnniversitäten, Präsentationsrecht I. 4 Z. 5, 5.
Landschaftsbezirke, Präsentattonsrecht I. 4 Z. 4, 6; Bildung Il.
Landtag, Einberufung 76. — S. anch Abgeordnetenha us, Her-

renhaus.
Landsturm, Aufgebot 35 A. 2.
Landwehr 35; Versammlungsverbot 38.
Lasten, Aufhebung besonderer 42 A. 2.
Lanenburg, Einverleibung 2.
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Lebenszeit, Ernennung der Richter auf L. 87; desgleichen Berufung
von Herrenhausmitgliedern I. 1 Z. 3.

Legislaturperkode 73, 75.
Legitimationsprlfung der Kammermitglieder 78, der Wähler S. 72, 74,

79, 80.
Lehen, Verbot der Errichtung 40; außerhalb der Monarchie 41.
Lehensverband, Aufhebung 40 A. 2.
Lehre der Wissenschaft, Freiheit 20.
Lehrer, öffentliche, als Staatsdiener 23 A. 2; Anstellung in den Volks-

schulen 24 A. 3.
Lehrlinge als Mitglieder politischer Vereine VII. 8, 16.
Linealfolge, agnatische 53.
Los, Entscheidung durch dasselbe bei den Wahlen VI. 8, 17, 28 A. 5.

Macht, bewaffnete, bei inneren Unruhen 36; Versammlungsverbot 38;
Auflösung von Versammlungen durch sie VII. 6.

Mahl= und Schlachtstener, 72 A. 2.
Majorität bei der Beschlußfassung der Kammern 80.
Mannsstamm, Vererbung im 53.
Meinungsäußerung, freie, des Preußen 27, der Kammermitglieder 84.
Militärbeamte, Verfolgung wegen Amtsdelikte 97; Wahlrecht III. 9.
Militärbefehlshaber, oberster, Erklärung des Belagerungszustandes

VIII. 2; Übergang der Gewalt auf ihn VIII. 4; militärtsche Ge-
richtsbarkeit VIII. 7; Ernennung von Mitgliedern des Kriegs-
gerichts VIII. 11; Bestätigungsrecht VIII. 14 Z. 6.

Militärdisziplin 37.
Militärgerichtsstand 37.
Militärpersonen, Wahlrecht III. 9, VI. 2 A. 2; Stellung während des

Belagerungszustandes VIII. 6, 7.
Minderjährigkeit des Königs, Regentschaft 56.
Minister, Verantwortlichkeit und Gegenzeichnung 44; Ernennung und

Entlassung 45; Begnadigung verurteilter 49 A. 2; Stellung gegen-
Über den Kammern 60; Anklage wegen Verfassungsverletzung 61;
Eröffnung der Kammern 77; Pflicht der Auskunft usw. 81 A. 3. —
S. auch Staatsministerium.

Minister des Innern, Bestimmung des Wahltages III. 17, 28, über
Frist= oder Gruppenwahl S. 57, VI. 33, über den Wahlort IV. 3;
legt die Wahlverhandlungen dem Abgeordnetenhause vor VI. 32.

Mitglieder des Abgeordnetenhauses, Zahl 69, Wiederwahl 75; der
Kammern, Rangerhöhung 78 A. 3, Eid 108; der Oberrechnungs-
kammer können nicht Mitglieder der Kammern sein 74.

Mitgliederverzeichnis öffentlicher Vereine, Einreichung VII. 2, 13.
Mitgliedschaft des Herrenhauses 65—68, I.; der Kammern, Unzulässig-

keit 74; Prüfung 78.
Monarchie, Umfang 1.
Müindlichkeit des Verfahrens vor dem Kriegsgericht während des Be-

lagerungszustandes VIII. 13. «
Münzrecht 50 A. 2.
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N.
Nafsau, Einverleibung 2.
Neuwahl der Abgeordneten 76, III. 31; im Falle der Auflösung der

Kammer 51.
Niederschlagung von Untersuchungen 49 A. 3.
Notstand, Erlaß von Verordnungen 63.
Notverordnungen, Erlaß 63.

O.
Oberbefehl über das Heer 46.
Oberpräsident, Ernennung der Wahlkommissare II. 10, VI. 23; An-

ordnung der Ersatzwahl VI. 20, der Neuwahl VI. 30.
Oberrechnungskammer, Unfähigkeit der Mitglieder für die Kammern 74;

Zuständigkeit 104.
Obertribunal 61.
Offentlichkeit der Kammersitzungen 79, der Gerichtsverhandlungen 93;

der Verhandlungen des Kriegsgerichts VIII. 13.
Offiziere als Mitglieder des Kriegsgerichts VIII. 11.
Orden, Verleihung 50.
Organisation der Gerichte 89, 91 A. 2; Veränderungen darin 87 A. 3;

des obersten Gerichtshofes 116.
Ortsbehörde, Reklamation beti derselben III. 15.

Ortspolizeibehörde Befugnisse im Vereins= und Versammlungsrecht. 15.
1 7 -

P.
Papiere, Beschlagnahme 6.
Persönliche Freiheit, Gewährleistung 5.
Petitionen an König und Kammern 81.Petitionsrecht 32,Politische Vereine *5r A. 3, VII. 8, 16.
Polizeibeamte zur Ülberwachung offentliher Versammlungen VII. 4, 14.
Präsentationsrecht zum Herrenhause I. 4, II.
Präsentationswahl II. 9.
Präsident der Oberrechnungskammer kann nicht Mitglied der Kammern

sein 74; der Kammern, Wahl 78.
Preßfreiheit, Beschränkung 27 A. 2.
Preßgesetz 113.
Preußen (Volk), Erwerb und Verlust des Staatsbürgerrechts 3; Gleich-

heit vor dem Gesetz 4; Recht der freien Meinungsäußerung 27;
Versammlungs= und Vereinigungsrecht 30; Petitionsrecht 32;
BetherFlicht.34; aktives Wahlrecht 70, III. 8; passives Wahlrecht

Preußen (Staat), Staatsgebiet 1; Veränderung der Grenzen 2.
Prinzen des Köntglichen Hauses, Mitglieder des Herrenhauses I. 1.
Privatunterrichtsanstalten, Aufsicht des Staates 23.
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Protest, Wahl unter Pr. III. 22, 30, desgleichen Annahme III. 24, 31,
VI. 18, 30.

Protokolführer bei der Urwahl III. 20, VI. 12, 13, bei der Abgeord-
netenwahl III. 30, VI. 26.

Provinzialsteuer beim Wahlrecht V. 1.
Provinzialverbände 105, Präsentationsrecht I. 4.
Prüfung der Gültigkeit königlicher Verordnungen 106.

R.
Rangerhöhung eines Abgeordneten, Mandatsverlust 78 A. 3.
Rechnungen des Etats, Prüfung durch die Oberrechnungskammer 104.

Rechte, Aufhebung mit dem Besitze gewisser Grundstücke verbundener2 8.1Mechsnshen königlicher Verordnungen, Prüfung
Rechtsmiteel gegen Urteile der Kriegsgerichte u 706 as22 VIIII. 13
Nechiipkechung im Namen des Königs 86.
Rechtsverletzungen durch Beamte 97.
Rechtsverhältuisse der Staatsbeamten 98.
Regent, Berufung 56, Wahl 57, Rechte und Pflichten 58.
Regentschaft 56—58.
Regierungsakte des Königs, Gegenzeichnung 44.
Regierungspräsident, Anordnung der Ersatzwahl VI. 20, der Neuwahl

VI. 30; Ernennung der Wahlkommissare für die Abgeordneten-
wahlen VI. 23.

Reichsfürsten und Grafen, Vorrechte 4.
Reichsständische Hänser, Mitglieder im Herrenhause I. 2. Z. 2.
Reisekosten der Abgeordneten 85.
Reklamation gegen die Urwählerlisten III. 15, VI. 4, gegen die Ab-tetlungslisten III. 16,Religion, christliche, als han#iaze der Staatseinrichtungen 14.
Religionsfreiheit 12, 14.

Religlonsgesellschaften, Vereinigung 12; Erlangung von Korporations-
rechten 13; Leitung des Religionsunterrichts 24 A. 2.

Religlonsnnterricht in den Volksschulen 24 A. 2.
Religiöse Vereine VII. 2 A. 3Reanisition des Militärs durß die Zivilbehörde 36, VII. 6.
Richter, rechtliche Stellung 87, Befähigung 90.
Richterliche Gewalt, Aufhebung des mit dem Besitz gewisser Grund-

stücke verbundenen Rechts darauf 42 Z. 1; Ausübung 86.
Rittergüter, Teilnahme am Präsentationsrecht "I. 4 Z. 2, II. 2, 3.
Ruhestand der Richter 87.

S.
Schlezwig: Einverleibung 2; Sonderbestimmung für die Wahlen. 11.

Schließung der Kammern 77, politischer Vereine VII. 8, 16.
Schriftführer der Kammern, Wahl 78.
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84.

öffentliche 21.
als Witylteder politischer Vereine VII. 8, 16.26,der gefee. Freiheit 5.

94.
Sicherheit, öffentliche, Aufrechterhaltung 30 A. 2, 63; Gefährdung,

Erklärung des Belagerungszustandes VIII. 2, Suspension von
Verfassungsbestimmungen VIII. 16.

Sitzungen der Kammern, Schließung 51; Offentlichkeit 79; geheime 79.
Staat, Aufsicht über die Schulen 23, Beitrag zut den Lasten 25; Ein-

nahmen und Ausgaben 99.
Staatsamt, Annahme durch ein Kammermitglied 78 A. 3.
Staatsanwälte, Rechtsverhältnis 98.
Staatsbeamte, Rechtsverhältnis der nicht dem Richterstande angehörigen98; Gebührenerhebung 102; Eid 108.
Statebütrerüice Rechte, Erwerb usw. 3.Staatsdiener, öffentliche Lehrer als solche 23 A. 2; Ernennung 47.
Staatsdienergesetz 117.
Staatsdienst, Eintritt eines Kammermitgliedes 78 A. 3.
Staatseinkommenstener, Nichtveranlagung dazu V. 1, 2.
Staatsgebiet, preußisches 1; Anderung der Grenzen 2.
Staatshaushaltsetat, Vorlegung an das Abgeordnetenhaus 62 A. 3;

gesetzliche Feststellung 99, 100; Prüfung durch die Oberrechnungs-=
kammer 104.

Staatsministerium, vorläufige Führung der Regierung 57; Verantwort-
lichkeit 58 A. 2; erläßt das Wahlreglement III 32; Erklärung des

Belagerungszustandes VIII. 2; Genehmigung der Suspension von
Verfassungsbestimmungen während desselben VIII. 10, desgleichen
Suspension VIII. 16.Staatsschulden, Vorlegung einer Übersicht 104 A. 2.

Staatssicherheit, Aburteilung der Verbrechen dagegen 95.
Staatsstenern, direkte 71, III. 10, 11, V. 1, 8, VI. 3.
Städte, Präsentattonsrecht I. 4 Z. 6, 5.
Standesvorrechte, Aufhebung 4.
Statuten öffentlicher nwee Einreichung VII. 2, 13.Stellenbesetzung im Heere usw. 47.
Stellvertreter des Wahlvorstehers III. 16.
Stenern, Erhebung 100; Abschaffung von Vorrechten 101; Fort-

erhebung früherer 109; dtrekte, als Unterlage für die Eintetlung
der Urwähler V. 1.

Stenergesetzgebung, Revision 101, A. 2.Stenerverfassung, frühere 42 Z.2
Stifter, Präsentationsrecht I. 4 B. 1 5.
Stimmrecht der Minister in den Kammern 60 A. 3; St. bei den Ur-

wahlen, Alter 70, III. 8.
Strafbestimmungen im Vereinsgesetz VII. 12 ff., im Gesetz über den

Belagerungszustand VIII. 8, 9.
Strafen, Androhung und Verhängung 8.
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Strafrecht, Nevision 113.
Strafmilderung, Recht der St. 49.
Strafsachen, Gerichtsstand des Milttärs 37.
Strafverfahren gegen Kammermitglieder 84.
Suspension von Verfassungsbestimmungen während des Belagerungs-

zustandes VIII. 6, 10.

T.
Tag der Wahl, Bestimmung durch den Minister des Innern III. 17, 28.
Terminswahl S. 55, 71, 74, 80.
Thronlehen 41.
Tod, bürgerlicher 10.

Todesstrafe während des Belagerungszustandes VIII. 8, 14 Z. 7 und 8.

Todesnrtieile während des Belagerungszustandes, Bestätigung VIII. 7,Vollstreckung VIII. 13. Z.8

u.
übershwemmung, Verursachung während des Belagerungszustandes. 8.

überw uda— polizeiliche, öffentlicher Dersammlungen VII. 4, 14.
Unentgeltlichkeit des Unterrichts 25 M.
Unrnhen, Unterdrückung innerer 36.
Unternehmer öffentlicher Versammlungen, Anzeigepflicht VII. 1, 9;

Strafbarkeit VII. 12.

Unterricht, gobllgatorisch 21 A. 2; Erteilung 22; Unentgeltlichkeit
Unteridebaistalten, Gründung 22; Staatsaufsicht 23.
Unterrichtswesen 21—26, 11
Untersagung des —** im Herrenhause I. 10.
Untersuchung, Niederschlagung 49; gegen ein Kammermitglied 84.
Untersuchungshaft gegen Kammermitglieder, Aufhebung 84.
Untersuchungskommissionen der Kammern 82.
Unverletzlichkeit der Wohnung 6, des Eigentums 9, des Briefgeheim-

nisses 33, des Königs 43.
Urlanb der Kammermttglieder zum Eintritt in die Kammer ist nicht

erforderlich 78 A.Urteile ergehen im Mimn des Königs 86.
Urwahl 70, 71, III. 17 ff., VI. 10 ff.
Urwähler, Alter 70, III. 8; Einteilung 71, III. 10, V. 1, VI. 5; Be-

rufung zur Wahl II. 19, VI. 10.
Urwahlbezirke 71, III. 1, 5—7, V. 4, VI. 1—3, 6.
Urwählerlisten, Aufstellung usw. III. 15, VI. 1, 3, 4.

V.
Berantwortlichkeit der Minister 44, 61 A. 2; des Staatsministerlums

bei der Regentschaft 58 A. 2, desgleichen beim Erlaß von Notver-
ordnungen 63.
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Verbäude, schutzherrliche, Aufhebung der daraushersta mmenden Ver-

pflichtungen 42; der Rittergüter, Präsentationsrecht I. 4.
Verbrechen, Zuständigkeit der Geschworenengerichte 94.
Vereidigung des Heeres auf die Lerfassung findet nicht statt 108 A. 2. —auch Eid, HandschlagVerelt., welche Einwirkung auf- öffentliche Angelegenheiten bezwecken

VII. 2; politische VII. 8.
Vereinigung zu Religionsgesellschaften 12.
Vereinsrecht 29, 30; Gesetz zur Jerhütung des Mißbrauchs VII.Verfahren vor dem Kriegsgericht VII
Verfassung, Eid des Königs auf rberr|7v*sr A. 2, desgleichen des Re-

genten 58, desgleichen der Kammermitglieder und Staatsbeamten
108; Anklage der Minister wegen Verletzung 61; Abänderung 107;
Außerkraftsetzung von Bestimmungen 111, während des Belage-
rungszustandes VIII. 5.

Verfassungsurkunde S. 11—43; vom Staatsgebiete 1, 2; von den Rech-
ten der Preußen 3—42; vom Könige 43—59; von den Ministern
60, 61; von den Kammern 62—85; von der richterlichen Gewalt
86—97; von den nicht zum Richterstande gehörigen Staatsbeamten
98; von den Finanzen 99—104; von den Gemeinden, Kreis-, Be-
zirks= und Provinzalverbänden 105; allgemeine Bestimmungen
106—111; Ubergangsbestimmungen 112—119.

durch Wort und Schrift 113.
Zulässigkeit 5, 84.

des Königs an der Regierung 56.
der Gesetze 45, 106; des Belagerungszustandes VIII. 3.

Verleihung von Orden usw. 50.
Verlust des Staatsbürgerrechts 3, von Sitz und Stimme in der Kam-

mer 78 A. 3.
Vermögenseinziehung unzulässigkeit 10.
Verordnungen über Militärdisziplin 37; Erlaß von V. bei Nichttagen

der Kammern 63; Bekanntmachung 106.
Verrat, Anklage von Ministern deswegen 61.
Versammlungen, der bewaffneten Macht 38, öffentliche, Anmeldung

VII. 1, 3; unter areiem Himmel VII. 9, 11, 17; der Mitglieder derKammern VlI.Versammlungsrecht S, VII. 21; Gesetz zur Verhütung des Miß-
brauchs VII.

Versetzung der Richter 87.
Vertagung der Kammern 52, 77.Verteidiger vor dem Kriegsgericht VIII. 13.
Verträge mit fremden Regierungen, Abschluß 48.
Vertreter der Minister, Zutritt zu den Kammern 60.
Verurteilung eines Ministers wegen seiner Amtshandlungen 49 A. 2.
Berwaltungsstreitverfahren 96.
Verwaltungsbehörden, Kompetenz 96.
Verwaltungsverbände 105.
Verzicht der Abgeordneten auf Diäten unzulässig 85.
Vizepräsidentenwahl der Kammern 78.
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Volljährigkeit des Königs 54.
Vollstreckung der Urteile des Kriegsgerichts während des Belagerungs-

zustandes VIII. 14 Z. 7 und 8; Aussetzung VIII. 10.
Volksschulen, öffentliche 21; Berücksichtigung der konfessionellen Ver-

hältnisse und Leitung 24; Unterhaltung 25; Unentgeltlichkeit des
Unterrichts 25 A. 3.

Volksschullehrer, Einkommen 25 A. 2.
Volksvertreter 83. — S. auch Abgeordnete.
Vorbehalt bei Abgabe der Stimme III. 22, 30, desgleichen bei Annahme

der Wahl III. 24, 31, VI. 18.
Vorsteher von Vereinen VII. 2, Strafbarkeit VII. 12, 13.

W.
Waffen, Mitführen bei Versammlungen ausgeschlossen 29, VII. 5, 7,

18, 19.
Wahl eines Regenten 57; der Wahlmänner 71, III. 16 ff., V. 1, VI.

16, 17; der Abgeordneten 72, 115, III. 27, 30, VI. 25 ff.; Ver-
ordnung über die Wahl der Abgeordneten zur Zweiten Kammer
III.; W. innerhalb der Kammern 78, 80; W. zur Präsentation II. 10.

Wählbarkeit zum Mitgliede des Abgeordnetenhauses, Alter 74, III. 29.
Wahlbezirke, Feststellung 69, III. 5, 6, 16, 17, IV.
Wahlgesetz 72, 115.

Wahlkommissar, Ernennung für die Präsentationswahlen II. 10, des-
gleichen für die Abgeordnetenwahlen III. 26, VI. 23; Übersendung
der Wahlprotokolle an ihn III. 25, VI. 24; Rechte und Pflichten
III. 27, 30, 31, VI. 24—27, 28 A. 2, 30, 32.

Wahllokal, Bestimmung III. 16, VI. 10.
Wahlmänner, Wahl 71, III. 1, 4, 14, 16, VI. 15; Z. III. 6, 7; Ver-

zeichnis VI. 24; Erklärung über Annahme der Wahl III. 24; Be-
rufung zur Wahl des Abgeordneten III. 27; Wahl des Abgeord-
neten 72, III. 1, 27, 30, VI. 25.

71, 72, III. 21, 30, VI.
IV.; Bestimmung des W. III. 26.

III. 21, 25, VI. 22.
aktives 70, III. 8; passives 74, III. 29.

III. 21, 32, VI.

Besttmmung, III. 17, 28.1 A.5W11. 21 2 2.
Gesetz Uber AnAnderungV.

III. 20, 25, 30. Ni. 16, 26.
Ernennung III. 16; übersendung der Abtellungsltsten

VI. 9, desgleichen derWahlprotokolle VI. 24; Ernennung von Pro-
tokollführer und Betsitzern III. 20, VI. 12.

Wehrpflicht, allgemeine 34; Beschränkung der Auswanderungsfreiheitim Interesse der W. 11.
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Widerstand gegen die bewaffnete Macht während des Belagerungs-
zstantes VIII. 8, Aufforderung dazu VIII. 9.Wissenschaft, Freiheit 20.

Wohnung, Unverletzlichkeit 6.

Z.
Zeusur, Verbot 27 A. 2.
Zivilbeamte, Verfolgung wegen Amtsdelikte 97; als Mitglieder von

Kriegsgerichten während des Belagerungszustandes VIII. 11, 12.
ivilbehhrde, Requtsition der bewaffneten Macht 36.
zivilehe, Einführung 19.
zivilhaft gegen Kammermitglieder 84.
zivilstandsregister 19.
Auusammensetzung des Herrenhauses 65—68; der Kriegsgerichte VIII. 11.

Zuständigkeit von besonderen Gerichten 91; Bestimmung der Zuständig-
teit der Gerichte und Verwaltungsbehörden 96; der Kriegsgerichte. 10.

Q—
Zustimmung der Kammern zu luternatlonalen Verträgen 48.
Zweite Kammer 69—74. — S. auch Abgeordnetenhaus.

Ende.



Inhalt.

Vorbemerkung
Versassungurkune vom 31. Januar 1850

I. Tite om Staatsgebiete. Art. 1—2
II. Titel. Von den Rechten der Preußen. Art. 3—42.
III. Titel. Vom Könige. Art. 43—59. .....
IV. Titel. Von den Ministern. Art. 60—61
V. Titel. Von den Kammern. Art. 62—85 ..

VI. Titel. Von der richterlichen Gewalt. Art. 86—97.

VII. Titel. Von den nicht zum Richter stande gehbrigen Staats-beamten. Art. 9 .

VIII. Titel. Von den Frraneen. Art. 99—104IX. Titel. Von den
zialverbänden. Art. 105

X. Titel. Allgemeine Bestimmungen. Art. 106—111
XI. Titel. üÜbergangsbestimmungen. Art. 112—119

Anhang.
1. Verordnung wegen Bildung der ersten Kammer v. 12.0kt. 1854
2. Verordnung, betr. die definitive Erledigung der Vorbehalte

wegen Bildung der Verbände des alten und des befestigten Grund-
besitzes — Landschaftsbezirke — und wegen Wahl der seitens dieser

Verbände und der Provinzialverbände der Grafen zu präsentie-renden Mitglieder des Herrenhauses, vom 10. November 18656
3. Verordnung über die Ausführung der Wahl zur Zweiten Kam-

mer vom 30. Mai 1849.
4. Gesetz, betr. die Feststellung der Wahlbezirke“ für das Haus

der Abgeordneten, vom 27. Juni1
5. Gesetz, betr. Anderung des Wahlverfahrens, vom29. Junt 1893
6. Reglement über die Ausführung der Wahlen zum Hause der

Abgeordneten vom 14. März 1903/20. Oktober 19006
7. Verordnung über die Verhütung eines die gesetzlicheFretheit

und Ordnung gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungs= und
Vereinigungsrechts vom 11. März 1850 ..

8. Gesetz über den Belagerungszustand rvom 4.dunii 1851 .
Sachregister .

emeinden, Kreis-, Bezirks- und Provin- »

Seile

44

106
114
121


	Die Verfassungsurkunde für den preußischen Staat vom 31. Januar 1850.
	title_page
	Erklärung der Abkürzungen.
	Vorbemerkung.
	Verfassungsurkunde für den preußischen Staat vom 31. Januar 1850.
	Titel I. Vom Staatsgebiete.
	Artikel 1.
	Artikel 2.

	Titel II. Von den Rechten der Preußen.
	Artikel 3.
	Artikel 4.
	Artikel 5.
	Artikel 6.
	Artikel 7.
	Artikel 8.
	Artikel 9.
	Artikel 10.
	Artikel 11.
	Artikel 12.
	Artikel 13.
	Artikel 14.
	Artikel 15 und 16,
	Artikel 17.
	Artikel 18.
	Artikel 19.
	Artikel 20.
	Artikel 21.
	Artikel 22.
	Artikel 23.
	Artikel 24.
	Artikel 25.
	Artikel 26.
	Artikel 27.
	Artikel 28.
	Artikel 29.
	Artikel 30.
	Artikel 31.
	Artikel 32.
	Artikel 33.
	Artikel 34.
	Artikel 35.
	Artikel 36.
	Artikel 37.
	Artikel 38.
	Artikel 39.
	Artikel 40.
	Artikel 41.
	Artikel 42.

	Titel III. Vom Könige.
	Artikel 43.
	Artikel 44.
	Artikel 45.
	Artikel 46.
	Artikel 47.
	Artikel 48.
	Artikel 49.
	Artikel 50.
	Artikel 51.
	Artikel 52.
	Artikel 53
	Artikel 54.
	Artikel 55.
	Artikel 56.
	Artikel 57.
	Artikel 58.
	Artikel 59.

	Titel IV. Von den Ministern.
	Artikel 60.
	Artikel 61.

	Titel V. Von den Kammern.
	Artikel 62
	Artikel 63.
	Artikel 64.
	Artikel 65—68.

	Artikel 65–68.
	Artikel 69.
	Artikel 70.
	Artikel 71.
	Artikel 72.
	Artikel 73.
	Artikel 74.
	Artikel 75.
	Artikel 76.
	Artikel 77.
	Artikel 78.
	Artikel 79.
	Artikel 80.
	Artikel 81.
	Artikel 82.
	Artikel 83.
	Artikel 84.
	Artikel 85.
	§ 1.
	§ 2.
	Titel VI. Von der richterlichen Gewalt.


	Titel VI. Von der richterlichen Gewalt.
	Artikel 86.
	Artikel 87.
	Artikel 87 a.
	Artikel 88.
	Artikel 89.
	Artikel 90.
	Artikel 91.
	Artikel 92.
	Artikel 93.
	Artikel 94.
	Artikel 95.
	Artikel 96.
	Artikel 97.

	Titel VII. Von den nicht zum Richterstande gehörigen Staatsbeamten.
	Artikel 98.

	Titel VIII. Von den Finanzen.
	Artikel 99.
	Artikel 100.
	Artikel 101.
	Artikel 102.
	Artikel 103.
	Artikel 104.

	Titel IX. Von den Gemeinden, Kreis-, Bezirks- und Provinzialverbänden.
	Artikel 105.

	Titel X. Allgemeine Bestimmungen.
	Artikel 106.
	Artikel 107.
	Artikel 108.
	Artikel 109.
	Artikel 110.
	Artikel 111.

	Titel XI. Übergangsbestimmungen.
	Artikel 112.
	Artikel 113.
	Artikel 114.
	Artikel 115.
	Artikel 116.
	Artikel 117.
	Artikel 118.
	Artikel 119.


	Anhang.
	1. Verordnung — wegen Bildung der ersten Kammer vom 12. Oktober 1854.
	§ 1.
	§ 2.
	§ 3.
	§ 4.
	§ 5.
	§ 6.
	§ 7.
	§ 8.
	§ 9.
	§ 10.
	§ 11.

	2. Verordnung — betreffend die definitive Erledigung der Vorbehalte wegen Bildung der Verbände des alten Grundbesitzes -- Landschaftsbezirke — und wegen Wahl der seitens dieser Verbände und der Provinzialverbände der Grafen zu präsentierenden Mitglieder des Herrscherhauses, vom 10. November 1885.
	§ 1.
	§ 2.
	§ 3.
	§ 4.
	§ 5.
	§ 6.
	§ 7.
	§ 8.
	§ 9.
	§ 10.
	§ 11.
	§ 12.

	3. Verordnung — über die Ausführung der Wahl der Abgeordneten zur Zweiten Kammer (jetzt: Haus der Abgeordneten) vom 30. Mai 1849.
	§ 1.
	§ 2.
	§ 3.
	§ 4.
	§ 5.
	§ 6.
	§ 7.
	§ 8.
	§ 9.
	§ 10.
	§ 11.
	§ 12.
	§ 13.
	§ 14.
	§ 15.
	§ 16.
	§ 17.
	§ 18.
	§ 19
	§ 20.
	§ 21.
	§ 22.
	§ 23.
	§ 24.
	§ 25.
	§ 26.
	§ 27.
	§ 28.
	§ 29.
	§ 30.
	§ 31.
	§ 31 a.
	§ 32.

	4. Gesetz — betreffend die Feststellung der Wahlbezirke für das Haus der Abgeordneten, vom 27. Juni 1860.
	§ 1.
	§ 2.
	§ 3.
	§ 4.
	§ 5.

	5. Gesetz — betreffend  Änderung des Wahlverfahrens, vom 29. Juni 1893.
	§ 1.
	§ 2.
	§ 3.
	§ 4.
	§ 5.
	§ 6.
	§ 7.
	§ 8.

	6. Reglement -- über die Ausführung der Wahlen zum Hause der Abgeordneten vom 14. März 1903 / 20. Oktober 1906.
	I. Wahl der Wahlmänner.
	§ 1.
	§ 2.
	§ 3.
	§ 4.
	§ 5.
	§ 6.
	§ 7.
	§ 8.
	§ 9.
	§ 10.
	§ 11.
	§ 12.
	§ 13.
	§ 14.
	§ 15.
	§ 16.
	§ 17.
	§ 18.
	§ 19.
	§ 19a.
	§ 20.
	§ 21.
	§ 22.

	II. Wahl der Abgeordneten.
	§ 23.
	§ 24.
	§ 25.
	§ 26.
	§ 27.
	§ 28.
	§ 29.
	§ 30.

	III. Schlußvorschriften.
	§ 31.
	§ 32.
	§ 33.

	Anhang Wahlreglement

	7. Verordnung — über die Verhütung eines die gesetzliche Freiheit und Ordnung gefährdenden Mißbrauchs des Versammlungs- und Vereinigungsrechts vom 11. März 1850.
	§ 1.
	§ 2.
	§ 3.
	§ 4.
	§ 5.
	§ 6.
	§ 7.
	§ 8.
	§ 9.
	§ 10.
	§ 11.
	§ 12.
	§ 13.
	§ 14.
	§ 15.
	§ 16.
	§ 17.
	§ 18.
	§ 19.
	§ 20.
	§ 21.
	§ 22.
	§ 23.

	8. Gesetz — über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851.
	§ 1.
	§ 2.
	§ 3.
	§ 4.
	§ 5.
	§ 6.
	§ 7.
	§ 8.
	§ 9.
	§ 10.
	§ 11.
	§ 12.
	§ 13.
	§ 14.
	§ 15.
	§ 16.
	§ 17.
	§ 18.


	Sachregister.
	A.
	B.
	C. (s. auch K. und Z.)
	D.
	E.
	F.
	G.
	H.
	I.
	J.
	K.
	L.
	M.
	N.
	O.
	P.
	R.
	S.
	T.
	U.
	V.
	W.
	Z.

	Inhalt.
	Anhang.


